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VORWORT
Prof. Annette Hillebrandt

Das Erreichen der Klima- und Nachhaltigkeitsziele Deutschlands – weitest-
gehend beeinflusst von den großen Umweltwirkungen des Bausektor in 
Deutschland – hängt davon ab, ob unsere Regierung ab sofort – endlich 
– die Verantwortung zur Erhaltung unserer Lebensgrundlagen übernimmt 
und dabei auch den Bausektor in die Pflicht nimmt. Die rechtlichen Grund-
lagen scheinen vorhanden: Mit Artikel 20a des Grundgesetzes wird der 
Staat beauftragt, auch in Verantwortung für künftige Generationen die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen (vgl. (Art 20a GG - Einzelnorm, 
o. D.). 

Nach Artikel 34 (Umweltschutz) Absatz 1 des Einigungsvertrags (zwischen 
BRD und DDR zur Herstellung der Einheit Deutschlands) ist es die „Aufga-
be der Gesetzgeber, die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen un-
ter Beachtung des Vorsorge-, Verursacher- und Kooperationsprinzips 
zu schützen“ (Art 34 EinigVtr - Einzelnorm, o. D.).

Das Kooperationsprinzip erklärt den Umweltschutz als gemeinsame 
Aufgabe von Staat, Bürgern und Unternehmen (vgl. Günther 2018). Die 
Verantwortung umweltbewusst zu handeln liegt also bei jedem einzelnen 
(Bauherren/ Investorin) wie auch bei den Unternehmern (Bauprodukteher-
steller, Baufirmen) und aber vor allem – aufgrund ihrer Wirkmacht – bei 
den Regierenden, die die leitenden Reglementierungen schulden.

Mit dem erwähnten Verursacherprinzip (polluter pays principle) können 
die Kosten relevanter umweltrechtlicher Maßnahmen den Verursachenden 
angelastet werden (vgl. Wikipedia-Autoren, 2006). 
Ein wirkmächtiges politisches Instrument, könnte z.B. eine gerechte, der 
Umweltschädigung entsprechend hohe CO2-Besteuerung für Baustoffe 
von 237 €/t CO2 sein, beziehungsweise 809€/t CO2-Emission. Damit wür-
den CO2-intensive Baustoffe wie Zement aus dem Markt gedrängt und 
durch nachwachsende Rohstoffe, Sekundärrohstoffe oder Altbauteile er-
setzt (vgl. Wilke, o.D.). 

Durch das Vorsorgeprinzip ist vorausschauendes, umweltschützendes 
Handeln der Regierung nicht nur legitimiert, sondern sogar geboten. Die 

daraus abzuleitende Risikovorsorge impliziert, Umweltschäden und -ge-
fahren von vornherein zu vermeiden, indem vorbeugend gehandelt wird. 
Dies soll geschehen trotz etwaigem unvollständigem oder unsicherem 
Wissen über die Kausalität von Umweltwirkung und Umweltschaden/-ge-
fahr in Art, Ausmaß oder Wahrscheinlichkeit. Durch Ressourcenvorsorge 
wiederum soll ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
Wasser, Boden und Luft im Interesse künftiger Generationen garantiert 
werden (vgl. Lehmphul, o. D.).

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu dem die Regierung 
verpflichtet ist, ist vermutlich nur mit einem Paradigmenwechsel zu 
realisieren: 
 Die Umkehr der Beweislast.

Solange nicht zwingend eine Umweltzerstörung erforderlich ist, um die 
Lebensgrundlagen – auch der zukünftigen Generationen zu schützen – 
gilt die Verpflichtung zum Umweltschutz.
Zuerst gilt es, eine der einflussreichsten Möglichkeiten zum Umwelt- und 
Ressourcenschutz durchzusetzen: 
 - das Flächenmoratorium.

Der bei nahezu Stagnation der Bevölkerung nicht zu rechtfertigende Flä-
chenfraß durch Siedlungen und Verkehr gefährdet die Biodiversität und 
Wasserkreisläufe, führt global gesehen zur Klimaerwärmung und verur-
sacht regional gesehen Hitzetode und senkt den Anteil der Flächen, die 
als CO2-Senken (Wald, Moore, Wiesen) oder der Ernährungssicherheit 
(Landwirtschaft) dienen.
Neuerschließungen dürfen nur noch erlaubt werden, wenn nachweislich 
hoher Flächendruck herrscht, also in Gemeinden mit erhöhtem Zuzug. 
Im Ausgleich zur Neuversiegelung müssen durch die Bauherren Flächen 
entsiegelt werden in Gemeinden mit starker Abwanderung, die dadurch 
eine Aufwertung erfährt. Die Flächen könnten gehandelt werden mit Ein-
richtung 
 - einer Flächentauschbörse.



Mit den gültigen Gesetzen und unter Umkehr der Beweislast sollte sich 
ebenfalls die nächst einflussreichsten Mittel des Ressourcenschutzes 
durchsetzen lassen: 
 - der Schutz und Ausbau des Baubestandes und 
 - das Abrissmoratorium

Das Bauen mit Bestand unterliegt zu großen, umsetzungsbehindernden 
Anforderungen, und dies obwohl bewiesen ist, dass es das Mittel der Wahl 
ist, CO2-Emissionen und Materialverbräuche drastisch zu senken. 
Um dem Bauen mit Bestand den dringend erforderlichen Vorrang vor dem 
Neubau einzuräumen, sollte ein Gebäudeabriss erst erlaubt werden, wenn 
erwiesen ist, dass der Bestands-Rohbau statisch nicht entsprechend der 
neuen Nutzung ertüchtigt werden kann und auch nach (unabhängiger) 
Marktanalyse auch nicht für eine alternative, statisch weniger anspruchs-
volle Nutzung in Frage kommt.
Als Unterstützung für das Bauen mit Bestand müsste die Regierung ver-
anlassen: 
 - Regelungen für geringere Abstandsflächen bei 
   Aufstockungen und Anbauten
 - Aufgabe der Ansprüche an den Baubestand unter 
    Aufstockungen
 - Abbrucherlaubnis ausschließlich für selektiven Rückbau,
     kein unsortierter Abriss mehr
 - Subventionen 

Die Subventionen sind in Form barrierefrei erreichbarer Zuschüsse zu er-
möglichen, z.B. durch Abschaffung der klimaschädlichen Subventionen, 
die dem Bausektor zuzuschreiben sind – ca. 3,05 Mrd. € / Jahr (vgl. Wilke, 
2021). 

Unter Evaluierung und mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperati-
onspartners widmet sich diese Publikation dem Schutz und Ausbau des 
Baubestandes und damit indirekt auch dem Flächenschutz. Sie versucht, 
sich den Herausforderungen dieser – für unsere Zukunft so relevanten – 

Bauaufgabe zu stellen und Lösungsansätze zu bieten. Durch die Entwick-
lung einer Abfrage-Systematik wird intuitiv und annäherungsweise das 
Potential sowie die Erhaltungswürdigkeit eines Bestandsbaus ebenso wie 
sein Erhaltungsaufwand einschätzen gelernt.

Wir freuen uns in den Menschen der Abteilung Bau die „Bürger:innen“ 
gefunden zu haben, die dem Kooperationsprinzip folgend mit uns das 
umweltkonsistente und ressourcenschonende Bauen in ihrer Arbeits- und 
Lebenszeit in ihr „Unternehmen“, das Erzbistum Köln einbringen. 
Wir danken für die gute Zusammenarbeit, das Engagement und die Un-
terstützung unserer Forschung.
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TEIL 1
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1 GEBÄUDEBESTAND 

1.1 KONTEXT
Christiane Öhmann, Pia Steffen

Im Zeitalter des Anthropozän wird eines immer spürbarer: Wir leben in-
nerhalb planetarer Grenzen. Unsere Welt – stellt uns keine unendlichen 
Ressourcen zur Verfügung. Der Planet Erde kann weder unendlich viel 
Abfall aufnehmen, noch den Rückgang der Biodiversität ausgleichen. Die 
umgebende Atmosphäre verfügt über eine limitierte Aufnahmekapazität 
der Treibhausgase und Abholzung und andere Landnutzungsänderungen 
richten vermehrt Schaden an. 
Ziel muss sein, unsere Welt zu schützen, um so nachfolgenden Generatio-
nen ein Leben in der von uns geformten Umwelt zu ermöglichen. Hierfür 
ist es obligatorisch, sich den derzeitigen Kontext vor Augen zu führen, sich 
einer Transformation bewusst zu widmen und bisherige Verhaltensmuster 
loszulassen.

Der Earth Overshoot Day verdeutlicht, dass benötigte Rohstoffe immer 
knapper werden (vgl. Erdüberlastungstag: Ressourcen für 2022 verbraucht 
2022). Würden alle Rohstoffe der Erde auf jedes Land gleichmäßig verteilt 
werden, hätte Deutschland seinen Anteil für das Jahr 2022 bereits Anfang 
Mai verbraucht. Von diesem Zeitpunkt an, lebt Deutschland auf Kosten 
der Ressourcen anderer Länder und zukünftiger Generationen. Demnach 
verbraucht Deutschland drei Mal so viele Rohstoffe, als die Erde und des-
sen Ökosysteme innerhalb eines Jahres produzieren kann (vgl. Erdüberlas-
tungstag: Ressourcen für 2022 verbraucht 2022).
Vor allem der Bausektor trägt einen erheblichen Teil dazu bei, denn „der 
weitaus größte Teil des anthropogenen Lagers fällt […] auf den Bausektor. 
Allein 55 Prozent der Lagermassen sind in Wohn- und Nichtwohngebäu-
den gebunden“ (Das anthropogene Lager 2022). 
In Teilen der Welt korreliert ein steigender Materialverbrauch mit einem 
stetigen Bevölkerungswachstum. In Ländern mit stagnierenden Bevölke-
rungsentwicklungen, wie beispielsweise in Deutschland,  führt ein stei-
gender Wohnflächenverbrauch pro Person ebenso zu einem steigenden 
Materialverbrauch. Im Jahr 1970 betrug die durchschnittliche Wohnfläche 
pro Person in Westdeutschland ca. 25 m², im Jahr 2000 waren es in Ge-
samtdeutschland bereits fast 40 m² (vgl. Statistisches Bundesamt o.D.) und 
in 2015 über 46 m² (vgl. Statistisches Bundesamt 2022: 6). Das anthropo-
gene Lager wächst jährlich um bis zu 10 t pro Einwohner (Das anthropog-

ene Lager 2022). Hinzu kommt, dass aufgrund dessen Dämmmaßnahmen 
häufig nicht zu einer Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs führen 
(Rebound-Effekt).
Ebenfalls erhöht sich das Abfallaufkommen sowie die CO

2
-Emissionen. 

Bau- und Abbruchabfälle machten 2019 rund 230,9 Mio. Tonnen des ge-
samten Brutto-Abfallaufkommens aus. Das entspricht einem Anteil von 
55,4% (vgl. Abfallaufkommen 2022). Zudem ist der Bausektor im Jahr 2022 
für ca. 50 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich (vgl. Sobek 2022: 
18).
Um den Ressourcenverbrauch, das hohe Abfallaufkommen sowie die 
CO

2
-Emissionen zu vermeiden, bietet das Bauen mit Bestand eine ent-

scheidende Möglichkeit: durch Sanierung, Nachverdichtung und/ oder 
Umnutzung. Denn „Ressourcenschonung beginnt bei der Nachnutzung 
von Land und Gebäudebestand: Jede Weiternutzung hat Vorrang vor der 
Erschließung weiterer Neubaugebiete“ (Hillebrandt et al. 2018: 10). 

Ist eine Weiternutzung eines Bestandsgebäudes nicht möglich, sollte das 
Gebäude als Bauteilmine betrachtet werden und im Falle eines Rückbaus 
als potentielle Materialressource genutzt werden. Da das Grundstück 
selbst einen Grundstückswert hat, besteht eine Option darin, diese Materi-
alressourcen für einen Neubau auf dem selben Grundstück erneut zu nut-
zen. Eine weitere Option besteht darin, möglichst viele Bauteile bei einem 
Rückbau eines Gebäudes an Firmen zu verkaufen, welche alle Bauteile 
des Gebäudes in einem Materialpass sammeln und diese zum Weiterver-
kauf anbieten. Anschließend können die Bauteile erneut in einem anderen 
Bauvorhaben eingesetzt werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit, ist es somit 
möglich, bei einem Bauvorhaben weniger neue Rohstoffe zu verbrauchen 
bzw. abzubauen (vgl. Materialpass Concular 2021).

Abb. 1.1. 
Foto Gebäudebestand
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1.2 GEBÄUDEBESTAND DEUTSCHLAND
Christina Sonnborn, Annette Hillebrandt

Laut Schätzung der Bundesstiftung Baukultur machen Bestandsgebäude 
Anfang 2022 92 % der gebauten Umwelt in Deutschland aus (3 % Denk-
male, 30 % besonders erhaltenswerte Bauten, 59 % Alltagsbauten). Im 
Zeitraum von 2022 bis 2035 bilden ca. 8 % fertiggestellte Neubauten den 
restlichen Anteil (vgl. Bundesstiftung Baukultur/Glander 2022: 6). Prog-
nosen legen dar, dass in den kommenden Jahren ein Bedarf nach neuem 
Wohnraum in Deutschland existiert. Daraus resultiert das Ziel der Bundes-
regierung jährlich 400.000 neue Wohneinheiten schaffen zu wollen. Einer 
Studie der TU Darmstadt zufolge besteht in Deutschland ein innerstädti-
sches Wohnraumpotential von 2,3 – 2,7 Mio. zusätzlichen Wohneinheiten 
durch Aufstockung (vgl. Tichelmann et al. 2019: 67). 
Es erscheint notwendig und möglich zu sein, die von der Bundesregierung 
geforderten 400.000 neuen Wohneinheiten im Bestand zu entwickeln. Ziel 
sollte es sein, die bis 2035 geplanten 8 % Neubauten auf ein Minimum zu 
reduzieren und das Potential im Bestand zu nutzen. Das Vermeiden der 
Herstellung neuer Bauteile kann zu wirksamen Einsparungen des Materi-
alverbrauchs sowie der CO

2
-Emissionen in der Herstellungsphase führen. 

Zudem führt eine energetische Sanierung des Bestandes zu hohen Ein-
sparungen der Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase. Leider ist 
die „energetische Sanierungsrate für Gebäude, die in den vergangenen 
Jahren bei ca. 1 Prozent des Bestands pro Jahr lag, […] deutlich zu niedrig 
für das Erreichen einer zeitnahen oder auch nur mittelfristigen Treibhaus-
gasneutralität. Vor allem, wenn ein treibhausgasneutraler Gebäudebe-
stand ohne einen nur schwer zu deckenden Mehrbedarf an erneuerbaren 
Energieträgern bis 2035 erreicht werden soll, muss die jährliche Sanie-
rungsrate auf eine beispiellose Höhe von etwa 4 Prozent gebracht wer-
den.“ (Kobiela et al. 2020: 89).
Um dem derzeitigen Trend entgegen zu wirken schafft das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit den Änderungen der 
Förderrichtlinien der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEB) neue 
Anreize zum Bauen mit Bestand. Die Förderungen für das energetische 
Sanieren und die Nutzung erneuerbarer Energien sind ab 01.01.2023 in 
Kraft getreten (vgl. Klimaschutz 2022). 
Es wird zu schnell und zu viel abgerissen. Interessanterweise entspricht 
der jährlich anfallende Bauabfall in Deutschland der Menge an Material, 

die theoretisch für die Herstellung von ca. 422.000 Wohneinheiten erfor-
derlich wäre (vgl. Bundesstiftung Baukultur/Glander 2022: 25-26). Bedau-
erlicherweise handelt es sich bei den Bauabfällen jedoch in der überwie-
genden Mehrheit von ca. 96 % mineralischen Abfällen im Jahr 2018 um 
nicht recyclingfähiges Material. Aus Aufbereitungsvorgängen geht ledig-
lich eine Gesteinskörnung hervor: ein erheblicher Qualitätsverlust gegen-
über dem Ausgangsprodukt (vgl. Bauabfälle 2021). 
Der im vorherigen Abschnitt aufgeführte Kontext verdeutlicht die Dring-
lichkeit der Notwendigkeit die heutige Welt loszulassen. Forschungser-
kenntnisse wie das Aufstockungspotential oder eine stark zu steigernde 
Sanierungsrate formulieren Ziele für einen Transformationsprozess, der 
jetzt durch politische Rahmenbedingungen gefördert werden muss. Eben-
so dürfen die Potentiale der Höherverwertung von Bauabfällen oder das 
Wiederverwenden von Altbauteilen nicht länger ungenutzt bleiben. For-
men wir ein neues, zirkulär basiertes Handeln in den Grenzen der Welt-
kapazität!
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1.3 GEBÄUDEBESTAND DES ERZBISTUMS KÖLN
Christina Sonnborn

Die Abteilung Bau des Erzbistums Köln ist für die Gebäude des Erzbistums 
Köln, des Erzbischöflichen Stuhls und des Priesterseminars zuständig. Im 
Januar 2022 beinhaltete dies die Betreuung von insgesamt 4.260 Gebäu-
den. Neben 1.214 sakralen Bauwerken stellen 1.617 Wohngebäude den 
größten Anteil dar. Zudem sind 535 Kindergärten und 598 Gemeinde- und 
Pfarrzentren Teil des Gebäudebestandes. 119 Bildungs- und Jugendein-
richtungen, 62 gewerbliche genutzte Gebäude, 43 Bürogebäude sowie 18 
Klostergebäude bilden im Vergleich zu den zuvor genannten Nutzungen 
geringere Anteile. 
Die Abteilung erbringt Dienstleistungen im Rahmen des Technischen Ge-
bäudemanagements sowie Bauunterhaltungsmaßnahmen und Neu- und 
Umbauprojekte. 
Im Jahr 2019 wurde der Sachstand der Bauten durch das Erzbistum Köln 
untersucht. Die Untersuchung sah eine Dokumentation von Plangrafiken 
und Fotografien der Gebäude vor. Ergänzend wurde eine Übersicht ange-
legt in der zu jedem Gebäude Informationen zusammengetragen wurden. 
Neben allgemeinen Angaben wie der Verortung und Nutzung des Gebäu-
des werden Informationen zur Bauweise (freistehend, Bauweise, Anzahl 
Vollgeschosse, Dachform, Loggien / Terrassen / Balkone, Keller, Barrie-
refreiheit, Aufzug) dargelegt. Angaben zur Energieversorgung (Strahlung 
Konvektion, Lüfter Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung, Bauteilakti-
vierung, Deckenplatten, andere Wärmebereitstellung) ergänzen die zuvor 
genannten Angaben. Die Entstehung des Bauwerks kann mit Hilfe von 
Angaben zum Baujahr, Architekt, Wiederaufbau Kriegszerstörung, Umbau 
Datum, Umbau Architekt, Denkmalschutz, Teil eines Denkmals, Baudenk-
mal und weiteren Bemerkungen nachvollzogen werden. Zuletzt wurden 
Elemente (Fenster Isolierverglasung, Verbesserung Leitungssysteme, neue 
Heizungsanlage, Einbau Sanitäranlagen, Modernisierung Innenausbau, 
Änderung Grundriss, Erneuerung Dacheindeckung), die den Modernisie-
rungsgrad der Immobilie ausmachen, durch das Erzbistum Köln bewertet. 
Diese werden summiert und bilden den Modernisierungsgrad. Durch das 
ins-Verhältnis-setzen des Modernisierungsgrades und einer angenommen 
Nutzungsdauer von 60 Jahren eines jeden Gebäudes wurde die in der 
Übersicht aufgeführte „Restnutzungsdauer “ gebildet. Je kleiner die Rest-
nutzungsdauer ist, desto dringender ist die Notwendigkeit Erhaltungsmaß-

nahmen zu tätigen. Die Restnutzungsdauer kann als wichtiger Indikator 
für die Bestandsbewertung wahrgenommen werden. Allerdings bezieht 
sich diese lediglich auf den Modernisierungsgrad einzelner Elemente und 
kann keine ganzheitliche Bewertung des Bestandes ermöglichen. 
Die Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbistums Köln widmet sich 
dem Umwelt- und Klimaschutz. Dessen Handlungsfelder sind Gebäude 
und Energie, Biodiversität, Beschaffung, Mobilität, Bildung und Pastorales, 
sowie Umweltmanagement. Das Ineinandergreifen der Abteilung Schöp-
fungsverantwortung und der Abteilung Bau des Erzbistums Köln rückt die 
Zukunftsfähigkeit des Gebäudebestandes unter nachhaltigen Bewertungs-
kriterien in den Fokus.
Die von den Abteilungen initiierte Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer 
Spinn-Off Ampeers Energy Gmbh brachte eine Analyse der Energiebilan-
zen des Gebäudebestandes hervor. Im Rahmen des Projektes der Schöp-
fungsfreundlichen Energieumstellung im Erzbistum Köln wurden unter an-
derem CO

2
-Bilanzen des Betriebs der einzelnen Gebäude erstellt. 

Eine gesamtheitliche Bewertung des Gebäudebestandes kann jedoch auch 
hiermit nicht abgebildet werden. Eine Systematik zur gesamtheitlichen Be-
wertung der Bauten existiert daher bislang nicht. Potentiale der Bauwerke 
systemisch aufzuzeigen, ist derzeit ebenso noch nicht möglich. 

Die nachfolgend vorgestellte Studie beschäftigt sich damit, eine gesamt-
heitliche Bestandsbewertungssystematik zu entwickeln: Sie verbindet Ein-
schätzungen zum Erhaltungsaufwand und der Erhaltungswürdigkeit eines 
einzelnen Gebäudes mit dessen Potentialen für die Zukunft.
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2 BESTANDSBEWERTUNGS-
SYSTEMATIK

Christina Sonnborn

2.1 PRÄMISSE
Der Anspruch der hier vorgestellten Bewertung liegt in einer ganzheitli-
chen Betrachtung des Bestandes. Es soll nicht nur ein Thema wie beispiels-
weise die Energieeffizienz untersucht werden. Vielmehr geht es darum, 
alle Themenfelder eines Gebäudes miteinander zu verknüpfen, um so eine 
allumfassende Bewertung des Bestandes zu ermöglichen. 
Jedes Gebäude wird einzeln bewertet. Es besteht das Ziel, die Bewertung 
so einfach wie möglich zu gestalten, um so effizient ein großes Gebäude-
portfolio bewerten zu können.
Das Bewertungsergebnis soll nicht als bereits feststehende Entscheidung 
verstanden werden. Das Resultat besteht aus Teilergebnissen und stellt le-
diglich eine Entscheidungshilfe dar. Das gegeneinander Abwägen der Tei-
lergebnisse durch die Entscheider-/ Auftraggeber:innen ist obligatorisch. 
Dennoch werden im Weiteren Entscheidungen beispielhaft für einzelne 
Verhältnisse der Teilergebnisse aufgeführt. 

2.2 SYSTEMATIK 
Die Bestandsbewertungssystematik bezieht die Bewertung des Gebäu-
des und die seiner Umgebung mit ein. Bewertet werden die Erhaltungs-
würdigkeit, der Erhaltungsaufwand sowie die Potentiale Aufstockung, 
Dachausbau, Anbau/ Neubau und Umnutzung. Die Potentiale berück-
sichtigen dabei lediglich die Verhältnisse für die Schaffung von Wohnraum. 
Die Bewertung findet mit Hilfe der Beantwortung von Fragepfaden statt, 
die mit Hilfe eines Tools, welches in Kapitel 5 vorgestellt wird, zu automa-
tisch generierten Ergebnissen führt. Teilweise werden die Fragen durch 
Checklisten und Hinweise, die als Hilfestellungen zur Beantwortung der 
Fragen dienen, ergänzt. Eine Zusammenstellung der Hilfestellungen wird 
als „Beiblatt: Hilfe zur Hilfe“ im Anhang aufgeführt. 
Zudem ist eine Aufteilung der Zuständigkeiten für die Beantwortung der 
Fragen in Planende und Nutzende vorgesehen. Planende sind Personen, 
die über Kenntnisse des Bauwesens verfügen - beispielsweise Architekt:in-
nen. Nutzende stellen den Personenkreis dar, der das Gebäude bewohnt 
oder anderweitig nutzt. Dieser kann gegebenenfalls über keine Kenntnisse 
des Bauwesens verfügen. Diese Arbeitsteilung soll zu einer schnelleren, 
effizienteren Ermittlung der Daten führen. Des Weiteren wird dadurch ein 

Einbezug der Nutzenden in die Bewertung ermöglicht. 
Jedem Thema der einzelnen Teilbewertungen werden sogenannte Ge-
wichtungsfaktoren zwischen eins und drei zugewiesen, die administrativ 
angepasst werden können, jedoch für eine Vergleichbarkeit aller Gebäu-
de gleich bleibend gewählt sein müssen. Die Gewichtungsfaktoren dienen 
dazu, einzelne Themen stärker in das Ergebnis miteinzubeziehen als an-
dere. Der Gewichtungsfaktor drei führt beispielweise zu einem drei Mal 
höheren Einbezug des Themas in das Ergebnis als der Gewichtungsfaktor 
eins.

ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT UND ERHALTUNGSAUFWAND
Die Erhaltungswürdigkeit wird anhand von sechs Faktoren bewertet. 
Dazu gehören Denkmalschutz, Standortfaktoren, Nutzung, Lärmbe-
lastung, Naturkatastrophe und Gestaltungsqualität. Sofern ein Ge-
samtbestand unter Denkmalschutz steht, wird undabhängig von anderen 
Faktoren dazu geraten, das Gebäude zu erhalten. 
Der Erhaltungsaufwand wird anhand von ebenfalls sechs Faktoren be-
wertet. Hierzu zählen Erschließung Grundstück, Standsicherheit, Be-
standsschutz, Restnutzungsdauer, Wärmeschutz und Baumängel.
Die konträr zueinander stehenden Teilergebnisse der Erhaltungswürdig-
keit und des Erhaltungsaufwandes können nicht in einem Ergebnis zu-
sammengefasst werden. Hier kann und muss ein Abwägen der beiden 
Bewertungsergebnisse stattfinden. Beispielsweise muss die Verantwortung 
für ein hoch erhaltungswürdiges Gebäude dem Ressourceneinsatz eines 
möglichen hohen Erhaltungsaufwandes gegenübergestellt werden. 

ERHALTUNGS-

WÜRDIGKEIT

ERHALTUNGS-

AUFWAND

Abb. 2.1 
Foto Bestandsbewertungssystematik

Abb. 2.2.1 
Erhaltungswürdigkeit und ErhaltungsaufwandAbb. 2.2.1
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POTENTIALE
Die Bewertung der Potentiale ist jeweils in zwei Schritte aufgeteilt. Im ers-
ten Schritt werden ein bis vier Fragen vorangestellt, die bei bestimmter 
Beantwortung der Fragen zu dem Hinweis führen, dass ein Umsetzen 
des Potentials unverhältnismäßig aufwendig bis unmöglich erscheint. Im 
Weiteren werden die vorangestellten Fragen als sogenannte k.o.-Kriterien 
kenntlich gemacht. Den Entscheider:innen steht es mit Erscheinen dieses 
Hinweises offen, ob sie das Potential dennoch weiter prüfen oder über-
springen möchten. 
Das Nachverdichtungspotential Aufstockung beinhaltet die vorange-
stellten Themen First-/ Traufhöhe, Abstandsflächen und Dachform so-
wie die im zweiten Schritt behandelten Themen Geschossflächenzahl, 
Lastreserven, Aufzug, Barrierefreiheit, Tragwerk, Brandschutz und 
zweiter Rettungsweg.
Das Nachverdichtungspotential Dachausbau beinhaltet die voran-
gestellten Themen Dachnutzung, Bodenaufbau, Abstandsflächen, 
Traufhöhe sowie die im zweiten Schritt behandelten Themen Geschoss-
flächenzahl, Aufzug, Barrierefreiheit, Tragwerk, Brandschutz und 
zweiter Rettungsweg.
Das Nachverdichtungspotential Anbau/ Neubau beinhaltet das voran-
gestellte Thema Abstandsflächen sowie die im zweiten Schritt behandel-
ten Themen Geschossflächenzahl, Grundflächenzahl, Barrierefreiheit, 
Brandschutz und Baumbestand.
Das Potential Umnutzung beinhaltet die vorangestellten Themen Flä-
chennutzungsplan, lichte Raumhöhe sowie die im zweiten Schritt be-

handelten Themen Trittschallschutz, Belichtung, Aufzug, Barriere-
freiheit und zweiter Rettungsweg.

NACHFRAGE 
Den zuvor beschriebenen Teilbewertungen des Bestandes wird eine 
Nachfrageanalyse bestehend aus der Leerstandsentwicklung, Be-
völkerungsentwicklung gesamt und Bevölkerungsentwicklung der 
über 80-Jährigen gegenübergestellt. Die Entwicklungen werden durch 
Auswahl der Stadt oder des Stadtkreises automatisch ausgegeben und 
bieten eine Grundlage für die Einschätzung der Marktentwicklung. Die 
Entwicklungen sollten zwingend in die Entscheidung über die Zukunft des 
Gebäudes einbezogen werden. 

LEERSTANDS-

ENTWICKLUNG

BEVÖLKERUNGS-

ENTWICKLUNG

BEVÖLKERUNGS-

ENTWICKLUNG

80+

AUFSTOCKUNG DACHAUSBAU UMNUTZUNGAN-/ NEUBAU

Abb. 2.2.2 
Potentiale

Abb. 2.2.3
Nachfrage Abb. 2.2.2

Abb. 2.2.3
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2.3 ERGEBNISSE
Das Resultat der Bestandsbewertung besteht aus insgesamt neun Bewer-
tungs-Teilergebnissen. Es liegen Bewertungen zur Erhaltungswürdigkeit, 
zum Erhaltungsaufwand, zu den Potentialen: Dachausbau, Aufstockung, 
Anbau/ Neubau, Umnutzung und der Nachfrageanlayse bestehend aus 
der Leerstandsentwicklung, Bevölkerungsentwicklung gesamt und Bevöl-
kerungsentwicklung der über 80-Jährigen vor.
Die Ergebnisse werden als Prozentzahlen ausgegeben. Dabei gilt 100 % 
als maximal und 0 % als minimal erreichbare Werte. Die Ergebnisse eines 
Bestandes können nur im Vergleich mit den Ergebnissen anderer Gebäu-
debestände gewertet werden und so zu Entscheidungen über die Zukunft 
des Gebäudes führen. Es ist zu empfehlen, eine möglichst hohe Anzahl 
von Gebäuden zu bewerten, bevor die Ergebnisse als Handlungshilfen 
eingesetzt werden. 

ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
Eine hohe Erhaltungswürdigkeit ist als positiv zu bewerten. Eine niedrige 
Erhaltungswürdigkeit ist als negativ zu bewerten.

ERHALTUNGSAUFWAND
Ein hoher Erhaltungsaufwand ist als negativ zu bewerten. Ein niedriger 
Erhaltungsaufwand ist als positiv zu bewerten („Low hanging fruits“).

POTENTIALE
Je höher das Bewertungsergebnis eines Potentials ist, umso wahrscheinli-
cher ist die Umsetzbarkeit des Potentials. Je niedriger das Bewertungser-
gebnis eines Potentials ist, umso unwahrscheinlicher ist die Umsetzbarkeit 
des Potentials. 

NACHFRAGE
Eine hohe Leerstandsquote kann dazu führen, dass ein Nachverdichtungs-
potential (Aufstockung, Dachausbau, Anbau/ Neubau) weniger sinnvoll ist. 
Verstärkt wird diese Einschätzung durch einen Rückgang der Bevölkerung. 
Eine geringe Leerstandsquote hingegen stellt ein Argument für die Sinn-
fälligkeit einzelner Nachverdichtungspotentiale dar. 
Verstärkt wird dies durch eine steigende Bevölkerungsanzahl. 

Die Bevölkerungsentwicklung der über 80 Jährigen wirkt sich speziell auf 
die Nachfrage nach barrierefreien, altersgerechter Wohnräume aus. 

Beispielsweise kann eine hohe Erhaltungswürdigkeit, eine geringe Leer-
standsquote und steigende Bevölkerungsentwicklung sowie hoch bewerte 
Potentiale einen hohen Erhaltungsaufwand rechtfertigen. 
Andererseits führen hoch bewertete Potentiale bei einer geringen Nach-
frage (hohe Leerstandsquote und Bevölkerungsrückgang) nicht zwingend 
zu einem Umsetzen der Potentiale. 
Das Abwägen der Teilergebnisse kann anhand der am Ende der Publikati-
on vorgestellten Projektbeispielen nachempfunden werden.

2.4 PUBLIKATION

In der Publikation wird ein Überblick über die Bestandsbewertungssys-
tematik vermittelt. Zunächst wird die Nachfrageanalyse vorgestellt. Im 
Anschluss daran werden Entwicklungen der Leerstände und Bevölke-
rungszahlen in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten von NRW 
dargelegt. Darauffolgend werden die Recherchegrundlagen der Bestands-
bewertungsthemen und die daraus resultierenden Fragepfade, Hinweise 
und Checklisten vorgestellt. Im Anschluss daran werden diese in einem 
Fragenkatalog gesamtheitlich abgebildet. Die Recherchegrundlagen wer-
den mit Hilfe eines seitlich erscheinenden Farbbalkens thematisch dem je-
weiligen Bewertungsthema zugeordnet. Im Anschluss daran wird das Tool 
vorgestellt und erläutert, welches die Bestandsbewertung ermöglicht. Den 
Abschluss bilden die Bewertungen sechs verschiedener Beispielprojekte. 

ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT

ERHALTUNGSAUFWAND

POTENTIALE

Abb. 2.4.1
Abb. 2.4.1
Farbbalken Fragenkatalog
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3 NACHFRAGE

3.1 LEERSTAND
Omar Masfaka, Christina Sonnborn

Das Verhältnis leerstehender Räume differiert in Deutschland. Angebot 
und Nachfrage regulieren dieses und so führt beispielsweise ein reduzier-
tes Bevölkerungswachstum in einzelnen Städten zu einer zunehmenden 
Leerstandsquote. Hingegen bewirkt eine hohe Nachfrage in Metropo-
len wie Düsseldorf und München ein geringes Vorkommen an Leerstän-
den. Prognosen verdeutlichen, dass das regionale Ungleichgewicht in 
Deutschland weiter zunehmen wird (vgl. Künftige Wohnungsleerstände 
in Deutschland – regionale Besonderheiten und Auswirkungen, 2020: 4).

LEERSTANDSENTWICKLUNG UND DESSEN FOLGEN
Der Leerstand von Wohnungen wirkt sich negativ auf die Stadt- und Re-
gionalentwicklung aus und ist für Vermieter:innen unrentabel. Allerdings 
kann der Leerstand auch aufkommende Knappheiten oder Zuwanderun-
gen auffangen. 
In Wachstumsregionen sind die Leerstände bereits erschöpft, so dass eine 
Ausweitung des Neubaus erforderlich wird. 
Im Gegensatz dazu werden die Leerstände in schrumpfenden Regionen, 
besonders im ländlichen Raum, ansteigen. Dies betrifft in gleichem Maße 
infrastrukturelle Einrichtungen wie Schulen und Kitas. Eine Folge dessen 
können Fehlinvestitionen sein. Kritisch zu betrachten ist, dass trotz Leer-
stand und Bevölkerungsrückgang weiterhin neu gebaut wird. Hier liegt 
häufig ein Zusammenhang mit günstigen Finanzierungsbedingungen vor.  
Um Leerstand zu reduzieren, sollten Neubauprojekte auf ihre Zukunfts-
fähigkeit geprüft werden und nur, wenn zwingend erforderlich, realisiert 
werden. 
Einige Menschen ziehen aufgrund des urbanen Lebensstils unabhängig 
von Arbeitsplätzen in beliebte Städte wie Düsseldorf oder Köln. In die-
sen Städten nimmt auch die Zahl der Pendler:innen zu. Die sogenannte 
Schwarmbewegung führt zu einer erhöhten Nachfrage. Die Beliebtheit 
einer Stadt resulitiert meist aus einem bedarfsgrechten Angebot an Woh-
nungen, Freizeitmöglichkeiten und Kultur. 
Derzeit existieren keine genauen Messinstrumente, um den Leerstand 
in Deutschland zu untersuchen (vgl. Künftige Wohnungsleerstände in 
Deutschland – regionale Besonderheiten und Auswirkungen, 2020: 10). 

LEERSTANDSQUOTE IN NRW
Laut einer Schätzung des Statista Research Departments aus dem Jahr 
2021 lag die Leerstandsquote für Geschosswohnungen in Nordrhein-West-
falen 2021 bei 2,9 %, von 2017 bis 2020 durchschnittlich bei 3 %, nachdem 
sie seit 2010 jährlich um 0,1% gesunken war (vgl. Statista, 2022). Die Leer-
standsquote variiert je nach Stadt in Nordrhein-Westfahlen, mit Werten 
von 2 % in großen Städten wie Köln, Düsseldorf, Münster, Bonn und Aa-
chen bis zu 8 - 12 % in kleinen Städten im östlichen Teil von NRW und 4-8 
% im westlichen Teil (siehe Abb. 3.1.1).

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Zu Beginn der Bestandsbewertung ist vorgesehen, dass die Nutzer:innen 
den Standort des zu untersuchenden Gebäudes aus einer Liste auswählen. 
Die jeweilige Leerstandsquote wird automatisch im Excel-Tool ausgege-
ben. Diese wird nicht mit anderen Ergebnissen der Bewertung verrechnet. 
Sie dient lediglich der Entscheidungsfindung und wird informationshalber   
als eines der neun Teilergebnisse ausgewiesen. 
Eine sinkende Leerstandsentwicklung lässt auf eine zukünftig höhere 
Wohnraumnachfrage schließen. Eine steigende Leerstandsentwicklung 
hingegen, lässt auf eine zukünftig sinkende Wohnraumnachfrage schlie-
ßen.

Abb. 3.1.1
Foto Nachfrage

Abb. 3.1.2
Icon Nachfrage

Abb. 3.1.2
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Abb. 3.1.3

Abb. 3.1.3
Leerstandsquoten in NRW
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3.2 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
Omar Masfaka, Christina Sonnborn

Neben der Leerstandsquote beeinflusst die Bevölkerungsentwicklung die 
Nachfrage nach Wohnraum und infrastrukurellen Einrichtungen stark.  Be-
völkerungsvorausberechnungen zeigen die zukünftige Entwicklung der 
Bevölkerungszahl und Altersstruktur Deutschlands, basierend auf Annah-
men zur Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Migration. Die 14. ko-
ordinierte Bevölkerungsvorausberechnung prognostiziert einen Rückgang 
der Bevölkerungszahl ab 2025, mit einer geschätzten Bevölkerung von 76 
Millionen im Jahr 2060 (siehe Abb. 3.3). Die Näherung zeigt einen Anstieg 
der Seniorenzahl und einen Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter. Die regionalen Unterschiede werden sich verstärken. Es ist mit einem 
Rückgang der Bevölkerungszahl in den westdeutschen Bundesländern um 
4 % und in den ostdeutschen Bundesländern um 18 % zu rechnen. Wäh-
rend in den Stadtsaaten Zuwächse um 10 % zu verzeichnen sind (vgl. Be-
völkerungspyramide: Altersstruktur Deutschlands von 1950 - 2060, o. D.).

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN NRW
Die Einwohnerzahl in Nordrhein-Westfalen wird bis 2050 um 1,7 Prozent 
auf 17,62 Millionen zurückgehen. Auch hier liegen regionale Unterschiede 
vor. Die Einwohnerzahl wird in 17 kreisfreien Städten und Kreisen und der 
Städteregion Aachen steigen, während sie in 36 kreisfreien Städten und 
Kreisen zurückgehen wird (siehe Abb. 3.4). In diesen Kreisen wird die Be-
völkerung stärker altern als in den kreisfreien Städten, wobei die Anzahl 
der Einwohner:innen in der Altersgruppe 80 Jahre und älter stark anstei-
gen wird (siehe Abb. 3.5) (vgl. Bevölkerungsentwicklung in den Kreisfreien 
Städten und kreisen Nordrhein-Westfalens 2021 bis 2050, o. D.).

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Zu Beginn der Bestandsbewertung ist vorgesehen, dass die Nutzer:innen 
den Standort des zu untersuchenden Gebäudes aus einer Liste auswählen. 
Die jeweilige Bevölkerungsentwicklung sowie die Bevölkerungsentwick-
lung der über 80-Jährigen werden automatisch im Excel-Tool ausgegeben. 
Diese werden nicht mit anderen Ergebnissen der Bewertung verrechnet. 
Sie dienen lediglich der Entscheidungsfindung und werden informations-
halber als zwei der neun Teilergebnisse ausgewiesen. 
Eine sinkende Bevölkerungszahl lässt auf eine zukünftig niedrige Wohn-

raumnachfrage schließen. Eine steigende Bevölkerungszahl hingegen, 
lässt auf eine zukünftig steigende Wohnraumnachfrage schließen.
Eine sinkende Bevölkerungszahl ab 80 Jahren lässt auf eine zukünftig 
niedrige altersgerechte und barrierefreie Wohnraumnachfrage schließen. 
Eine steigende Bevölkerungszahl ab 80 Jahren hingegen, lässt auf eine 
zukünftig steigende altersgerechte und barrierefreie Wohnraumnachfrage 
schließen.

Abb. 3.2.1 
Bevölkerung Deutschlands zwischen 1950 und 
2060 in der Bevölkerungspyramide
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Abb. 3.2.2 
Die Entwicklung der Bewohnerzahl in NRW 

Abb. 3.2.3 
Die Entwicklung der Bewohnerzahl für die 
Altersgruppe ≥80 Jahre in NRW
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DAS BAUEN MIT BESTAND
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Abb. 4.1.2

Abb. 4.1.1
Foto Baurecht

Abb. 4.1.2
Icon Baurecht

Abb. 4.1.3
Übersicht Baurecht

4 EINFLUSSFAKTOREN AUF 
DAS BAUEN MIT BESTAND 
4.1 BAURECHT
Christiane Öhmann

Das Baurecht wird in das private und öffentliche Baurecht unterteilt. Im 
Folgenden wird auf das öffentliche Baurecht näher eingegangen. 
Das öffentliche Baurecht hat die Aufgabe, „die bauliche Nutzung des Bo-
dens im öffentlichen Interesse zu ordnen und zu lenken“ (Brauer 2013:122). 
Dort wird die Art sowie das Maß der Bebauung festgelegt. Ein Grundstück 
darf durch eine erteilte Baugenehmigung baulich genutzt werden (vgl. 
Brauer 2013: 122). 

Das öffentliche Baurecht wird in das Bauplanungsrecht, das Bauordnungs-
recht und das Baunebenrecht unterteilt (vgl. ebd.). 

BAUPLANUNGSRECHT
Auf Bundesebene gilt das Bauplanungsrecht in Form des Baugesetzbu-
ches (BauGB), vom 3.November 2017 (Überarbeitung 10.09.2021), wobei 
es um das flächenbezogene Recht geht (vgl. Baugesetzbuch 2022). Eine 
Baugenehmigung für ein Bauvorhaben „wird im Bereich des Bauplanungs-
rechts und der Bauleitplanung von den Gesetzen, Verordnungen und den 
behördlichen Plänen geregelt. Das Bauplanungsrecht bildet die rechtli-
che Grundlage für die Umsetzung und Durchführung der Bauleitplanung“ 
(Fath et al. 2019: 52). Diese beschäftigt sich mit den vorhandenen Flächen 
und legt dessen Nutzung fest. Als Grundlage dafür wird der Flächennut-
zungs- und Bebauungsplan verwendet (vgl. ebd). Im Baugesetzbuch ist 
unter anderem die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorzufinden, wel-
che eine „Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke“ dar-
stellt (Baugesetzbuch 2022: 307).

BAUORDNUNGSRECHT
Neben dem Bauplanungsrecht gibt es das Bauordnungsrecht, welches 
auf Landesebene gilt. Somit hat jedes Bundesland eine eigene Landes-
bauordnung. Derzeit gilt in Nordrhein-Westfalen die Bauordnung NRW 
(BauO NRW) vom 21. Juli 2018 (Überarbeitung im Jahr 2022), wobei es 
um das objektbezogene Recht geht (Rehborn 2022). Beim Bauordnungs-
recht werden die „Zuständigkeiten und Abläufe innerhalb des Genehmi-
gungsverfahrens reguliert“ sowie die „baulich-technischen Anforderungen 
an das Bauvorhaben verbindlich festgelegt“ (Fath et al. 2019: 55). In der 

Regel ähneln sich die Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer 
in vielen Bereichen, sie sind jedoch nicht identisch. Demnach muss je nach 
Bauvorhaben bei der Planung auf die dort geltende Bauordnung geachtet 
werden.

BAUNEBENRECHT
Unter das Baunebenrecht fällt beispielsweise das Denkmalschutzgesetz 
(DSchG NRW) vom 13. April 2022 (vgl. Nordrhein-Westfahlen DSchG 2022), 
welches ebenfalls auf Landesebene gilt. Auch das Naturschutzrecht, das 
Erschließungsrecht, das Umweltrecht sowie das Bodenverkehrsrecht fallen 
darunter (vgl. Brauer 2013: 122). 

Die drei Bereiche des öffentlichen Baurechts sind bei der Entscheidung 
über die Zulässigkeit eines Bauvorhabens miteinander verbunden (vgl. 
Brauer 2013:123). Bei jedem Bauvorhaben sollte die Aktualität der Richt-
linien und Normen überprüft werden, da sich diese mit der Zeit ändern 
können.
Für die Bestandsbewertung muss besonders das Baurecht betrachtet und 
eingehalten werden. Anträge auf Abweichung sind in einzelnen Fällen 
möglich.

§

Öffentliches Baurecht

Bauplanungsrecht Bauordnungsrecht Baunebenrecht

Staat

Bund Land

Flächenbezogene Recht Objektbezogene Recht 

Denkmalschutz

Umweltrecht
Wasserrecht
Abfallrecht

Immissionsschutz

Privates Baurecht

Werkverträge/ Bauverträge nach 
Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB)

Abb. 4.1.3

Flächenbezogenes Recht Objektbezogenes Recht
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Abb. 4.1.5

Abb. 4.1.4
Icon Erschließung

Abb. 4.1.5
Lageplan Beispiel

Abb. 4.1.6
Pfad Erschließung

Abb. 4.1.4

Bei dem in Abbildung 4.1.5 gezeigten Beispiel, liegt das Gebäudeensem-
ble (eingestrichelt) unmittelbar an der Hatzfelder Straße. Demnach ist an-
zunehmen, dass die Erschließung der Gebäude gesichert ist.
Nachzuschauen ist dies über beispielsweise Google Maps oder Tim-on-
line.de.

4.1.1 ERSCHLIESSUNG 
Bei einem Bauvorhaben für einen Neubau muss bereits zu Anfang geklärt 
werden, ob das Baugrundstück und dessen Erschließung gesichert sind.

BauGB §34 (1) „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grund-
stücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der nä-
heren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.“

          (Baugesetzbuch 2022: 38). 

Sind Umbaumaßnahmen geplant, kann es bei Bestandsbauten dazu kom-
men, dass eine neue Baugenehmigung eingereicht werden muss. Um eine 
Baugenehmigung bewilligt zu bekommen, muss auch die Erschließung 
gesichert sein. 

Besitzt ein Baugrundstück keine unmittelbare Verbindung zu einer öffent-
lichen Straße, so muss die Zufahrt zum öffentlichen Wegenetz rechtlich 
gesichert sein. Es kann nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) § 917 
über ein Wegerecht oder Notweg vereinbart werden, wobei unter der 
Zustimmung des Nachbarn ein Wegerecht gekauft und somit die Erschlie-
ßung gesichert werden kann (vgl. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)). Ein 
Wegerecht kann über einen Eintrag im Grundbuch oder im Baulastenver-
zeichnis sowie über einen Vertrag geregelt werden. Allerdings wirkt sich 
das Wegerecht für alle beteiligten Grundstücke auf dessen Immobilien-
werte aus.
Zusätzlich ist zu prüfen, ob ein angrenzendes Flurstück zu einer öffentli-
chen Straße führt und zum Verkauf steht. 

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Ist die Erschließung bei einem Grundstück nicht gesichert und kann nach-
träglich nicht gesichert werden, ist der Erhaltungssaufwand womöglich zu 
hoch und es wird davon abgeraten diesen Aufwand zu betreiben.
Gerade bei Gebäudeensembles muss die gesicherte Erschließung einzel-
ner Grundstücke nach einer Aufteilung gewährleistet werden.

Hatzfelder Straße

III

II

I

II

II
II

I

I

I
I

I

II

II

II

II

II

II
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Abb. 4.1.6
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Abb. 4.1.8

Abb. 4.1.7
Icon Standortfaktoren

Abb. 4.1.8
Standortfaktoren

Abb. 4.1.9
Pfad Standortfaktoren

Abb. 4.1.10
Checkliste Standortfaktoren

Abb. 4.1.7

4.1.2 STANDORTFAKTOREN
Standortfaktoren sind Kriterien, mithilfe deren sich für oder gegen einen 
Standort, für eine bestimmte Nutzung, entschieden werden kann (vgl. 
Brauer 2013 :411). Dabei ist eine dauerhafte und erfolgreiche Vermietung 
eines Gebäudes essentiell. Somit sollten zu Beginn eines neuen Bauvor-
habens, einer Umnutzung eines Gebäudes zu einem Wohngebäude oder 
einer Untersuchung der Erhaltungswürdigkeit eines Gebäudes folgende 
Standortfaktoren genauer betrachtet werden:

Ein grünes Umfeld/Naherholungsgebiete wie beispielsweise Wäl-
der oder Grünanlagen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar 
sind.

Eine ÖPNV-Anbindung in der Nähe des Gebäudes, wie beispiels-
weise Bushaltestellen oder eine Autobahn Anbindung.

Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten.

Nahversorgungsmöglichkeiten wie Einkaufsmöglichkeiten, Banken, 
Postfilialen oder Gesundheitseinrichtungen.

Sind große Teile dieser Standortfaktoren gegeben, deutet dies auf eine 
ansprechende Wohnlage hin (vgl. Brauer 2013: 622).

Befindet sich ein Gebäude welches einen niedrigen Erhaltungsaufwand 
hat in einer nicht ansprechenden Lage, kann eine erfolgreiche Vermie-
tung nicht garantiert werden. Hingegen kann ein Gebäudes, welches sich 
jedoch nach den Standortfaktoren in einer ansprechenden Wohnlage be-
findet, trotz eines hohen Erhaltungsaufwands eventuell eine hohe Chance 
haben, erfolgreich vermietet zu werden.

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Die Standortfaktoren sollten für die Erhaltungswürdigkeit eines Gebäudes 
analysiert und mithilfe der Checkliste dokumentiert werden. Befindet sich 
das Gebäude demnach in einer ansprechenden Lage, spricht dies für die 
Erhaltungswürdigkeit des Gebäudes.

Standortfaktoren

Grünes Umfeld
H

ÖPNV Anbindung

Bildung
Nahversorgung
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Abb. 4.1.9
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Abb. 4.1.10

CHECKLISTE: STANDORTFAKTOREN

Grünes Umfeld Naherholungsgebiet zu Fuß oder per Fahrrad erreichbar

Wald

Grünanlage

Kleingärten

ÖPNV Anbindung

Bildung

Nahversorgung

Bushaltestelle in der Nähe

Zug  Bahnhof in der Nähe

Anbindung Autobahn

Schulen (Grundschule, Förderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Fachschule)

Kindergärten

Hochschulen 

Universität

Erwachsenbildung

Lebensmittelgeschäft 

Banken

Post

Gesundheitseinrichtungen

Apotheke

Bitte farblich füllen, wenn die Aussage zutrifft.
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Abb. 4.1.11

Abb. 4.1.11
Icon Bestandsschutz

Abb. 4.1.12
Pfad Bestandsschutz

wenn aus der bestehenden Gebäudestruktur oder Konstruktion erhebliche 
Gefahren für das Leben und die Gesundheit für Mensch und Tier hervor-
gehen könnten oder wenn während der Nutzungsphase des Gebäudes 
eine „rechtswidrige Änderung an der Gebäudekonstruktion“ vorgenom-
men wurde (vgl. Fath et al. 2019:51-52).

Beim Umfang der Baumaßnahme ist entscheidend, ob sich das Gebäude 
wesentlich verändert. Ist beispielsweise eine statische Veränderung des 
Tragwerks erforderlich, wird eine Nutzungsänderung vorgesehen, ändert 
sich die Gebäudeklasse oder soll eine Aufstockungsmaßnahme realisiert 
werden, erlischt grundsätzlich der Bestandsschutz (Fath et al. 2019:51-52).

Erlischt der Bestandsschutz aufgrund einer baulichen Maßnahme oder 
einer Nutzungsänderung muss das Gebäude den zu dem Zeitpunkt ak-
tuellen baurechtlichen Anforderungen entsprechen und diese einhalten. 
Demnach muss ein neuer Bauantrag eingereicht und genehmigt werden. 
Dabei sollten bereits in der frühen Planungsphase Fachplaner:innen und 
Architekt:innen eingeschaltet werden, um Problematiken im Bauablauf 
vorhersehen zu können. Um eine Planungs- und Kostensicherheit ge-
währleisten zu können, sollte durch eine Bauvoranfrage beim zuständigen 
Bauamt in Erfahrung gebracht werden, inwiefern eine Veränderung des 
Gebäudes genehmigungsfähig ist (vgl. ebd.: 51-52). 

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Der Bestandsschutz ist für die Beurteilung des Erhaltungsaufwands rele-
vant. Bei der Bewertung eines Gebäudes sollte frühzeitig beim Bauamt 
und mit Fachplaner:innen und Architekt:innen überprüft werden, ob die-
ses unter Bestandsschutz steht oder ob das Gebäude nachträglich durch 
Genehmigungsmaßnahmen Bestandsschutz erlangen könnte. 

Der Pfad zum Bestandsschutz, enthält Fragen zum Thema der Statik, wel-
che im Kapitel 4.5 erläutert werden. Die Prüfung des Bestandsschutzes 
sieht eine Auseinandersetzung / Untersuchung mit den Bestandsunterla-
gen und zum Status der Genehmigung sowie der Legalisierung vor. 

4.1.3 BESTANDSSCHUTZ
Der Bestandsschutz schützt das Gebäude und dessen baurechtlich geneh-
migte Nutzung und somit das Eigentum (vgl. Michl 2010). Nach Art 14 GG 
Absatz 1 hat jeder Eigentümer das Recht darauf, dass das Eigentum ge-
währleistet ist, unter der Voraussetzung, dass die dafür vorgeschriebenen 
Gesetzte eingehalten werden (vgl. Deutscher Bundestag 2010).

Art 14 GG (1) „Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.“ 
(Deutscher Bundestag 2010)

Der Bestandsschutz „soll verhindern, dass durch neue Regeln oder Geset-
ze bestehende Nutzungen unzulässig werden“ (Neufert et al. 2018: 62).

Ein Gebäude steht unter Bestandsschutz, wenn dieses baurechtlich ge-
nehmigt sowie genehmigungskonform gebaut wurde. Ebenfalls können 
Gebäude unter Bestandsschutz stehen, die zu dem Zeitpunkt der Errich-
tung keine Baugenehmigung hatten, jedoch dem damaligen geltenden 
Recht entsprachen und vollständig fertig gebaut wurden (vgl. Fath et al. 
2019:52). 
Ein Gebäude, das nie dem geltenden Recht entsprach, auch nicht zum 
Zeitpunkt der Errichtung und somit nicht genehmigungsfähig war, fällt 
nicht unter den Bestandsschutz, unabhängig von dessen Alter (vgl. Neu-
fert et al. 2018: 62). 

Bei Bestandsgebäuden muss bei einer gewünschten Nachverdichtung 
oder Umnutzung zunächst die Frage nach dem Bestandsschutz und des-
sen Legitimität beurteilt werden. Dabei spielt der Umfang der Änderungs-
maßnahmen, sowie die „historisch rechtliche Konformität“ des Bestands-
gebäudes eine wichtige Rolle (Fath et al. 2019:51).  

Eine Instandsetzung oder Reparatur führt nicht zum Erlöschen des Be-
standsschutzes, solange die Identität des Gebäudes nicht verändert wird. 
Auch bei einem Dachgeschossausbau kann der Bestandsschutz zunächst 
erhalten bleiben. 

Allgemein ist von einem Erlöschen des Bestandsschutzes auszugehen, 
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Abb. 4.1.12
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4.1.4 FIRST - ODER TRAUFHÖHE
Jedes Gebäude hat eine individuelle Lage, individuelle Gegebenheiten, 
wie die Topografie des Geländes oder Nachbargebäude und deren Ge-
schosshöhen. Wird bei einem Bestandsgebäude eine Aufstockungspla-
nung angedacht, muss zunächst geprüft werden, ob dies nach „Art und 
Maß der baulichen Nutzung“ nach § 34 BauGB möglich ist (Baugesetzbuch 
2022:38). Durch eine Aufstockung eines Gebäudes verändert sich die Ge-
bäudegeometrie, welche die Nachbarbebauung mit deren Gebäudehöhen 
zulassen muss (s. Abb. 4.1.16). Die Veränderung der Gebäudehöhe führt 
zu einer Veränderung und Überprüfung der Abstandsflächen (s. Kapitel 
4.1.6).

Außerdem muss anhand des Bebauungsplans festgestellt werden, ob be-
reits die First- oder Traufhöhe festgelegt worden sind. Ist dies der Fall, 
dürfen diese beispielsweise durch eine Aufstockung nicht überschritten 
werden (s. Abb. 4.1.14 und 4.1.15). 

Ebenso kann die Traufhöhe einer Gaube im Bebauungsplan festegelgt  
sein. Ist dies der Fall, muss bei einem möglichen Gaubenausbau überprüft 
werden, ob diese Höhe eingehalten werden kann. Ist dies nicht möglich, 
kann ein Gaubenausbau nicht durchgeführt werden.

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Für die Beurteilung der Nachverdichtungspotentiale, besonders für das 
Aufstockungspotential, ist es nötig zu wissen, ob diese im Bezug zur 
Nachbarbebauung oder laut Bebauungsplan veränderbar ist.
Wird die zulässige First- oder Traufhöhe des Gebäudes durch beispielswei-
se eine Aufstockung überschritten, ist diese Nachverdichtungsmaßnahme 
zunächst nicht möglich. Aufgrund dessen gilt diese Frage für das Potential 
der Aufstockung als k.o.-Kriterium.
Des weiteren muss ebenfalls eine mögliche Traufhöhe für einen Gauben-
ausbau eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall kann ein Gaubenausbau 
nicht durchgeführt werden. Demnach gilt diese Frage für das Potential des 
Dachausbaus als k.o.-Kriterium.

Abb. 4.1.15
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Aufstockungsplanungen 

=9 
m
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Aufstockungsplanung im 
Bestand

Veränderung der 
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Abb. 4.1.17Abb. 4.1.16

Abb. 4.1.13
Icon Firsthöhe

Abb. 4.1.14
Icon Traufhöhe

Abb. 4.1.15
Aufstockung - Veränderung der 
Gebäudegeometrie

Abb. 4.1.16
Traufhöhe

Abb. 4.1.17
Firsthöhe

Abb. 4.1.18
Pfade First- und Traufhöhe

Abb. 4.1.13

Abb. 4.1.14
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Abb. 4.1.19
Icon Abstandsflächen

Abb. 4.1.20
Abstandsflächen bei Aufstockungsplanungen

Abb. 4.1.21
Pfad Abstandsflächen

4.1.5  ABSTANDSFLÄCHEN
Durch die Veränderung der Gebäudegeometrie bei einer Aufstockungs-
maßnahme (s. Kapitel 4.1.5) verändern sich ebenfalls die Abstandsflächen 
des geänderten Baukörpers. Jede Aufstockungsmaßnahme ist immer eine 
Einzelfallbetrachtung, da jedes Gebäude und dessen Gegebenheiten, wie 
zum Beispiel die Grundstücksgröße oder Lage, einzigartig sind. Aufgrund 
dessen sollte die Überprüfung der Abstandsflächen bereits im frühen Pla-
nungsprozess erfolgen, da dies im späteren Verlauf für eine Genehmigung 
der Baumaßnahme erforderlich ist (vgl. Fath et al. 2019: 57-58).

Nach §6 Absatz 2 der Landesbauordnung NRW, müssen Abstandsflächen 
auf dem eigenen Grundstück liegen (vgl. Rehborn 2022: 7). „Sie dürfen 
auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch 
nur bis zu deren Mitte“ (Rehborn 2022: 6-8). Nach §6 Absatz 5 berech-
net man die Abstandsfläche in Wohngebieten mit 0,4 x der Höhe des 
Gebäudes sowie in Gewerbe oder Industriegebieten mit 0,2 x der Höhe 
des Gebäudes (vgl. ebd.: 6-8). Hierbei ist zu beachten, dass dies je nach 
Bundesland unterschiedlich sein kann. 
Nach §6 Absatz 5 gilt „Vor den Außenwänden von Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen 
genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 m“ (Rehborn 2022: 8). Ändert sich 
beispielsweise bei einem Dachausbau, ohne Veränderung der Geschoss-
höhe die Gebäudeklasse, dann muss die Abstandsfläche mit 0,4 x der 
Höhe berechnet werden. In diesem Fall gilt §6 Absatz 5 nicht mehr, sodass 
die ursprüngliche Abstandsfläche von 3 m  nicht mehr ausreichend ist.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Abstandsfläche in den Einflussbe-
reich des Nachbargrundstückes zu legen. Allerdings ist dafür die Zustim-
mung des Nachbarn erforderlich. Dies ist ein kostenintensiver und zeit-
aufwändiger Prozess, da damit eine Baulast im Grundbuch des Nachbarn 
eingetragen werden würde (vgl. Fath et al. 2019: 58). Ist die Abstandsfläche 
erfüllt, sollte ebenfalls die Grundflächenzahl sowie die Geschossflächen-
zahl überprüft werden (s. Kapitel 4.1.7 und 4.1.8). 

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Das Thema der Abstandsflächen ist ausschließlich für die Untersuchung 
der Nachverdichtungspotentiale relevant. 
Für die Potentiale Aufstockung, Dachausbau und Anbau/Neubau bilden 
die Abstandsflächen ein k.o.-Kriterium, da die Abstandsfläche ggf. nicht 
mehr ausreicht beispielsweise bei einem Dachausbau und dessen mögli-
cher Veränderung der Gebäudeklasse. Grundsätzlich ist jedoch die Mög-
lichkeit gegeben, eine Baulast im Grundbuch des Nachbarn einzutragen, 
jedoch unter erheblichem Kosten- und Zeitaufwand.

Abb. 4.1.19

Abb. 4.1.20
Vollgeschoss Umlaufend eingerückt Eingerückt Auskragend
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und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä

ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
ERHALTUNGSAUFWAND
POTENTIAL 
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Abb. 4.1.23

Abb. 4.1.22
Icon GRZ

Abb. 4.1.23
GRZ

4.1.6  GRUNDFLÄCHENZAHL
In der Baunutzungsverordnung (BauNVO) werden Kennwerte für das Maß 
der baulichen Nutzung in der Bauleitplanung festgelegt, worunter unter 
anderem die Grundflächenzahl fällt.

Die Grundflächenzahl, welche mit GRZ abgekürzt werden kann, gibt nach 
§19 Absatz 1 an, „wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche […] zulässig sind“ (Baugesetzbuch 2022: 314). Folglich 
gibt diese „das zulässige Verhältnis von überbauter Grundstücksfläche zur 
gesamten Grundstücksfläche“ an und ist entscheidend dafür, wie viel Flä-
che überbaut werden darf (Neufert et al. 2018: 74).

Nach §19 Absatz 3 ist für 
„die Ermittlung der zulässigen Grundfläche […] die Fläche des Bau-
grundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im Be-
bauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist eine 
Straßenbegrenzungslinie nicht festgesetzt, so ist die Fläche des 
Baugrundstücks maßgebend, die hinter der tatsächlichen Straßen-
grenze liegt oder die im Bebauungsplan als maßgebend für die 
Ermittlung der zulässigen Grundfläche festgesetzt ist“ (Baugesetz-
buch 2022: 314). 

Für die unterschiedlichen Baugebiete sind die allgemeinen Obergrenzen 
für das Maß der baulichen Nutzung festgelegt (s. Abb. 4.1.25). Die GRZ 
wird beispielsweise mit einem Wert von 0,2 angegeben. Das bedeutet, 
dass die Grundstücksfläche demnach zu 20 % überbaut werden dürfte. 
Diese Angabe darf in der Regel nicht überschritten werden. Lässt sich die 
Überschreitung nicht vermeiden, kann bei der zuständigen Gemeinde ein 
Antrag auf Abweichung gestellt werden (vgl. Fath et al. 2019: 54). 

Ist die GRZ nicht ausgenutzt, ist eine Nachverdichtung des Baugrund-
stücks möglich. Wenn diese jedoch bereits erfüllt ist, gibt es dennoch das 
Potential einer Umnutzung oder Sanierung des Gebäudes. Es kann vor-
kommen, dass es für ein Grundstück noch keinen Bebauungsplan gibt. 
In diesem Fall wurde auch keine GRZ für das Grundstück definiert. Dabei 
wird nach „Art und Maß der baulichen Nutzung“ nach §34 oder §35 des 

Baugesetzbuches im Einzelfall entschieden (Baugesetzbuch 2022: 37-40).

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Um ein Nachverdichtungspotential ermitteln zu können, ist es wichtig zu 
wissen, ob die GRZ bereits ausgenutzt ist. Ist die GRZ nicht ausgereizt, ist 
eine Nachverdichtung in Form einer Aufstockungsmaßnahme oder eines 
Anbaus möglich. Ist die GRZ ausgereizt, ist dennoch ein Umbau, beispiels-
weise in Form einer Sanierung, des Gebäudes möglich.

Abb. 4.1.22
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Abb. 4.1.26

Abb. 4.1.24
Icon GFZ 

Abb. 4.1.25
GFZ

Abb. 4.1.26
Vorgaben der Baugebiete nach BauNVO für 
Wohnaufstockungen

Abb. 4.1.27
Pfade GRZ und GFZ

Abb. 4.1.25

4.1.7 GESCHOSSFLÄCHENZAHL
Auch die Geschossflächenzahl (GFZ) fällt unter die Baunutzungsverord-
nung (BauNVO). Nach §20 Absatz 1 der BauNVO gibt die GFZ an, „wieviel 
Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche […] zu-
lässig sind“ (Baugesetzbuch 2022: 314). 

Die GFZ regelt das „zulässige Verhältnis von Geschossfläche zur Grund-
stücksfläche“ und legt damit die maximale Höhe eines Gebäudes, sowie 
die Quadratmeter pro Geschoss fest (Neufert et al. 2018: 74). 

Die Geschossfläche ist „nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Voll-
geschossen zu ermitteln. Werden im Dachraum oder in Kellergeschossen 
Aufenthaltsräume zugelassen, so sind deren [Grund]flächen einschließlich 
der zu ihnen führenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfas-
sungswände mitzurechnen“ (Baugesetzbuch 2022: 314).   

Die GFZ wird je nach Baugebiet festgelegt (s. Abb. 4.1.25). Eine GFZ von 
beispielsweise 0,8 bedeutet, dass die Fläche aller Vollgeschosse maximal 

Abb. 4.1.24

80 % der Grundstücksfläche ausmachen darf. Zusammenfassend reguliert 
die GFZ die Bebauungsdichte im jeweiligen Baugebiet, sowie die Größe 
des Gebäudes.

Sollte die GFZ nicht bekannt sein, kann diese mithilfe der Geschossfläche 
und der Grundstücksgröße, beispielweise durch eine Online-Einsicht in die 
Bebauungspläne der Gemeinde berechnet werden. 

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Um das Neubau-/Anbaupotential für das Gebäude ermitteln zu können, 
ist es relevant, ob die GFZ bereits erfüllt ist. Ist noch Spielraum vorhanden,  
kann ein  Neubau/Anbau in Betracht gezogen werden.

Baugebiet Zulässigkeit von Wohnnutzung Grundflächenanzahl
(GRZ)

Geschossflächenanzahl
(GFZ)

Kleinsiedlungsgebiet (WS) 0,2 0,4

Reines Wohngebiet (WR) 0,4 1,2

Allgemeines Wohngebiet (WA) 0,4 1,2

Besonderes Wohngebiet (WB) 0,6 1,6

Dorfgebiet (MD) 0,6 1,2

Mischgebiet (MI) 0,6 1,2

Urbanes Gebiet (MU) 0,8 3,0

Kerngebiet (MK) Ausnahme 1,0 3,0

Gewerbegebiet (GE) 0,8 2,4

Industriegebiet (GI) 0,8 2,4
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flächenberechnung des 

Lässt die Geschossflächenzahl 
eine Aufstockung zu?

Ja

Nein

Lassen die Abstandsflächen 
Inklusive Dachterrasse, 

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmit
telbar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile behalten weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

LASTRESERVEN

Hinweis:
Antrag auf Abweichung!

Pflicht für das Einhalten der 

Hinweis:
Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:
- GFZ berechnen anhand der Grundstücksgröße 
und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä-
ne der Gemeinde)
-> diese vergleichen (Baunutzungsverordnung)

!

GESCHOSSFLÄCHENZAHL
PLANENDE

Abb. 4.1.27

ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
ERHALTUNGSAUFWAND
POTENTIAL 
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Lässt die Geschossflächenzahl sowie die Grundflächenzahl einen 
Anbau oder separaten Baukörper zu?

Können versiegelte Flächen zurückgebaut wer-
den um eine Erweiterung zu ermöglichen?

Ja

Nein

Lassen die Abstandsflächen 

Ja

Nein

Ist die Potentialfläche frei von Baum

- Lageplan, Google Maps

GESCHOSSFLÄCHENZAHL | GRUNDFLÄCHENZAHL

Hinweis:
- Antrag auf Befreiung!

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmittel
bar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile genießen weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

GESCHOSSFLÄCHENZAHL UND GRUNDFLÄCHENZAHL

G
FZ

 /
 G

R
Z

PLANENDE

ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
ERHALTUNGSAUFWAND
POTENTIAL 
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Abb. 4.1.28
Icon Barrierefreiheit

Abb. 4.1.29
Flurbreite nach DIN 18040-2

4.1.8 BARRIEREFREIHEIT
Die Pflicht zum barrierefreien Ausbau gilt zunächst nur für Neubauten 
oder Bauvorhaben zur Nachverdichtung, wofür eine neue Baugenehmi-
gung benötigt wird. Für Neubauten und Bauvorhaben, wie beispielsweise 
einer Aufstockung, besteht die Pflicht eines barrierefreien Ausbaus. Für 
Bestandsgebäude gilt der Bestandsschutz und der potentiell bestehende 
Denkmalschutz vor der Pflicht eines barrierefreien Ausbaus. Ist ein nach-
träglicher barrierefreier Umbau nicht möglich, kann ein Antrag auf Abwei-
chung gestellt werden (vgl. Fath et al. 2019: 59).

Nach §49 Absatz 1 der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) gilt, dass 
ein Anteil an Wohneinheiten eines Gebäudes der Gebäudeklasse 3-5 „in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei“ sein muss (Rehborn 2022: 36). 
Dabei kann es sich um alle Wohnungen in einem Geschoss handeln oder 
bis zu einem Drittel der vorhandenen Wohnungseinheiten innerhalb des 
Gebäudes (vgl. Fath et al. 2019: 59). Der „erforderliche Umfang“ für die 
Barrierefreiheit ergibt sich aus der DIN 18040-2.

§49 Absatz 1 gilt nicht, „soweit die Anforderungen wegen schwieriger Ge-
ländeverhältnisse oder wegen ungünstiger vorhandener Bebauung nur 
mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können.“ 
(Rehborn 2022: 36). Es ist demnach frühzeitig zu prüfen, ob eine Än-
derung durch bauliche Maßnahmen möglich ist. Sind Änderungen durch 
bauliche Maßnahmen nicht möglich und wirtschaftlich unzumutbar, kann 
bei der zuständigen Baubehörde ein Antrag auf Abweichung gestellt wer-
den (vgl. Fath et al. 2019: 59).

Ist die Wohnung, sowie die Hauptnutzungen Küche, Bad, Wohnen und 
Schlafen mit einem Rollstuhl erreichbar, gilt diese als barrierefrei. Dabei 
wird erneut zwischen „barrierefrei nutzbar “ sowie „barrierefrei und mit 
dem Rollstuhl nutzbar “ unterschieden (s. Checkliste Barrierefreiheit).
Oftmals werden Gebäude im Bestand, vor allem im innerstädtischen Be-
reich, diesen Anforderungen nicht gerecht, da zur Erstellungszeit dieser 
Bestandsgebäude andere baurechtliche Vorgaben galten. Besonders bei 
Aufstockungsvorhaben ist die Barrierefreiheit und deren Umsetzbarkeit 

frühzeitig zu prüfen (vgl. Fath et al. 2019: 59). 

FLURBREITE
Nach der DIN 18040-2 für Barrierefreies Bauen gilt, dass für eine barrie-
refreie Planung eine Flurbreite von mind. 1,20 m notwendig ist. Für eine 
„barrierefrei und mit dem Rollstuhl nutzbare“ Planung sollte es ebenfalls 
die Möglichkeit geben, einen Rollstuhl drehen zu können. Dafür wird ein 
Bereich mit einer Abmessung von 1,50 m x 1,50 m benötigt (beispielsweise 
im Eingangsbereich). Türen sollten eine mindestbreite von 0,90 m aufwei-
sen (DIN 18040–2 – Wohnungen; Türen, Fenster). 

AUFZUG
Ist keine barrierefreie Erschließung vorhanden, muss geklärt werden, ob 
eine nachträgliche Erschließung durch bauliche Maßnahmen möglich ge-
macht werden kann. Beispielsweise kann dies durch eine Nachrüstung ei-
nes Aufzugs erfolgen.

Nach §39 (4) der Landesbauordnung NRW gilt:
„Gebäude, mit Ausnahme von Ein- und Zweifamilienhäusern, mit 
mehr als drei oberirdischen Geschossen müssen Aufzüge in aus-
reichender Zahl haben. Dies gilt nicht, soweit bei bestehenden 
Gebäuden, die vor dem 1. Januar 2019 zulässigerweise errichtet 
wurden:
1.    durch Änderung, Umbau oder Nutzungsänderung des Dach-
geschosses oder

Flur

Wohnung

>1,20 m

>
 1

,2
0 

m

>
 0

, 9
0 

m

> 1,50 m

Abb. 4.1.29

Abb. 4.1.28
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Abb. 4.1.30
Vorgabe eines Aufzugs nach BauO NRW

Abb. 4.1.31
Pfad Barrierefreiheit

2.    durch nachträglichen Ausbau des obersten Geschosses oder 
bei Aufstockung um bis zu zwei Geschosse Wohnraum geschaffen 
wird oder

3.    die Herstellung eines Aufzuges infolge der Errichtung von 
bis zu zwei zusätzlichen Geschossen oder infolge einer Nutzungs-
änderung eines Gebäudes nur unter besonderen Schwierigkeiten 
hergestellt werden kann.“ (Rehborn 2022: 31)

Demnach gibt es Ausnahmen, in denen es nicht nötig ist einen Aufzug 
nachzurüsten. Allerdings wird bei einer Aufstockungsmaßnahme eine 
Nachrüstung empfohlen, da die Attraktivität der neuen Wohneinheiten 
steigt. 

Für die Nachrüstung eines Aufzugs gibt es verschiedene Arten der Aus-
führung. Eine Variante ist es, den Aufzug in das vorhandene Treppenhaus, 
bis Gebäudeklasse 4, einzubauen.  Um diese Variante verwirklichen zu 
können ist zu klären, ob das vorhandene Treppenhaus die notwendige 
Fläche aufbringt. Ist dies nicht der Fall, ist es voraussichtlich unwirtschaft-
lich das Treppenhaus vollständig zu erneuern. Wenn das Grundstück die 
dafür benötigte Fläche sowie Abstandsfläche (s. Kapitel 4.1.6) hergibt, ist 
eine weitere Möglichkeit einen Aufzug außerhalb des Gebäudes anzuord-

Abb. 4.1.30

nen. Des Weiteren ist ein Antrag auf Abweichung möglich (vgl. Fath et al. 
2019: 59).

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Für die Beurteilung der Potentiale ist es relevant, ob das Gebäude zu-
nächst seine Gebäudeklasse beibehalten kann. Des Weiteren kann die 
Möglichkeit bestehen, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit 
bereits vorhanden sind. Sind diese nicht vorhanden, kommt es auf den 
weiteren Umgang mit dem Bestandsgebäude an, denn je nach Umbau-
maßnahme gelten unterschiedliche Anforderungen an die Barrierefreiheit. 
Dabei ist zu berücksichtigen, ob diese nachträglich möglich sind und ge-
nehmigt werden könnten. Auch ist ein Antrag auf Abweichung möglich.

-

EG

1.OG

2.OG

3.OG

5.OG

4.OG

6,00m

15,00m

>3 Stockwerke NRW

9,00m

12,00m

3,00m

0,0m



BARRIEREFREIHEIT
PLANENDE

Wohnflächenberechnung des ausge

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 

Ja

Nein
Kann die neue Wohneinheit barrierefrei und uneinge-

schränkt mit dem Rollstuhl nutzbar erschlossen werden?

Ja

Nein
Hinweis:
Checkliste Barrierefreiheit 
beantworten

Kann die neue Wohneinheit barrierefrei und eingeschränkt 
mit dem Rollstuhl nutzbar erschlossen werden?

Hinweis:
Checkliste Barrierefreiheit 
beantworten

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmittel
bar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile genießen weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m unter der Dachschräge auf mind. 50 
% der gesamten Grundfläche der Aufenthaltsräume für einen Dachausbau ge

!
!

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m nach 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä

Abb. 4.1.31
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Wohnflächenberechnung des ausge

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 

Ist ein Aufzug vorhanden?

Ja

Nein

Kann dieser für einen Dachaus-
bau erweitert werden?

Ja

Nein

Besteht eine Notwendigkeit für 
eine Errichtung eines Aufzugs?

Ja

Nein
Ist eine Nachrüstung 

möglich?

Ja

Nein

Hinweis:
- Notwendigkeit ab vierter Etage
- bei Aufstockung mit bis zu 2 Eta-
gen ist kein Aufzug nötig

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmittel
bar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile genießen weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m unter der Dachschräge auf mind. 50 
% der gesamten Grundfläche der Aufenthaltsräume für einen Dachausbau ge

Hinweis:
- Beantwortung anhand der Pläne!

Hinweis:
Antrag auf Abweichung!

Hinweis:
Antrag auf Abweichung!

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m nach 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä

!
Abweichung
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Besteht die Notwendigkeit zur 
Erreichtung eines Aufzugs?
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Wohnflächenberechnung des ausge

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 

Ja

Nein
eiheit 

Kann die neue Wohneinheit barrierefrei und eingeschränkt 
mit dem Rollstuhl nutzbar erschlossen werden?

Ja

Nein
Hinweis:
Checkliste Barrierefreiheit 
beantworten

Hinweis:

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmittel
bar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile genießen weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m unter der Dachschräge auf mind. 50 
% der gesamten Grundfläche der Aufenthaltsräume für einen Dachausbau ge

!
!

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m nach 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä

Wohnflächenberechnung des ausge

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 

Hinweis:
Antrag auf Abweichung 
möglich!

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmittel
bar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile genießen weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m unter der Dachschräge auf mind. 50 
% der gesamten Grundfläche der Aufenthaltsräume für einen Dachausbau ge

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m nach 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä
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CHECKLISTE: BARRIEREFREIHEIT | AUFSTOCKUNG

Erschließung

Flure

Aufzug

a) barrierefrei nutzbar
Bitte farblich füllen, wenn die Aussage zutrifft.

- eine Bewegungsfläche von 1,50 m x 1,50m vorhanden ist
-  Durchgänge mind. 0,90 m 
- es genügt eine Flurbreite von 1,20 m 

- alle Haupteingänge stufen-und schwellenlos erreichbar
- Erschließungsflächen unmittelbar an den Eingängen nicht stärker als 3 % geneigt, andernfalls sind 
Rampen oder Aufzüge vorzusehen; bei einer Länge der Erschlißungsfläche bis zu 10 m ist auch eine Längsneigung bis zu 4 % möglich
- vor Gebäudeeingängen eine Bewegungsfläche je nach Art der Tür vorgesehen ist
- die Bewegungsfläche vor Eingangstüren eben ist und höchstens die für die Entwässerung notwendige Neigung aufweist

- Gegenüber von Aufzugstüren dürfen keine abwärts führenden Treppen angeordnet werden. Sind sie dort unvermeidbar, muss ihr Abstand mindestens 300 
cm betragen. 
- Vor Aufzugstüren ist eine Bewegungs- und Wartefläche von mindestens 1,50 m × 1,50 m 
- Aufzüge müssen mindestens dem Typ 2 nach DIN EN 81-70:2005-09, Tabelle 1, entsprechen. Die lichte Zugangsbreite muss mindestens 0,90 m betragen.

Abb. 4.1.32
Checkliste Barrierefreiheit Aufstockung a.)

Abb. 4.1.33
Checkliste  Barrierefreiheit Aufstockung b.) Abb. 4.1.32
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CHECKLISTE: BARRIEREFREIHEIT | AUFSTOCKUNG

Erschließung

Rollstuhlstellplatz

Flure

Aufzug

b) barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar

- vor oder in der Wohnung (nicht im Schlafzimmer nötig)
- ein elektrischer Anschluss zur Batterieaufladung
- Bewegungsfläche von 1,80 m x 1,50 m, davor weitere Bewegungsfläche von 1,80 m x 1,50 m (darf sich mit anderen B. überlagern)

- mind. eine Bewegungsfläche von mind. 1,50 m x 1,50 m
- für Begegnung zweier Rollstuhlnutzer 1,80 x 1,80 m 

- wenn ebenderdige Erschließung nicht möglich, Rampe < 6 % Steigung nötig
- Handlauf
- Radabweiser

- Gegenüber von Aufzugstüren dürfen keine abwärts führenden Treppen angeordnet werden. Sind sie dort unvermeidbar, muss ihr Abstand  
   mindestens 300 cm betragen. 
- Vor Aufzugstüren ist eine Bewegungs- und Wartefläche von mindestens 1,50 m × 1,50 m 
- Aufzüge müssen mindestens dem Typ 2 nach DIN EN 81-70:2005-09, Tabelle 1, entsprechen. Die lichte Zugangsbreite muss mindestens 90 cm 
  betragen.

- mind. 3,50 m x 5,00 m 
- die Umstiegsfläche von Auto zu Rollstuhl darf nicht auf dem erhöhten Gehweg liegen

PKW Stellplatz

Bitte farblich füllen, wenn die Aussage zutrifft.

Abb. 4.1.33
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CHECKLISTE: BARRIEREFREIHEIT | UMNUTZUNG
Erschließung

Balkon, Loggia

Flure

Aufzug

a) barrierefrei nutzbar

Wohn-, Schlafräume & Küchen

- Bewegungsfläche von mind. 1,20 m x 1,20 m

- Breite von 1,50 m
- Durchgänge mind. 0,90 m 
- es genügt eine Flurbreite von 1,20 m 

- alle Haupteingänge stufen-und schwellenlos erreichbar
- Erschließungsflächen unmittelbar an den Eingängen nicht stärker als 3 % geneigt, andernfalls sind 
  Rampen oder Aufzüge vorzusehen; bei einer Länge der Erschlißungsfläche bis zu 10 m ist auch eine Längsneigung bis zu 4 % möglich
- vor Gebäudeeingängen eine Bewegungsfläche je nach Art der Tür vorgesehen ist
- die Bewegungsfläche vor Eingangstüren eben ist und höchstens die für die Entwässerung notwendige 
  Neigung aufweist

- mind. eine Bewegungsfläche von mind. 1,20 m x 1,20 m

- Gegenüber von Aufzugstüren dürfen keine abwärts führenden Treppen angeordnet werden. 
  Sind sie dort unvermeidbar, muss ihr Abstand mindestens 300 cm betragen
- Vor Aufzugstüren ist eine Bewegungs- und Wartefläche von mindestens 1,50 m × 1,50 m 
- Aufzüge müssen mindestens dem Typ 2 nach DIN EN 81-70:2005-09, Tabelle 1, entsprechen. Die lichte Zugangsbreite muss mindestens 90 cm betragen

Bitte farblich füllen, wenn die Aussage zutrifft.

Abb. 4.1.34
Checkliste Barrierefreiheit Umnutzung a.)

Abb. 4.1.35
Checkliste Barrierefreiheit Umnutzung b.) Abb. 4.1.34
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CHECKLISTE: BARRIEREFREIHEIT | UMNUTZUNG
Erschließung

b) barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar
Bitte farblich füllen, wenn die Aussage zutrifft.

Bad - Bewegungsfläche von 1,50 m x 1,50 m vor dem WC-Becken, Waschtisch und in der 
Dusche

Balkon, Loggia - Bewegungsfläche von mind. 1,50 m x 1,50 m

Rollstuhlabstellplatz - vor oder in der Wohnung
- ein elektrischer Anschluss zur Batterieaufladung
- Bewegungsfläche von 1,80 m x 1,50 m, davor weitere Bewegungsfläche von 1,80 m x 
1,50 m (darf sich mit anderen B. überlagern)

Flure - mind. eine Bewegungsfläche von mind. 1,50 m x 1,50 m
- für Begegnung zweier Rollstuhlnutzer 1,80 x 1,80 m 

Fensteröffnungen - in einer Höhe von 0,85 m - 1,05 m anzuordnen

Wohn-, Schlafräume & 
Küchen

- mind. eine Bewegungsfläche von mind. 1,50 m x 1,50 m

- wenn ebenderdige Erschließung nicht möglich, Rampe < 6 % Steigung nötig
- Handlauf
- Radabweiser

Aufzug - Gegenüber von Aufzugstüren dürfen keine abwärts führenden Treppen angeordnet werden. Sind sie dort unvermeidbar, muss ihr Abstand mindestens 300 
cm betragen. 
- Vor Aufzugstüren ist eine Bewegungs- und Wartefläche von mindestens 1,50 m × 1,50 m 
- Aufzüge müssen mindestens dem Typ 2 nach DIN EN 81-70:2005-09, Tabelle 1, entsprechen. Die lichte Zugangsbreite muss mindestens 0,90 m betragen.

PKW Stellplatz - mind. 3,50 m x 5,00 m 
- die Umstiegsfläche von Auto zu Rollstuhl darf nicht auf dem erhöhten Gehweg liegen

Abb. 4.1.35



Abb. 4.1.36
Icon Umnutzung - Bodenaufbau, Trittschallschutz

Abb. 4.1.37
Icon Umnutzung - Belichtung

Abb. 4.1.38
Icon Umnutzung - lichte Raumhöhe

Abb. 4.1.39
Beispiel Umnutzung

Abb. 4.1.40
Pfade Umnutzung

4.1.9 UMNUTZUNGSRECHT
ZULÄSSIGKEIT DES BAUVORHABENS
Die Zulässigkeit einer Nutzungsänderung kann im Bebauungsplan über-
prüft werden. Nach §34 und §35 des Baugesetzbuches (BauGB), sind „Art 
und Maß der baulichen Nutzung“ im Innen- oder Außenbereich festgelegt 
(Baugesetzbuch 2022: 37-40). 

BAUANTRAG 
Im Falle einer Nutzungsänderung, beispielsweise von einem ungenutzten 
Dachraum zu einem Wohnraum muss ein Bauantrag bei der Baubehörde 
eingereicht werden. Nach §75 Absatz 1 BauO NRW „muss innerhalb von 
drei Jahren nach […] Erteilung“ der Baugenehmigung „mit der Ausfüh-
rung des Bauvorhabens“ angefangen worden sein oder darf höchstens ein 
Jahr unterbrochen sein, ansonsten erlischt die Baugenehmigung (Rehborn 
2022: 63-64). 

UMNUTZUNG ZU EINEM WOHNRAUM  
Für eine Umnutzung zu einem Wohnraum muss dabei auf verschiedene 
Parameter, wie die lichte Raumhöhe, die Belichtung und Belüftung eines 
Raums, sowie die notwendigen Rettungswege geachtet werden. Aufent-
haltsräume müssen nach §46 Absatz 1 „eine lichte Raumhöhe von 2,40 m 
haben. Für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2 kann eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,30 m gestattet wer-
den“. Für Aufenthaltsräume in Dach- oder Kellergeschossen „genügt eine 
lichte Raumhöhe von mindestens 2,20 m“, wobei „Aufenthaltsräume unter 
einer Dachschräge […] eine lichte Höhe von 2,20m über mindestens der 
Hälfte ihrer Grundfläche haben“ müssen (Rehborn 2022: 34).
Im Zuge einer Umnutzung muss gegebenenfalls der Fußboden erneuert 
werden, um dem Trittschallschutz genüge zu tun. Man kann davon ausge-
hen, dass zusätzlich 6 cm erforderlich sind, um dies zu erreichen. Trotz des 
neuen, höheren Fußbodenaufbaus muss die geforderte lichte Raumhöhe 
der jeweiligen Nutzung gegeben sein. 

Des Weiteren müssen Aufenthaltsräume nach §46 Absatz 2 „ausreichend 
belüftet […] und mit Tageslicht belichtet“ sein, wobei die „Fenster mit ei-
nem Rohbaumaß der Fensteröffnungen von mindestens ein[em] Achtel 

der Netto-Grundfläche des Raumes einschließlich der Netto-Grundfläche 
verglaster Vorbauten und Loggien“ groß sein müssen (Rehborn 2022: 34-
35). Dies ist für den Bauantrag zu prüfen und nachzuweisen.

ERSTER UND ZWEITER RETTUNGSWEG
Um den Umbau genehmigen zu können, muss ebenfalls der erste und 
zweite Rettungsweg nach der Bauordnung NRW §33 Absatz 1 gesichert 
sein. Diese müssen „zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins 
Freie“ sein, wobei „[b]eide Rettungswege […] innerhalb des Geschosses 
über denselben notwendigen Flur “ führen dürfen (Rehborn 2022: 25). 
Liegt die Nutzungseinheit nicht ebenerdig, muss nach §33 Absatz 2 der 
„zweite Rettungsweg […] über eine notwendige Treppe oder eine mit Ret-
tungsgeräten der Feuerwehr “ erreichbar sein (Rehborn 2022: 25). Dies 
wird im Kapitel 4.6.6 näher erläutert.

Abb. 4.1.36

Abb. 4.1.37

Abb. 4.1.38

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Um zu prüfen, ob sich das Gebäude für eine Umnutzung eignet, muss die 
lichte Raumhöhe für eine Wohnnutzung gegeben sein. Dabei ist zu prü-
fen, ob der vorhandene Bodenaufbau den Trittschallschutzanforderungen 
genügt. Es kann es sein, dass der Trittschallschutz erhöht werden muss 
und durch einen neuen Bodenaufbau lichte Höhe verloren geht. Ist an-
schließend die lichte Raumhöhe weiterhin gegeben, ist eine Umnutzung 
möglich. Ist die lichte Raumhöhe jedoch nicht gegeben, stellt diese Fra-
gestellung ein k.o.-Kriterium für das Potential der Umnutzung, sowie des 
Dachausbaus dar. Eventuell sollte dann überprüft werden, ob das Gebäu-
de einer anderen Nutzung gerecht werden kann. 

Abb. 4.1.39
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Abb. 4.1.40
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Wohnflächenberechnung des ausge

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmittel
bar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile genießen weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m unter der Dachschräge auf mind. 50 
% der gesamten Grundfläche der Aufenthaltsräume für einen Dachausbau ge-

geben?

Ja

Nein

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m nach 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä

Ist die Nutzung laut Flächennut-
zungsplan oder B-Plan zulässig?

Ist die erforderliche lichte Raumhöhe, abhängig 

Ja

Nein

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
PLANENDE
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Abb. 4.1.40

Wohnflächenberechnung des ausge

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmittel
bar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile genießen weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m unter der Dachschräge auf mind. 50 
% der gesamten Grundfläche der Aufenthaltsräume für einen Dachausbau ge

Nein

Kann die Bodenaufbauhöhe beibehalten werden?

Ja

Nein

Ist der Trittschallschutz gewährleistet?

Ja

Nein

Hinweis:
- Deckenhöhe noch ausreichend 
wenn mind. 6cm Bodenaufbau hin-
zukommen kann!

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m nach 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä
BODENAUFBAU UND TRITTSCHALLSCHUTZ
PLANENDE

Ist die erforderliche lichte Raumhöhe, abhängig 

Ist die geforderte lichte Raumhöhe nach der Er-
tüchtigungsmaßnahme gegeben?

Ja

Nein
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Abb. 4.1.40
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Ist die erforderliche lichte Raumhöhe, abhängig 

Ist die Wohnung ausreichend 
belichtet?

Ja

Nein

Hinweis:
- Belichtung nach §46 (2) BauO NRW!
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Abb. 4.1.41
Icon Baumbestand

Abb. 4.1.42
Pfad Baumbestand

4.1.10 BAUMBESTAND
Nach §1 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind 
die Ziele des Naturschutzes sowie der Landschaftspflege festge-
legt worden:

§1 (1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen 
Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des 
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Gene-
rationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach 
Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

1.   die biologische Vielfalt, 

2.   die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhal-
tigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3.   die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erho-
lungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert 
sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung 
und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur 
und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).
(Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-
naturschutzgesetz - BNatSchG) 2022: 4).

Dabei gilt besonders für Naturdenkmäler nach §28 Absatz 1, dass 
Naturdenkmäler „rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfun-
gen der Natur oder entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar 
[sind], deren besonderer Schutz erforderlich ist“. Entweder aus 
„wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen 
Gründen“ oder „wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit“ 
(Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) 2022: 31).

Des weiteren gilt nach §28 Absatz 2, dass „[d]ie Beseitigung des 
Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, 

Abb. 4.1.41

Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen kön-
nen […] nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten“ sind 
(Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) 2022: 31).

Da Bäume Kohlenstoff speichern, sollten diese, auch wenn sie nicht 
unter Naturdenkmalschutz stehen, möglichst bestehen bleiben. 
Um den Klimawandel zu begrenzen, sollten zusätzliche Pflanzun-
gen von Bäumen in Erwägung gezogen werden. 

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Für die Potentiale ist es relevant zu wissen, ob sich auf dem Grund-
stück ein Baum befindet, der unter Naturdenkmalschutz steht. Ist 
dies der Fall, ist ein Fällen des Baumes verboten. Kronen- und Wur-
zelbereich sind zusätzlich zu schützen. Ein Anbau /Neubau ist dann 
ggfs. nicht möglich. Weitere Potentiale sollten überprüft werden.
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Abb. 4.1.42
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Hinweis:
- Im Baumkataster nachschauen ob 
Bäume unter Naturdenkmalschutz 
stehen oder nicht
- je nach Stadt/Kreis unterschiedlich

Hinweis:
- Lageplan, Google Maps! !

Hinweis:
- Naturdenkmäler sind erhaltens-
wert!

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmittel
bar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile genießen weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 
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Abb. 4.2.2

Abb. 4.2.1
Foto Denkmalschutz

Abb. 4.2.2
Icon Denkmalschutz

Abb. 4.2.3
Auflagen des Denkmalschutzes

Abb. 4.2.4
Pfad Denkmalschutz

4.2 DENKMALSCHUTZ
Christiane Öhmann

Für den Denkmalschutz gibt es jeweils auf der Landesebene das 
Denkmalschutzgesetz (DSchG), demnach gilt für Nordrhein-Westfahlen 
das Denkmalschutzgesetz NRW. Es dient als Maßnahme, um besondere 
Architektur und deren Struktur, sowie deren Aussagekraft für die 
zukünftigen Generationen zu erhalten (vgl. Fath et al. 2019: 59). Entsteht 
ein Konflikt mit anderen rechtlichen Vorschriften, beispielsweise zu den 
Brandschutzanforderungen, ist immer „eine Abwägung im Einzelfall“ zu 
treffen (Neufert et al. 2018: 62).

Nach §7 Absatz 1 müssen „[d]ie Eigentümerin oder der Eigentümer so-
wie sonstige […] Nutzungsberechtigten […] ihre Baudenkmäler im Rahmen 
des zumutbaren denkmalgerecht […] erhalten, instand […] setzten, sach-
gemäß […] behandeln und vor Gefährdung […] schützen. Die dauerhafte 
Erhaltung der denkmalwerten Substanz ist zu gewährleisten. Die in Satz 1 
genannten Personen oder die von ihnen Beauftragten haben die erforder-
lichen Arbeiten fachgerecht durchzuführen“ (Denkmalschutzgesetz 2022).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Eigentümer von der Denkmalbehörde 
dazu verpflichtet werden können, „Maßnahmen ganz oder zum Teil durch-
zuführen“, wenn dies hinsichtlich der dafür anfallenden Kosten „zumutbar “ 
ist.  Rechtlich sind alle Interessen, die des Eigentümers und die des Staa-
tes gleichwertig, weshalb der Staat durch Informationen, Beratungen oder 
finanziell durch Fördermittel oder Steuererleichterungen, die Eigentümer 
unterstützt (vgl. Neufert et al. 2018: 62).

Eine Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes darf nur mit einer 
Genehmigung erfolgen (vgl. DSchG:  §7 Abs. 2). Vor allem bei „architek-
tonisch wertvollen Gebäude- und Siedlungsbeständen, z.B. Gebäude der 
Gründerzeit und Siedlungen der 1920er und 1930er Jahre“ besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass es Auflagen des Denkmalschutzes gibt (Fath 
et al. 2019:59). Allerdings muss nicht das ganze Gebäude unter Denkmal-
schutz stehen. Dies kann auch einzelne Bauteile der Gebäudestruktur be-
treffen, beispielsweise die Fassade (vgl. Fath et al. 2019: 59). 

In so einem Fall, könnte eine Aufstockungsmaßnahme dennoch realisier-
bar sein, dies muss jedoch immer einzeln betrachtet werden. Grundsätz-

lich muss bei Denkmälern mit einem Mehraufwand gerechnet werden, 
wobei eine Genehmigung trotzdem möglich ist (vgl. Fath et al. 2019: 60).

Nach §9 Absatz 1 des DSchG, bedarf es bei einer Umnutzung des Gebäu-
des „die Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde“. Des Weiteren bedarf 
es bei „Instandsetzungsarbeiten […] keiner Genehmigung, wenn sie sich 
nur auf Teile des Denkmals auswirken, die für seinen Denkmalwert ohne 
Bedeutung sind“ (Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz (Denk-
malschutzgesetz – DSchG NRW)). In der Regel sollten Baudenkmäler nach 
§8 Absatz 1 jedoch „möglichst entsprechend ihrer ursprünglichen Zweck-
bestimmung genutzt werden“. Ist dies nicht möglich, „soll eine Nutzung 
gewählt werden, die eine möglichst weitgehende Erhaltung der denkmal-
werten Substanz auf Dauer gewährleistet“ (ebd.). Da der Ermessensspiel-
raum sehr groß ist, sollte frühzeitig der Kontakt zu den Entscheidungs-
trägern des Denkmalschutzes gesucht werden, um eine faire Lösung zu 
finden (vgl. Neufert et al. 2018: 62).

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Da Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, dauerhaft bewahrt und ge-
pflegt werden sollen, wird ein Erhalt dieser Gebäude besonders empfoh-
len. Unabhängig von weiteren Faktoren folgert aus dem Denkmalschutz  
daher obligatorisch die Erhalungswürdigkeit des Gebäudes. Besteht kein 
Denkmalschutz oder steht nur ein Teil des Gebäudes unter Denkmalschutz 
wird anschließend der Erhaltungsaufwand geprüft.

Abb. 4.2.3
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4.3 GESTALTUNGSQUALITÄT
Janluka Haselwander

„Erst bauen die Menschen Häuser, dann formen die Häuser Menschen.“(Al-
bert Schweitzer, zitiert nach Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stad-
tentwicklung (BMVBS): 39).
Was kann Architektur? Wieso messen wir der Gestaltungsqualität eine so 
hohe Bedeutung bei? Und welche Auswirkungen hat sie auf uns als Ge-
sellschaft? Architektur definiert unsere gebaute Umgebung. Sie formt im 
Besonderen unsere Städte, die inzwischen einen Großteil der Bevölkerung 
aufnehmen. Die meiste Zeit verbringen wir in Gebäuden. Den Großteil der 
übrigen Zeit wiederum halten wir uns in bebauter Umgebung auf. Die Ge-
staltungsqualität unserer Städte ist für uns also von essentieller Bedeutung. 
Kultur, Gesellschaft und politisches System nehmen großen Einfluss auf die 
Gestaltung unserer Architektur. So spielte beispielsweise im deutschen Kai-
serreich mit dem vorherrschenden Historismus das Motiv der Repräsenta-
tion nach Außen eine zentrale Rolle. Dies drückte sich in der aufwändigen 
Gestaltung der Fassaden und der Ausbildung der typischen belle étage 
aus. Zu Zeiten der Weimarer Republik änderte sich das schlagartig. Mit 
dem Wechsel des politischen Systems und der Gesellschaftsordnung ging 
auch ein radikaler Wechsel der Architektur einher. Da es – für Deutschland 
– ein gänzlich neues politisches System war, konnte und wollte sich die Ar-
chitektur keiner bereits dagewesenen Stilrichtung bedienen. Der Historis-
mus mit seinem Rückbezug auf die Vergangenheit und Monarchie galt als 
verpöhnt. Er wich dem Funktionalismus, der einen Neuanfang darstellte, 
der Architektur freies und Innovatives Denken erlaubte und seinen Blick 
in die Zukunft richtete. Der Schmuck an den Fassaden sowie deren reprä-
sentativer Charakter wichen einer neuen Sachlichkeit mit klaren Formen. 
Funktion und Nutzung traten in den Vordergrund. Betrachtet man dieses 
historische Beispiel, so erkennt man, dass eine radikale gesellschaftliche 
und politische Neuordnung eine ebenso radikal neue Gestaltung in der 
Architektur bedingte. Jedoch auch kleinere Veränderungen, die weniger 
Revolutionen als vielmehr gesellschaftliche Neuausrichtungen oder -jus-
tierungen sind, beeinflussen in ihrem Maße, wie wir bauen. Der Klima-
wandel hingegen zwingt uns, Nachhaltigkeit, nachwachsende Rohstoffe 
und Ressourcenschonung in allen Bereichen umzusetzen. Das wiederum 
betrifft natürlich das Bauen in besonderem Maße, da es außergewöhnlich 
ressourcenaufwändig ist. So gewinnen beispielweise ressourcenschonen-

de Konstruktionsweisen und andere Materialien wie Holz oder Lehm dank 
ihrer ökologischen Eigenschaften an Bedeutung, die wiederum ihrerseits 
beeinflussen, wie Form, Ästhetik, Charakter – und weitere Qualitäten un-
serer Architektur – gestaltet werden. 
Es besteht folglich eine enge Verknüpfung zwischen einer Gesellschaft, 
und der Art und Weise wie sie bauen und wohnen möchte. Gesellschaft 
beeinflusst Architektur. Im Umkehrschluss beeinflusst Architektur auch 
Gesellschaft. So hat das Gebaute großen Einfluss auf unseren Alltag, 
unser Zusammenleben und den Umgang miteinander. Architektur zieht 
und definiert die Grenzen im öffentlichen Raum. Sie lenkt die Individuen, 
bestimmt Begegnungszonen und teilt private Räume zu. Ein Haus kann 
einladen oder abweisen, es kann Zusammenleben als Gemeinschaft for-
dern oder Abgeschiedenheit befördern, es kann Begegnungsräume bie-
ten oder Anonymität. Das tut es sowohl nach Innen als nach Außen. Man 
kann das Gebäude regelrecht als sozialen Akteur verstehen, der mit uns 
spricht. Diese Sprache drückt es in seiner Gestaltung aus. Ebenso wie uns 
ein schroffes oder sich unpassend verhaltendes Individuum die Freue am 
Tag nimmt, so tut das auch – und sei es unterbewusst – eine unpassende 
oder schlechte Gestaltungsqualität der Architektur, die uns umgibt. Gute 
Gestaltungsqualität schafft also Lebensqualität. 
Während die Planung von Stadt – im großen Maßstab – den Verwaltungs-
behörden und Stadtplaner:innen obliegt, prägt das Zusammenwirken von 
Immobilienentwickler:innen, Bauherr:innen und Architekt:innen die Ge-
staltung von Gebäuden – und somit der Stadt im kleinen Maßstab. Der 
Gestaltungsqualität dieser Bausteine, die in ihrer Zusammensetzung die 
Stadt und somit unseren Lebensraum formen, müssen wir die höchste 
Bedeutung beimessen.

PRÄMISSEN
OBJEKTIVITÄT
Beschäftigt man sich mit Gestaltungsqualität oder der Bewertung von Ar-
chitektur, so stößt man unweigerlich auf den Begriff der Schönheit. Die 
Einordnung von Schönheit erfolgt jedoch vorwiegend durch instinktive, 
subjektiv beeinflusste Empfindungen. Immanuel Kant prägte den Begriff 
der anhängenden Schönheit, wonach die Schönheit, beispielsweise von 

Abb. 4.3.2
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einem Gebäude, keine objektive Eigenschaft dessen, sondern eine durch 
unsere Urteilskraft beeinflusste Wahrnehmung ist (vgl. Weischedel/Kant 
1974). Somit ist die Schönheit eines Gebäudes subjektiv. Obwohl Kants 
These ab und zu umstritten ist, so trifft sie es in der Betrachtung von Ar-
chitektur doch auf den Punkt. Betrachtet man ein Gebäude in seiner Ge-
samtheit und urteilt frei heraus, ob man es für gelungen hält, erhält man 
eine subjektive, mehr oder weniger ungenaue und kaum vergleichbare 
Bewertung – insbesondere, wenn diese Bewertung an unterschiedlichen 
Gebäuden und durch unterschiedliche Personen erfolgt. Begreifen wir die 
die Schönheit der Architektur im Kantchen Sinn als eine bedingte Schön-
heit (pulchritudo adhaerens), als eine zweckdienliche, die die Grenzen un-
seres Planeten respektiert, so wird sie objektiviert (vgl. Eisler). 
Das Gebäude wird nach der Summe seiner gestalterischen Elemente – 
noch besser: Qualitäten – beurteilt. Die Bewertung von Qualitäten ist weit-
aus objektiver als die von Schönheit. So gibt es viele Qualitäten, die ein 
Gebäude ganz objektiv entweder anbietet oder nicht.  Für die Bewertung 
von Gestaltungsqualität wurde eine Liste an Fragestellungen entwickelt. 
Sie ermöglicht eine vorwiegend objektive und vergleichbare Bewertung 
von Wohnbauten. Doch haben auch bestimmte Fragen mit subjektivem 
Charakter ihre Berechtigung: Für eine allumfängliche Bewertung unerläss-
lich, finden sie sich in einem gewissen Maße im Fragenkatalog wieder.

GENAUIGKEIT, KOMPLEXITÄT, UMFANG
Die subjektive Ungenauigkeit der Antworten wird durch die Gesamtzahl 
an Fragen relativiert. Je größer deren Anzahl, desto höher die Genauigkeit 
des Ergebnisses. Die Anzahl der Fragen ist so gewählt, dass die wichtigen 
Gestaltungselemente abgedeckt sind und die notwendige Genauigkeit 
und Vergleichbarkeit erreicht wird. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, die 
Komplexität möglichst zugänglich und die Fragestellungen möglichst ziel-
gerichtet zu gestalten, sodass eine einfache Bearbeitung möglich und der 
Umfang überschaubar sind. Für dieses Bewertungsverfahren wurde auf 
ein ausgeglichenes Zusammenspiel dieser drei Faktoren geachtet. 

AUTORENSCHAFT/WIRTSCHAFTLICHKEIT
Für diese grundlegende Bewertung der Gestaltungsqualität werden so-
wohl Autorenschaft als auch Wirtschaftlichkeit nicht miteinbezogen. 

FUNKTIONSWEISE
Der Fragenkatalog ist direkt in das excel tool integriert. Die Fragen las-
sen sich teilweise über vorhandene Pläne beantworten. Für viele Thema-
tiken ist jedoch eine Begehung des Gebäudes oder dessen gute Kenntnis 
notwendig. Die Fragen sind spezifisch gestellt und bieten wenige, jedoch 
konkrete, Antwortmöglichkeiten. Es ist empfehlenswert, sich im Prozess 
weniger an der einzelnen Frage aufzuhalten als mehr auf eine angemes-
sene Sorgsamkeit bei der Beantwortung der Gesamheit an Fragen zu 
achten. Wie bereits dargelegt werden Ungenauigkeiten der Einzelantwort 
durch deren Menge austariert.

KONTEXT, GEBÄUDE, DETAIL
Die Unterteilung der Fragen erfolgte anhand der Kategorien Kontext, Ge-
bäude und Detail. Fragen der Kategorie Kontext behandeln Qualitäten 
des Gebäudes, die im Zusammenhang mit dessen Umgebung stehen. Die 
wechselseitige Wirkung des Gebäudes und des umgebenden Stadtrau-
mes, sowie dessen Qualitäten stehen im Vordergrund.
Die Kategorie Gebäude beschäftigt sich mit Fragen zur Nutzung und ge-
stalterischen Qualitäten, die sich auf das Gebäude im größeren Maßstab 
beziehen. 
Fragestellungen unter der Kategorie Detail beziehen sich wiederum auf 
die Qualitäten des kleineren Maßstabes. Materialitäten, Bauteile sowie de-
ren Fügung und Verwendung werden behandelt.  

GEWICHTUNG 
Die drei Kategorien haben untereinander dieselbe Gewichtung. Bewusst 
weist jede Kategorie dieselbe Anzahl an Fragen auf. Um dem Konzept ei-
ner zugänglichen Komplexität gerecht zu werden und um den subjektiven 
Einfluss, den eine Gewichtung haben würde, auszuschließen, wurde auf 
eine unterschiedliche Gewichtung der Fragen untereinander verzichtet.
Somit ist jede einzelne der Fragen gleichwertig.

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Wird dem Gebäude eine hohe Gestaltungsqualität attestiert, ist dies ein 
Indiz für den Erhalt des Gebäudes.
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Gebäude

DetailKontext

Abb. 4.3.3

Abb. 4.3.3
Kategorien Gestaltungsqualität: Gewichtung

Abb. 4.3.4
Pfad Gestaltungsqualität

Abb. 4.3.5
Checkliste Gestaltungsqualität
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GESTALTUNGSQUALITÄT
PLANENDE

Befindet sich das Gebäude in 

Befindet sich das Gebäude in 

https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwas

häufigkeit?

Spricht die Gestaltungsqualität 
für das Gebäude?

Befindet sich das Gebäude in 

Befindet sich das Gebäude in 

https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwas
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ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
ERHALTUNGSAUFWAND
POTENTIAL 

Abb. 4.3.5

Gibt es lange Wege zwischen Nutzungsbereichen, die störend  
sind? z.B.: Speisekammer-Küche, Schlafbereich-Sanitärbereich

CHECKLISTE: GESTALTUNGSQUALITÄT

Detail

bzgl. Innenraum

bzgl.  Innenraum

Ist eine materialgerechte Verwendung von Baustoffen erkannbar?

Sind langlebige Baustoffe verwendet worden? 
z.B.: Mauerwerk, Dielenboden, Kupferblech etc.

bzgl. Außenraum
Sind nachhaltige Baustoffe verwendet worden? 
z.B.: Holz, Lehm, Stahl etc.

bzgl. Außenraum

bzgl. Innenraum
bzgl. Außenraum

Ist eine besonder Handwerkskunst erkennbar?
z.B.: Handarbeiten, Fügungen etc.

bzgl. Innenraum
bzgl. Außenraum

Kontext

Vollführt das Gebäude die passende Geste an seinem Platz?
z.B.: Eckbebauung im städtischen Block etc.

Fügt sich das Gebäude in seine bebaute Umgebung ein?
z.B.: Volumen

Bietet das Gebäude dem Außenraum Qualitäten?
z.B.: kleiner Vorplatz, Rücksprung etc.

Hat das Gebäude ein Wiedererkennungswert?

Gliedert sich das Gebäude in die bestehende Stadtstruktur 
ein oder prägt diese im positiven Maße?

Erscheinen die Proportionen des Gebäudes angenehm?
z.B.: Fassadenöffnungen, Fassadenunterteilungen etc.
Ist bei der (Fassaden-)Gestaltung ein Rhytmus erkennbar 
und ist dieser der Ästhetikzuträglich?

Schafft die gebaute Umgebung einen schönen Ort?
Schafft der umgebende Freiraum einen schönen Ort?
Trägt das Gebäude zu einer Lebendigkeit des Ortes bei?
Ist die Eingangssituation im Außenraum gut gelöst?

Gebäude

Bietet die Fassade eine ansprechende Detailtiefe?

Gibt es Raumsituationen die zusätzliche Raumqualitäten schaffen?
z.B.: Galerie, lichtdurchfluteter Treppenraum, Oberlichter etc.

Ist die Materialabstimmung im Innenraum gelungen?
Sind unterschiedliche Nutzungen des Gebäudes möglich?

Ist die Materialabstimmung im Außenraum gelungen?

Ist die Wegeführung sinnvoll?
Lassen sich Räume flexibel zusammenlegen/trennen?
Gibt es Durchgangszimmer, die in der Nutzung störend sind?
Ist die Anordnung der Nutzungsbereiche gelungen?

Ist die Eingangssituation innerhalb des Gebäudes gelungen?
Können Nutz- und Verkehrsfläche adäquat genutzt werden?

Sind Materialien überwiegend trennbar voneinander verbaut?
bzgl. Innenraum
bzgl. Außenraum

 1.

 2.

 3.

 5.

 6.

 7.

 8.
 9.
10.
11.
12.

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.

12.

 1.
 2.

 3.
 4.

 5.
 6.

 9.
10.

11.
12.

Fügt sich das Gebäude in seine bebaute Umgebung ein?
z.B.: Materialität und Farbgebung

 4.

Sind wertige Bauteile und Materialien verbaut worden?
z.B: Holz-Parkett > Linoleum > PVC

bzgl. Innenraum
bzgl. Außenraum

 7.
 8.

Fragen am Nutzende

Bietet die Räume ein angenehmes Raumgefühl?

Regt das Gebäude das Wohlbefinden des Nutzenden an?

Bieten die Räume ein angenehmes Raumklima?

 1.
 2.
 3.

ja neinz. T. k. A. ja neinz. T. k. A.

Bitte farblich füllen, wenn die Aussage zutrifft.
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4.4 NATURKATASTROPHEN
Omar Masfaka, Christina Sonnborn

„Naturgefahren sind natürlich auftretende Prozesse oder Phänomene, die 
durch atmosphärische, geologische und hydrologische Ereignisse verur-
sacht werden“ (Fiala, 2022: 6). Neben Erdbeben und damit verbundene 
Auswirkungen wie beispielsweise Tsunamis können Dürren oder Hochwas-
ser auftreten. Folgen wie Hungersnöte oder Todesfälle verdeutlichen die 
von Naturkatastrophen ausgehende mögliche Gefahr. Untersuchungen er-
gaben, dass seit 1970 stetig mehr Naturkatastrophen auftreten. „Hydrolo-
gische Ereignisse wie Überschwemmungen sind die häufigsten Gefahren“ 
(Fiala 2022: 7).  

Naturkatastrophen sind in vielen Regionen in der Welt zu erwarten und 
können nicht verhindert werden. Hierbei liegen regionale Unterschiede 
vor. In Süditalien und Südgriechenland besteht die Gefahr, dass Erdbeben 
auftreten, während die Erdbeben in Großbritannien weniger zu erwarten 
sind. (vgl. EFEHR | hazard.EFEHR, o. D.)

DER KLIMAWANDEL UND SEINE ROLLE
Seit dem 19. Jahrhundert bzw. während und nach der industriellen Revo-
lution, ist das menschliche Verhalten für den Klimawandel verantwortlich, 
vor allem durch bestimmte Aktivitäten wie die Verbrennung von fossilen 
Stoffen und Treibhauseffekte (vgl. Deutschland 2022).
Der Klimawandel verschärft die extremen Wetterereignisse und die Na-
turgefahren in den meisten Regionen der Welt. Nicht nur die Häufigkeit  
sondern auch die Intensität derer steigt durch den Klimawandel (vgl. Fiala 
2022: 11). „Die Zahl der Menschen, die Überschwemmungen ausgesetzt 
sind, könnte unter einem Szenario mit hohen Emissionen bis 2030 um 4 
bis 15 % und bis 2080 um 12 bis 29 % ansteigen. Die wirtschaftlichen Ver-
luste durch Flussüberschwemmungen werden bis 2040 um durchschnitt-
lich 7 bis 124 % zunehmen“(Fiala 2022: 11).

HOCHWASSERRISIKO UND SCHADENSPOTENZIAL
Hochwasser existiert, wenn eine Landfläche temporär überschwemmt 
wird, die im Normalfall nicht von Wasser bedeckt ist. Dies passiert häufig 
durch oberirdische Gewässer wie Flüsse und Bachläufe. Ebenso kann es 
durch eine unzureichende Kanalisation für Regen- und Abwasser bewirkt 
werden (vgl. Was v ersteht man unter Hochwasser?, o. D.).

HOCHWASSERGEFAHRENKARTEN
Ein Hilfsmittel des Naturkatastrophenschutzes stellen Karten dar, die Risi-
kogebiete für beispielweise Hochwasser kenntlich machen. Anhand derer 
lassen sich Schäden verhindern. Die Karten mussten von betroffenen Städ-
ten und Regionen der EU bis Ende 2015 angefertigt werden (vgl. Bericht 
zu den Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten (HWGK/
HWRK) im Rahmen der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EG-
HWRM-RL) in NRW, o. D.).

Seit dem 26. November 2007 ist die europäische Hochwasserrisikoma-
nagement-Richtlinie gültig. Angestrebt wird damit mehr Aufmerksamkeit 
auf Hochwasserrisiken und eine Verbesserung der Hilfsstrategien (vgl. 
Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hoch-
wasserrisiken, o. D.).

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Die Bewertung des Gebäudebestandes in NRW sieht den Einbezug der 
Naturkatastrophe Hochwasser vor. Andere Naturkatastrophen werden 
vorerst nicht betrachtet. Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, 
dass es maßgeblich ist, ob der Bestand in einer Hochwasserrisikoregion 
lokalisiert ist. Ist dies der Fall müssen ggfs. Schutzmaßnahmen ergriffen 
werden, die Kosten und Aufwand zur Folge haben. 

Abb. 4.4.1
Foto Naturkatastrophen

Abb. 4.4.2
Icon Naturkatastrophen

Abb. 4.4.3
Pfad Naturkatastrophe

Abb. 4.4.2
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NATURKATASTROPHEN
PLANENDE

Befindet sich das Gebäude in 

Befindet sich das Gebäude in 
einem Hochwasserrisikogebiet?

Ja

Nein
siehe Internetseite:

https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwas-
sergefahrenkarten-und-hochwasserrisiko-

karten-8406

häufigkeit?

PLANENDE

!

ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
ERHALTUNGSAUFWAND
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Abb. 4.5.1
Foto Statik

Abb. 4.5.2
Icon Statik

Abb. 4.5.3
Vergleich Bestandspläne und Bestandsgebäude

Abb. 4.5.3

4.5 STATIK
Pia Steffen

Für die Bewertung des Erhaltungsaufwandes, der Erhaltenswürdigkeit 
von Bestandsgebäuden sowie zur Einschätzung des Potentials geeigne-
ter Nachverdichtungsmaßnahmen ist die Evaluierung der Statik essentiell. 
Zunächst werden die Grundlagen zur Ermittlung der Statik anhand von 
Bestandsplänen, sowie bei nicht hinreichenden Bestandsplänen, zur nach-
träglichen Bestimmung der Tragstruktur vorgestellt. Nachfolgend werden 
Rückschlüsse aus dem Baualter, sowie augenscheinliche Indikatoren zur 
Beurteilung der Standsicherheit beschrieben. Daraufhin werden für den 
Fall einer nicht gegebenen Standsicherheit Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Standsicherheit erläutert.
Für die Planung der Nachverdichtungsmaßnahme der Aufstockung und 
der Umnutzungsmaßnahme des Dachgeschossausbaus werden Möglich-
keiten einer idealen Lastabtragung und die damit zusammenhängenden 
Aufstockungsgeometrien dargestellt. 

4.5.1 GRUNDLAGENERMITTLUNG
Für eine Planung von Umnutzungs- und Nachverdichtungsmaßnahmen 
sind Bestandsunterlagen mit Hinweisen auf die Baukonstruktion und die 
Ausführung des Bestands von zentraler Bedeutung. Kenntnisse über die 
Baukonstruktion, sowie Bauschäden können auf zukünftige Problemati-
ken hinweisen. Um eine Planungs- und Kostensicherheit gewährleisten 
zu können, ist eine ausführliche Bestandsaufnahme und eine Begehung 
notwendig. 

BESTANDSPLÄNE
Bestandspläne sind beispielsweise bei Eigentümer:innen, Architekt:innen, 
ausführenden Bauunternehmen, Statiker:innen, weiteren Fachplaner:in-
nen, öffentlichen Archiven und beteiligten Behörden zu erfragen. Sind 
diese Planungsunterlagen nicht vorhanden, ist für die Planung eine auf-
wendige Untersuchung notwendig (vgl. Fath et al. 2019: 7f.) (s. Kapitel 
4.5.2). 

BEGEHUNG
Mithilfe einer Begehung können die Bestandsunterlagen bewertet wer-
den. Abweichungen von Bestandsunterlagen und dem Zustand geben 

Aufschluss über nicht eingetragene Veränderungen des Gebäudes, wel-
che gegebenenfalls nicht genehmigt sind. Zusätzlich können bei einer Be-
gehung der Zustand des Gebäudes bewertet und mögliche Mängel und 
Schäden identifiziert werden (vgl. Fath et al. 2019: 7f.). 

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Das Erzbistum Köln stellt alle Bestandsunterlagen des aufgelisteten Ge-
bäudebestands zur Verfügung. Mithilfe dieser Unterlagen können Planen-
de Fragen zur Bewertung des Gebäudebestandes beantworten. Fragen, 
welche nur durch eine Begehung beantwortet werden können, werden 
an die Nutzenden des Bestandsgebäudes weitergegeben. Eine Übersicht 
schaffen die Beiblätter „Hilfe zur Hilfe“, in denen aufgelistet ist, welche 
Grundlagen für die Beantwortung der Fragen nötig sind (s. Anhang). 

Abb. 4.5.2
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Abb. 4.5.4
Icon Dachform

Abb. 4.5.5 
Icon Lastreserve 

Abb. 4.5.6
von oben nach unten: Einzelfundament, 
Fundamentplatte und Streifenfundament Abb. 4.5.6

4.5.2 TRAGSTRUKTUR
Mithilfe der Bestandspläne und Bestandsstatiken lassen sich tragende 
Bauteile und somit die Tragstruktur identifizieren. Geben die Bestands-
pläne diese Informationen nicht her, müssen die tragenden Elemente 
des Gebäudes ermittelt werden. „Die Ermittlung der Tragstruktur ist für 
den Nachweis der Standsicherheit wichtig“ (Fath et al. 2019: 23). Für die 
Umnutzung und die Nachverdichtungsmaßnahme der Aufstockung ist es 
auch wichtig, die infolge zusätzlicher Lasten entstehende statische Prob-
lemstellung zu lösen, um eine Standsicherheit weiterhin gewährleisten zu 
können. Eine Einschätzung des Bestandes benötigt fachliche Kenntnisse 
hinsichtlich verwendeter Materialien, Bauweisen, und der zum Zeitpunkt 
des Baus gültigen Normen und Regelwerke (s. Kapite 4.5.3). Für eine Pla-
nung muss Rücksprache mit Tragwerksplaner:innen gehalten werden. Da-
bei sollte auch die Festigkeit der Bestandswände ermittelt werden (vgl. 
Fath et al. 2019: 19).

FUNDAMENTE
Da Fundamente nicht frei zugänglich sind, stellen sie für eine nachträgli-
che Beurteilung ein Problem dar. Sie bilden allerdings den „[…]  maßgeb-
liche[n] Schwerpunkt für die spätere Standsicherheit des Gebäudes […]“ 
(Fath et al. 2019: 24). Sind in den Bestandsplänen und Bestandsstatiken die 
bestehenden Fundamente und der Baugrund nicht dokumentiert, müssen 
Baugrunduntersuchungen vorgenommen werden (vgl. Fath et al. 2019: 
24). 
Fath et al. unterscheiden drei Fundamentarten. „Einzelfundamente kom-
men beispielsweise bei Skelettkonstruktionen zum Einsatz. Sie dienen der 
Abtragung von Lasten einzelner Stützen in den Baugrund“ (Fath et al. 
2019: 24). Fundamentplatten ermögichen eine flächige Verteilung von 
Lasten in den Baugrund und kommen auch „als Unterbau für Kellerbauten 
bei tragfähigem Baugrund zum Einsatz“ (Fath et al. 2019: 24). „Streifen-
fundamente sind die in Deutschland am häufigsten vorkommenden Fun-
damente. Die Wandlasten des Bauwerks werden über eine verbreiterte 
Gründungsfläche der Streifenfundamente in den Baugrund abgetragen“ 
(Fath et al. 2019: 24) (s. Abb. 4.5.6).
„Sind Fundamente nicht ausreichend auf die auftretenden Lasten ausge-
legt, kann es zu unzulässigen, großen Setzungen, Kippen, Gleiten oder 

Grundbruch kommen“ (Fath et al. 2019: 24). Diese Mängel führen dazu, 
dass die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet ist. Tritt dieser Fall ein, 
sollten die Fundamente freigelegt werden (vgl. Fath et al. 2019: 26).

Abb. 4.5.4

Abb. 4.5.5
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TRAGENDE WÄNDE
Die Ermittlung der Tragstruktur und der tragenden Wände bilden die 
Grundlage für den Nachweis der Standsicherheit. Sind Bestandspläne 
nicht vorhanden, können anhand der Positionen, der Geometrien und der 
verwendeten Baustoffe der Wände die tragenden Bauteile nachträglich 
identifiziert werden (vgl. Fath et al. 2019: 28 f.). Diese Anhaltspunkte sind 
allerdings lediglich als Indiz zur Erkennung von tragenden Wänden zu 
verstehen. Tragwerksplaner:innen müssen zur eindeutigen Identifizierung 
hinzugezogen werden, um die Standsicherheit zu bewerten (vgl. Fath et 
al. 2019: 28).

Bei einer Bewertung der Tragstruktur helfen die folgenden Eigenschaften:
1. Die Position der Wand 
 - Außenwände sind oftmals tragende Wände.
 - Tragende Wände liegen geschossweise übereinander.

2. Die Geometrie der Wand 
 - Tragende Wände sind im Vergleich zu nichttragenden Wänden  
    deutlich dicker, da sie die Lasten aus den darüber liegenden 
    Geschossen weiterleiten.
 - Ist das Bestandsgebäude aus den 1950er bis 1970er Jahren sind 
    Innenwände ab einer Dicke von 11,5 cm aussteifende und somit
    mittragende Mauerwerkswände (vgl. Interview Pirlet).
 - Bei Mauerwerkswänden ab dem Jahr 1970 sind Wände mit einer
   Dicke von ≥ 17,5 meist tragende Wände (vgl.
   Interview Pirlet).

3. Verwendeter Baustoff
 - Trockenbauwände sind keine tragenden Wände 
    (vgl. Fath et al. 2019: 29).
 
4. Lagerung der Decke auf der Wand
 - Auch die Lagerung der Decke auf der Wand kann Aufschluss
   über das Tragverhalten der Wand geben (vgl. Fath et al. 2019:   
   28).
 - „Bei Balkendecken ist klar, dass die Wände, auf denen die 

Balken aufliegen, tragende Wände sind. Sie müssen das Eigen-
gewicht sowie die Nutzlast auf der Decke tragen“ (Fath et al. 2019: 
28). Zur Prüfung ist die Öffnung der Wände im Deckenbereich 
erforderlich. Liegen die Balken getrennt auf, ist die unterliegende 
Konstruktion tragend (vgl. Interview Pirlet).

Sind am Bestandsgebäude bereits Umbaumaßnahmen erfolgt, „[…] kann 
es zu ungünstigen Veränderungen der statischen Modellierung kommen. 
Beispielsweise können Durchlaufwirkungen aufgehoben werden oder Las-
ten auf nichttragende Bauteile umgeleitet werden, so dass die Gebrauchs-
tauglichkeit dieser Bauteile beeinträchtigt wird“ (Fath et al. 2019: 23). 

OBERSTE GESCHOSSDECKE
Im Falle eines Steildachs entspricht die oberste Geschossdecke der Decke 
hin zu einem Dachgeschoss (s. Abb. 4.5.7) und im Falle eines Flachdachs 
entspricht diese dem Dach selbst (s. Abb. 4.5.8). Bei einem unausgebauten 
Dachgeschoss ist die oberste Geschossdecke leicht zugänglich und die 
Tragstruktur kann meist leicht identifiziert werden. Beide Varianten sind 
in ihrer ursprünglichen Nutzung für unterschiedliche Nutzlasten ausge-
legt. Ist die Standsicherheit der obersten Geschossdecke gefährdet, zeigt 
sich dies anhand der Durchbiegung der Decke (s. Abb. 4.5.9). Auch in 
diesem Fall müssen Tragwerksplaner:innen zur eindeutigen Identifizierung 
und Bewertung der Standsicherheit hinzugezogen werden (vgl. Fath et al. 
2019: 28).

Abb. 4.5.7
oberste Geschossdecke hin zu einem 
Dachgeschoss

Abb. 4.5.8
oberste Geschossdecke als Flachdach

Abb. 4.5.9
Durchbiegung der Decke

Abb. 4.5.7

Abb. 4.5.8

Abb. 4.5.9
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Gründach Kieseindeckung Dachterrasse

Abb. 4.5.12

DÄCHER
Ist ein Gebäude standsicher, eignet sich das Dach für eine Umnutzungs-
maßnahme wie beispielsweise der Umnutzung des Trockenspeichers oder 
die Nachverdichtungsmaßnahme der Aufstockung.
Dafür wird die oberste Geschossdecke zu einer neuen Nutzung als Wohn-
trenndecke umfunktioniert. Dadurch können „im Vergleich zur ursprüngli-
chen Statik andere Nutzlasten auf [die oberste Geschossdecke] […]“ (Fath 
et al. 2019: 30) und das gesamte Tragsystem wirken.

FLACHDACH
Bei einem Flachdach ist die Dachkonstruktion zugleich die oberste Ge-
schossdecke, weshalb Schnee und Windlasten auf die oberste Geschoss-
decke wirken. Schneelasten wurden früher mit 0,7 kN/m² und heute mit 
0,55 kN/m² bemessen, wodurch sich eine Lastreserve ergibt. Die Differenz 
der Schneelasten alleine genügt nicht als Lastreserve für die zusätzlichen 
Lasten einer Aufstockung (vgl. Interview Pirlet). Auch „verklebte Flachdä-
cher (ohne Auflast) bieten […] keine [ausreichenden] Lastreserven“(vgl.
Interview Pirlet). 

Bei Flachdächern mit einem Gründach, einer Kieseindeckung oder einer 
Dachterrasse kann davon ausgegangen werden, dass die oberste Ge-
schossdecke grundsätzlich als neue Geschossdecke für eine Wohnnutzung 
geeignet ist. Flachdächer mit einer Kieseindeckung bringen durch die Ent-
fernung der Kiesschicht meist eine Lastreserve für eine Aufstockung mit 
sich. Bei einer zugänglichen und genutzten Dachterrasse wird eine Nutz-
last von qk= 4,0 kN/m² angesetzt, welche durch die neue Nutzlast für die 
Wohnnutzung auf qk= 1,5 kN/m² reduziert werden kann (vgl. Fath et al. 
2019: 30). Auch bei einem Gründach können die großen Eigenlasten des 
Gründachaufbaus entfernt werden und auf die geringen Nutzlasten für die 
Wohnnutzung reduziert werden.

STEILDACH
„Ist das Dachgeschoss [eines Steildachs] bereits ausgebaut, lohnt es sich 
nicht, das Gebäude durch eine Aufstockung nochmals baulich zu ver-
ändern“ (Fath et al. 2019: 30). Nicht ausgebaute Dachgeschosse eines 
Steildachs bieten das Potential eines nachträglichen Dachgeschossausbaus 

oder einer Nachverdichtung durch eine Aufstockung. Um herausfinden zu 
können, welche dieser beiden Maßnahmen eine bessere Alternative für 
die Schaffung neuen Wohnraums darstellt, kann eine Gegenüberstellung 
der beiden Wohnflächenberechnungen nach DIN 277 helfen (vgl. Wüs-
tenrot Stiftung 2012: 323ff.). Bei einem Dachausbau entstehen insgesamt 
weniger Zusatzlasten als bei einer Aufstockung (vgl. Fath et al. 2019: 30).

Bei einer baulichen Veränderung mit zusätzlichen Lasten ist zu prüfen, auf 
welche Lasten die oberste Geschossdecke zu einem Dachgeschossraum 
bemessen worden ist. Ist das Ziel den Dachraum als Wohnraum umzunut-
zen, müssen Nutzlasten von 1,5 kN/m² abgetragen werden können. Nach 
heutiger DIN1991-1-1 werden Decken eines Spitzbodens, welcher nicht als 
Aufenthaltsraum geeignet ist, auf eine Nutzlast von 1,0 kN/m² bemessen. 
Für ältere Normen wurden jedoch andere Nutzlasten angesetzt. Um eine 
Umnutzung oder Aufstockung realisieren zu können, muss die oberste 
Geschossdecke und/oder die restliche Tragstruktur gegebenenfalls er-
tüchtigt werden (s. Kapitel 4.5.5).

Abb. 4.5.10
Umnutzungsmaßnahme als Dachgeschossausbau

Abb. 4.5.11
Nachverdichtungsmaßnahme als Aufstockung

Abb. 4.5.12
Mögliche Aufstockungen bei einem Falchdach

Abb. 4.5.13
Pfade Dachform und Lastreserven

Abb. 4.5.10

Abb. 4.5.11
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BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Für die Beurteilung des Erhaltungsaufwands ist es relevant herauszufin-
den, ob das Bestandsgebäude standsicher ist. Von Fachplaner:innen nicht 
abgenommene Umbaumaßnahmen können darauf hinweisen, dass dies 
nicht der Fall ist. Zusätzlich erlischt bei einer nicht abgenommen Umbau-
maßnahme der Bestandsschutz, weshalb der Fragepfad im Kapitel Be-
standsschutz (s. Kapitel 4.1.4) mit einbezogen ist.

Stellt sich heraus, dass das Bestandsgebäude standsicher ist, besteht das 
Potential eine Umnutzungs- oder Nachverdichtungsmaßnahme zu planen. 
Unterschiedliche Flachdach- und Steildachkonstruktionen bieten unter-
schiedliche Potentiale für eine Umnutzungs- oder Nachverdichtungsmaß-
nahme. Ein zugängliches und nicht ausgebautes Steildach bietet sich bei-
spielsweise für das Potential der Umnutzung und des Dachausbaus an. Ein 
Flachdach inklusive Dachterrasse, Kiesdach oder Gründach besitzt genü-
gend Lastreserven für die Nachverdichtungsmaßnahme der Aufstockung. 
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DACHFORM
PLANENDE

Welche Dachform ist vorhanden?

Steildach

Flachdach

Ist das Steildach zugänglich?

Ja

Nein

Ist das Steildach ausgebaut?

flächenberechnung des 

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 
Inklusive Dachterrasse, 

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmit
telbar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile behalten weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

Pflicht für das Einhalten der 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä

LASTRESERVEN
PLANENDE

flächenberechnung des 

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 
Um welche Flachdachkonstuktion 

handelt es sich?

Inklusive Dachterrasse, 
Kiesdach oder Gründach

Inklusive Abdichtungsbahnen 
oder Blecheindeckung

Weitere Chancen:
Grundstückspotential prüfen

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmit
telbar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile behalten weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

Pflicht für das Einhalten der 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä

Hinweis:
- Beratung eines Statikers notwendig!

Abb. 4.5.13

ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
ERHALTUNGSAUFWAND
POTENTIAL 
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Ja

Nein

Hinweis:
Es muss eine Wohn-
flächenberechnung des 
ausgebauten Dachraums 
und der potentiellen 
Aufstockung gemacht 
werden.

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 
Inklusive Dachterrasse, 

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmit
telbar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile behalten weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

!

Pflicht für das Einhalten der 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä
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4.5.3 BAUALTER
Ein weiterer Indikator der Standsicherheit ist das Baualter. Das Baualter 
gibt Aufschluss über die zur Bauzeit vorhandenen gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen, neu auf den 
Markt gekommene Baustoffe und Bauweisen sowie die gültigen Normen 
und Regelwerke. Mithilfe dieser Einordnung können Rückschlüsse auf die 
Festigkeiten der verbauten Baustoffe und Baukonstruktionen gezogen 
und somit bewertet werden, ob tragende Bauteile standsicher und für 
zusätzlichen Lasten ausgelegt sind (vgl. Fath et al. 2019: 15).

Gebäude, welche beispielsweise während und nach dem Krieg erbaut 
worden sind, wurden meist materialsparend gebaut. Zu wenig Material-
einsatz führt dazu, dass die Standsicherheit der Bestandsgebäude gefähr-
det ist und nicht genügend Lastreserven für eine potentielle Nachverdich-
tungsmaßnahme zur Verfügung stehen. Zu den Gebäuden mit geringem 
Materialeinsatz gehören die Baujahre zwischen 1918 - 1923, 1928 - 1933 
bedingt durch die Weltwirtschaftskrise sowie die 1950er und 1960er Jahre 
(vgl. Interview Pirlet). Ist ein Gebäude in diesen Baujahren erbaut worden, 
müssen Tragwerksplaner:innen zur eindeutigen Identifizierung der Stand-
sicherheit einbezogen werden (vgl. Interview Pirlet).

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Anhand des Baualters kann eingeschätzt werden, ob die Standsicherheit 
eines Gebäudes gefährdet und ob genügend Lastreserven vorhanden 
sein könnten. Dies ist für die Beurteilung der Potentiale der Umnutzungs- 
oder Nachverdichtungsmaßnahmen relevant. Ist ein Bestandsgebäude wie 
beschrieben in den kritischen Baujahren während und nach dem Krieg 
erbaut worden, ist eine Umnutzungs- oder Nachverdichtungsmaßnahme 
jedoch nicht ausgeschlossen. Für das weitere Vorgehen wird empfohlen 
Tragwerksplaner:innen hinzuzuziehen. Wird  bei diesem Vorgehen ein 
Gebäude  als nicht ausreichend tragsicher identifiziert, gibt es weiterhin 
unterschiedliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der Standsicherheit 
(s. Kapitel 4.5.5).

1955

Abb. 4.5.14

Abb. 4.5.14
Icon Baualter

Abb. 4.5.15
Pfad Tragwerk
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POTENTIAL

TRAGWERK
PLANENDE

ERHALTUNGSAUFWAND

flächenberechnung des 

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 
Inklusive Dachterrasse, 

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 
1928-1933 oder 1939-1955 errichtet?

Ja

Nein

Hinweis:
- Empfehlung: Gutachten Statiker

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmit
telbar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile behalten weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

!

Pflicht für das Einhalten der 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä

Abb. 4.5.15
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Abb. 4.5.16

Abb. 4.5.16
Icon Standsicherheit

Abb. 4.5.17
Icon Baumängel

Abb. 4.5.18 bis 4.5.20
von links nach rechts: Risse, Hausschwamm, 
Abplatzungen

Abb. 4.5.21
Pfade Standsicherheit und Baumängel

4.5.4 BAUSCHÄDEN | BAUMÄNGEL
Zusätzlich zum Baualter können Nutzende des Gebäudes durch augen-
scheinliche Indikatoren herausfinden, ob die Standsicherheit eines Gebäu-
des beeinträchtigt ist. Bei einer Begehung können augenscheinliche Schä-
den identifiziert werden. Sind diese vorhanden, sollten je nach Schwere 
Handwerker:innen oder Fachplaner:innen einbezogen werden.

FUNDAMENTE
Treten Schäden der Fundamente auf, welche die Standsicherheit eines Ge-
bäudes gefährden, sind diese meist augenscheinlich sichtbar. Risse sind 
ein Indiz für diese Schäden. Sind diese bei einer Begehung zu identifizie-
ren, müssen Fachplaner:innen die Standsicherheit bewerten (vgl. Fath et 
al. 2019: 24) (s. Abb. 4.5.18).

TRAGENDE WÄNDE | GESCHOSSDECKEN
Der sogenannte Hausschwamm kann bei Holz- und Mauerwerkskons-
truktionen auftreten und beeinträchtigt die Standsicherheit. „Der echte 
Hausschwamm ist der am meisten gefürchtete Pilz. Er entzieht dem Holz 
Zellulose und lässt das Lignin als braune Substanz zurück. Neben Nadel-
holz kann ebenso das Mauerwerk befallen werden“ (Giebeler et al. 2008: 
87). Der Holzschwamm „hinterlässt an der Oberfläche weißes, wattearti-
ges Myzel (Pilzzellgeflecht) sowie bräunliche Fruchtkörper. Ein Befall durch
Hausschwamm ist daher an der Holzoberfläche leicht zu erkennen; häufig 
tritt der Schaden jedoch in Hohlräumen und Deckenschüttungen auf, ist 
also nicht immer sichtbar “ (Giebeler et al. 2008: 147). Bei einer Bege-
hung kann dieser auch anhand des moderigen und pilzartigen Geruchs 
identifiziert werden (vgl. Giebeler et al. 2008: 26). Ist dies der Fall müs-
sen Fachplaner:innen und spezielle Firmen für die vollständige Entfernung 
des Hausschwamms einbezogen werden (vgl. Giebeler et al. 2008: 147) (s. 
Abb. 4.5.19).
Je nach Schwere des Schadens können auch Feuchteschäden die Standsi-
cherheit beeinträchtigen. Diese können durch Wärmebrücken, unterhalb 
von Nassbereichen und in der Nähe von Regenfallleitungen auftreten (vgl. 
Interview Pirlet). Bei einer Begehung können diese Mängel von Nutzen-
den gesichtet oder mithilfe einer Thermographie Aufnahme erkennbar 
gemacht werden (vgl. Giebeler et al. 2008: 35). 

Eine Durchbiegung der Decke ist ein Hinweis darauf, dass die Standsicher-
heit gefährdet ist. Indem die Raumhöhe an der Wand und in der Decken-
feldmitte verglichen wird, kann dies festgestellt werden (vgl. Giebeler et 
al. 2008: 27). Ist eine Durchbiegung festzustellen, müssen Tragwerkspla-
ner:innen zur eindeutigen Identifizierung und Bewertung der Standsicher-
heit einbezogen werden (vgl. Fath et al. 2019: 28)
Ein weiterer Indikator, welcher auf eine unzureichende Standsicherheit hin-
deutet, sind Abplatzungen von Überdeckungen an auskragenden Außen-
bauteilen (vgl. Interview Pirlet) (s. Abb. 4.5.20). Generell gilt für Holz und 
Holzwerkstoffe, dass diese durch schädliche Pilze und tierische Schädlinge 
(Insekten) gefährdet sind. „Ein solcher Befall kann Gestalt, Funktionsfä-
higkeit und Tragfähigkeit von Holzkonstruktionen [verändern und bis zur 
völligen Zerstörung führen] […] (vgl. Giebeler et al. 2008: 87).

BAUMÄNGEL
Neben den Bauschäden können innerhalb einer Lebensdauer eines Wohn-
gebäudes auch Baumängel auftreten. Mängel können sich im Außenraum, 
außen am Bestandsgebäude und innerhalb des Bestandsgebäudes be-
finden. Hierzu zählen unter anderem Mängel an Fußböden, Fassade, Tü-
ren und Fenster, welche jedoch nicht die Standsicherheit beeinträchtigen. 
Durch eine Begehung des Gebäudebestands können Baumängel erfasst 
werden.  

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Für die Beurteilung des Erhaltungsaufwandes ist es relevant herauszufin-
den, ob das Bestandsgebäude standsicher ist. Die aufgeführten augen-
scheinlichen Anhaltspunkte der Bauschäden können bei einer Begehung 
beispielsweise von den Nutzenden des Gebäudes identifiziert werden. Die 
Anhaltspunkte helfen dabei herauszufinden, ob die Standsicherheit des 
Bestandsgebäudes gefährdet ist. Zusätzlich können bei einer Begehung 
mithilfe der Checkliste die augenscheinlichen Baumängel aufgenommen 
werden. Anhand der Menge an Baumängeln kann herausgefunden wer-
den, wie hoch der Erhaltungsaufwand des Bestandsgebäudes ist.

Abb. 4.5.18 bis 4.5.20

Abb. 4.5.17
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STANDSICHERHEIT
PLANENDE

Ist das Gebäude zum aktuellen Zeit-
punkt augenscheinlich standsicher?

Checkliste
Bauschäden

Wie groß ist der Anteil der Außenwandfläche, welcher an 

!

NUTZENDE

BAUMÄNGEL
PLANENDE

Wie groß ist der Anteil der Außenwandfläche, welcher an 

Weißt das Gebäude Baumängel 
auf?

Checkliste
Baumängel

!

Abb. 4.5.21

POTENTIAL
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Abb. 4.5.22
Checkliste Bauschäden

Abb. 4.5.23
Checkliste  Baumängel
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4

CHECKLISTE: BAUSCHÄDEN

Durchbiegung der Decke Wo: Geschossdecke 

Abplatzungen Wo: Überdeckungen an auskragenden Bauteilen außen

Was:   Abplatzungen, Armierung sichtbar

Rissbildung Wo: Außen- oder Innenwand

Was:  Risse größer als 1cm 

Hausschwamm Wo:  breitet sich an Holzbauteilen aus

Was:  Schäden an Holzbauteilen, bräunlicher Pilz mit weißem Rand

Wie:  sehen und Deckenhöhe Mitte und Rand messen und vergleichen

Wie:  sehen 

Wie:  sehen 

Wie:  sehen, riechen

Was: Decken biegen sich durch

Bitte farblich füllen, wenn ein Bauschaden zutrifft.

Abb. 4.5.22
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3

CHECKLISTE: BAUMÄNGEL

AUßENANLAGE

Zuwegung

Außentreppe | Rampe

Geländer

PKW Stellplatz

Mülltonnenstellplatz

Terrasse

Zufahrt

Verkehrsfläche

GEBÄUDE AUßEN
Fassade

Fassadenmaterial

Schimmel | Algen
Fenster und Türen

Rahmen

Dichtigkeit
Korrosionsschäden
Feuchtigkeitsschäden

Scheiben | Verglasung
Rolläden | Markisen

Schließmechanismus

Dach
Eindeckung
Dachränder
Kehlen | Grate | First

Lichtkuppel | Ausstiege
Rinnen | Fallrohre

Blitzschutz

Schornstein

Balkon | Dachterasse
Bodenbelag
Entwässerung

Geländer

Kältebrücken | Schimmel

Schneefallgitter

GEBÄUDE INNEN
Wände

Wasserschäden
Schimmel 

Bodenbelage
Fehlstellen

Rutschsicherheit

Bodenbelag

Schalldämmung
Treppenhaus

Bodenbelag
Verfließung

Sanitärgegenstände

Amaturen
Küche

Anstrich
Böden

Geländer

Sanitärbereich

Bodenbelag
Verfließung

Einbauten | Geräte
Amaturen

Sonstiges
Schädlingsbefall

Grünraum

Dachbegrünung

ja neinz. T. k. A. ja neinz. T. k. A.

Bitte farblich füllen, wenn ein aufgelisteter Baumängel zutrifft.

Abb. 4.5.23
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Abb. 4.5.25

Abb. 4.5.26 Abb. 4.5.27

Abb. 4.5.28

AltNeu Neu

4.5.5 MASSNAHMEN ZUR WIEDERHERSTELLUNG DER 
STANDSICHERHEIT
Wenn ein Bestandsgebäude als nicht ausreichend tragsicher identifiziert 
ist, gibt es unterschiedliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der Stand-
sicherheit. Um einen für das Bestandsgebäude passenden Lösungsweg zu 
finden, müssen Tragwerksplaner:innen in die Planung einbezogen werden.

FUNDAMENTE
Fundamente können durch „[…] konventionelle Fundamentverstärkun-
gen, Verpressungen und Vermörtelungen sowie den Einbau von Pfahl-
gründungen und indirekten Maßnahmen, wie die Baugrundverbesserung“ 
ertüchtigt werden (Fath et al. 2019: 34). Bei einer Fundamentverstärkung 
werden Einzel- und Streifenfundamente verbreitert oder tiefer gesetzt. 
Für die Nachgründung werden „[…] Streichbalken kraftschlüssig mit dem 
Bestandsfundament verbunden“ (Fath et al. 2019: 35) (s. Abb. 4.5.23 bis 
4.5.25).

TRAGENDE WÄNDE
„Ist nur ein Teil des bestehenden Tragwerks nicht ausreichend tragfähig, 
kann zusätzlich geprüft werden, ob ein Teilbereich des Tragwerks ausge-
tauscht oder anderweitig instand gesetzt werden kann“ (Fath et al. 2019: 
35). Auch können für eine Verbesserung der Standsicherheit Stützen auf-
gedoppelt werden. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, können zusätz-
lich innenliegende tragende Zusatzkonstruktionen geplant werden. Um 
die Standsicherheit für zusätzliche Lasten einer Aufstockung zu ermög-
lichen, ist „eine weitere Möglichkeit […] eine außenliegende zusätzliche 
Tragkonstruktion“ mit neuen Fundamenten zu planen (Fath et al. 2019: 35).

OBERSTE GESCHOSSDECKE
Auch für die oberste Geschossdecke gibt es verschiedene Möglichkeiten 
diese zu ertüchtigen. Stahlbetondecken können durch den „[…] Einbau 
einer Fehldecke/ -boden als lastverteilende Ebene und die Aktivierung 
der Durchlaufwirkung durch Aufbetonierung der Bestandsdecke […]“ er-
tüchtigt werden. (Fath et al. 2019: 36). Das Einkleben von Lamellen aus 
carbonfaserverstärktem Kunstoff in der Zugzone der Bestandsdecke oder 
das Hinzufügen von Carbonfasermatten unterseitig der Bestandsdecke ist 

ein weiterer Lösungsweg, um die Standsicherheit der obersten Geschoss-
decke wieder herzustellen (vgl. Interview Pirlet) (s. Abb. 4.5.26).  
Eine Holzbalkendecke kann durch eine zweite, zwischenliegende, neue 
Trägerlage oder eine Aufdopplung der Balken ertüchtigt werden. 
Allgemein kann die gesamte oberste Geschossdecke auch entfernt und 
ersetzt werden. Das setzt jedoch voraus, dass der Wohnraum unter der 
obersten Geschossdecke für die Umbauarbeiten leer steht. Ein weiterer 
Lösungsweg ist, die Decke zu erhalten und als verlorene Schalung umzu-
funktionieren. Auf die Schalung kann neu aufbetoniert oder durch Holz-
balken ergänzt werden (vgl. Interview Pirlet).

Abb. 4.5.24

Abb. 4.5.24
Icon Maßnahmen

Abb. 4.5.25
Fundamentverstärkung

Abb. 4.5.26
Fundamentunterfang mittels Querbalken

Abb. 4.5.27
Fundamentunterfang mittels Pfahlböcken

Abb. 4.5.28
Lamellen aus carbonfaserverstärktem Kunststoff



87

Abb. 4.5.29
Verzicht auf hohe Eigenlasten 

Abb. 4.5.30
Orientierung der InnenwändeAbb. 4.5.29 Abb. 4.5.30

4.5.6 IDEALE LASTABTRAGUNG
Um eine Umnutzungs- oder Nachverdichtungsmaßnahme wie eine Auf-
stockung zu planen, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, die zu-
sätzlichen Lasten ideal abzutragen.
  
FUNDAMENTE
Um die Entstehung von Mängeln, welche durch zusätzliche Lasten aus-
gelöst werden können, zu vermeiden, gibt es für die verschiedenen Arten 
von Fundamenten unterschiedliche Herangehensweisen Lasten ideal ab-
zuleiten.

Einzelfundamente dienen der Abtragung von Lasten einzelner Stützen in 
den Baugrund. Diese kommen deshalb bei Skelettkonstruktionen zum Ein-
satz. Bei einer Aufstockung sollten die Lasten möglichst gleichmäßig ver-
teilt werden, „[…] da sonst lokale Überbeanspruchungen des Baugrunds 
entstehen können. Lokale Setzungen einzelner Fundamente können zu 
schweren Schäden und zur Beeinträchtigung der Standsicherheit des Ge-
bäudes führen“ (Fath et al. 2019: 24).

Fundamentplatten dienen einer flächigen Verteilung der Lasten. Bei einer 
Aufstockungsmaßnahme ist darauf zu achten, dass die Lasten gleichmäßig 
auf der Fläche verteilt werden. Ungleichmäßige Verteilungen von Lasten 
können zu lokalen Setzungen oder zu einer Schiefstellung des Gebäudes 
führen.

Bei Streifenfundamenten werden die Lasten über eine verbreiterte Grün-
dungsfläche der Streifenfundamente in den Baugrund abgetragen. Für 
eine Ertüchtigung sind die innenliegenden Streifenfundamente unzu-
gänglich. Deshalb sollten zusätzliche Lasten einer Aufstockung möglichst 
über die außenliegenden Fundamente erfolgen. Sollten diese eine Aufsto-
ckung nicht tragen können, können diese nachträglich verbreitert werden 
(vgl. Fath et al. 2019: 24f.). 

TRAGENDE WÄNDE
Für eine ideale Lastabtragung soll darauf geachtet werden, dass die In-
nenwände, welche bei einem Entwurf für eine Umnutzung oder eine Auf-
stockung geplant werden, an den tragenden Wänden der Untergeschosse 
orientiert werden (vgl. Fath et al. 2019: 37).

Generell sollte auf Punktlasten mit hohem Eigengewicht, wie beispielswei-
se eine Badewanne, verzichtet werden (vgl. Interview Pirlet).

In Erdbebenzonen ist es empfehlenswert eine Aufstockung als Leichtbau-
weise zu konstruieren, da Schwingungen in diesem Fall leichter aufgenom-
men werden können (vgl. Interview Pirlet).
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OBERSTE GESCHOSSDECKE | DÄCHER
„Die Geometrie der Aufstockungsmaßnahme ist darauf abzustimmen, wel-
che statischen Gegebenheiten der Bestand aufweist“ (Fath et al. 2019: 37). 
Je nach Gegebenheiten des Tragsystems und des Aussteifungssystems des 
Gebäudes sind unterschiedliche Aufstockungsgeometrien sinnvoll. Gege-
benenfalls muss für eine Umnutzungs- oder Nachverdichtungsmaßnahme 
das bestehende Tragsystem für eine optimale Lastabtragung ertüchtigt 
werden. 

Bei einem Dachgeschossausbau wird das ursprüngliche Tragsystem bei-
behalten. Die tragenden Wände und die oberste Geschossdecke werden 
durch zusätzliche Lasten mehr beansprucht. Die Verteilung der Lasten 
bleibt gleich. Wenn das ursprüngliche Tragsystem nicht für zusätzliche 
Lasten ausgelegt ist, können tragende Bauteile ertüchtigt werden (vgl. 
Fath et al. 2019: 37) (s. Abb. 4.5.29). 

Die fassadenbündige Aufstockung ist unter der Voraussetzung, dass die 
Außenwände des Bestands tragende Wände sind, ähnlich wie der Dach-
geschossausbau zu betrachten. Die Lasten der Innenwände einer Aufsto-
ckung können durch die Orientierung an den tragenden Bauteilen der 
Untergeschosse ideal abgetragen werden. Das ursprüngliche Tragsystem 
wird beibehalten, jedoch durch zusätzliche Lasten mehr beansprucht (s. 
Abb. 4.5.30).

Bei einem Staffelgeschoss ist es schwieriger, die Wände der Aufstockung 
an den tragenden Wänden der Untergeschosse orientieren. Deshalb sollte 
„in diesem Fall […] die Lastweiterleitung spezifisch […] [geplant werden]“ 
(Fath et al. 2019: 38). Es verändert sich der Lastweg und die Tragstruktur 
muss zusätzliche Lasten abtragen können (s. Abb. 4.5.31).

Bei einer auskragenden Aufstockung ist eine ausführliche Planung beson-
ders relevant. Bei einer Realisierung „beispielsweise als Einfeldträger mit 
Kragarm oder als Einfeldträger mit zwei Kragarmen kann eine auskragende 
Geometrie den Lastabtrag positiv beeinflussen. Beispielsweise bietet sich 
durch eine solche Geometrie die Möglichkeit, bereits beschädigte oder 
weniger tragfähige Wände geringer zu belasten, als tragfähigere Wände. 

Dies geschieht durch ein geschicktes Umlagern der Kräfte, welches bereits 
in der Planungsphase zu untersuchen ist“ (Fath et al. 2019: 38). Für diese 
Variante der Aufstockung muss durch ein Fachplaner geprüft werden, wie 
sich die veränderte Lastaufteilung auf die bestehende Tragstruktur aus-
wirkt (s. Abb. 4.5.32).
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Abb. 4.5.31
Dacheschossausbau

Abb. 4.5.32
fassadengleiche Aufstockung

Abb. 4.5.33
Staffelgeschoss

Abb. 4.5.34
auskragende Aufstockung

Abb. 4.5.31 Abb. 4.5.32

Abb. 4.5.33 Abb. 4.5.34
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Abb. 4.6.1
Foto Brandschutz

Abb. 4.6.2 
Icon Brandschutz

Abb. 4.6.3
Schutzziele des Brandschutzes

Abb. 4.6.2

WIRKSAME LÖSCHARBEITEN
Das dritte Schutzziel befasst sich mit dem abwehrenden Brandschutz: Die 
Löscharbeiten werden durch die Feuerwehr getätigt. Installierte Leitungen 
für die Löschwasserversorgung oder Maßnahmen zur Entrauchung kön-
nen dabei erforderlich sein (vgl. BauNetz. 2022).

4.6 BRANDSCHUTZ
Majd Mahzia, Christina Sonnborn

Bereits im Mittelalter wurden vereinzelt Brandschutzvorschriften erteilt. So 
war schon Anfang des 13. Jahrhunderts, in dem aus dem Lateinischen ins 
Deutsche übersetzten „Sachsenspiegel“ zu lesen:

„ Jeder soll auch abdecken seinen Backofen und seine Mauer, dass 
die Funken nicht in eines anderen Mannes Hof fliegen, jenem zu 
Schaden“ (Mayr/Battran 2021: 62).

Heute werden als Brandschutz Schutzmaßnahmen bezeichnet, welche der 
Entstehung eines Brandes sowie der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
vorbeugen. Ebenfalls gehören die Rettung von Lebewesen sowie wir-
kungsvolle Löscharbeiten bei einem Brand dazu (vgl. MBO 2020: 14).

Durch Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zum Brandschutz wurden ge-
sellschaftliche Schutzziele vereinbart, auf die jeder Bewohner oder Be-
nutzer einer baulichen Anlage einen Anspruch hat. (s. Abb. 4.6.3) (vgl. 
BauNetz. o.D.).

SCHUTZ VOR FEUER UND RAUCH
Das erste Schutzziel wurde in der MBO § 14 festgelegt. „Bauliche Anlagen 
sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass 
der Entstehung eines Brands und der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird“ (MBO 2020: 14).

Bauliche Maßnahmen können die Ausbreitung von Bränden verhindern 
oder eindämmen. Wirksam kann dabei die Planung von Brandabschnitten 
oder raumabschließenden Bauteilen sein (vgl. BauNetz. 2022).

RETTUNG VON MENSCHEN UND TIEREN
Besteht eine Gefahr durch Feuer und Rauch, muss die Rettung der Lebe-
wesen, die sich in dem Gebäude aufhalten, ermöglicht werden. Maßnah-
men stellen dabei „erforderliche Rettungs- und Fluchtwege innerhalb und 
außerhalb von Gebäuden“ dar (BauNetz. 2022). 

Abb. 4.6.3

91

Rettung von 
Menschen und 

Tieren

Wirksame 
Löscharbeiten

Schutz vor Feuer 
und Rauch



Abb. 4.6.4
Bestimmung der Gebäudeklassen nach MBO Abb. 4.6.4

4.6.1 BEDEUTUNG DER GEBÄUDEKLASSE

„ Jedes Gebäude, unabhängig davon, ob es ein Sonderbau ist oder 
nicht, hat eine Gebäudeklasse. Es ist unbedingt darauf zu achten, 
dass die Gebäudeklasse richtig bestimmt wird und eindeutig fest-
steht, da sich daraus die wesentlichen Brandschutzanforderungen 
ergeben. Auch bei Sonderbauten ist zunächst – unabhängig da-
von, um welchen Sonderbau es sich handelt – die Gebäudeklas-
se zu ermitteln. Jeder Sonderbau hat eine Gebäudeklasse“ (Mayr 
2020: 24).

Insgesamt werden fünf Gebäudeklassen (GK) in der MBO definiert, welche 
als Grundstein für die Abstimmung der Brandschutz Anforderungen die-
nen (s. Abb. 4.6.5). Vor der Erstellung eines Brandschutzkonzepts ist die 
Gebäudeklasse zu überprüfen. 

GEBÄUDEKLASSEN NACH MBO
GK 1a: Freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7,00 m und nicht mehr 
als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m² (s. Abb. 
4.6.6). 

GK 1b: Freistehende Land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude und 
Gebäude vergleichbarer Nutzung (s. Abb. 4.6.7).

GK 2: Gebäude mit einer Höhe bis zu 7,00 m und nicht mehr als zwei 
Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m² (s. Abb. 4.6.8).

GK 3: Sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7,00 m (s. Abb. 4.6.9).

GK 4: Gebäude mit einer Höhe bis zu 13,00 m und Nutzungseinheiten mit 
jeweils nicht mehr als 400 m² (s. Abb. 4.6.10).

GK 5: Sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude (s. Abb. 
4.6.11).

Höhe des Gebäudes

≤ 7 m > 13 m ≤ 13 m

Größe des Gebäudes
Größe der

Nutzungseinheit

≤ 400 m² > 400 m² ≤ 400 m² > 400 m²

Anzahl der

Nutzungseinheiten

≤ 2 > 2

Freistehend

Ja Nein

GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5
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Abb. 4.6.5
Brandschutzanforderungen GK1a

Abb. 4.6.6
Brandschutzanforderungen GK1b

Abb.4.6.7
Brandschutzanforderungen GK2

Abb. 4.6.8
Brandschutzanforderungen GK3

Abb. 4.6.9
Brandschutzanforderungen GK4

Abb. 4.6.10
Brandschutzanforderungen GK5

Abb. 4.6.5

Abb. 4.6.7

Abb. 4..6.6

Abb. 4.6.8

Abb. 4.6.9

Abb. 4.6.10
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BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHRENSVERFAHREN
Die Gebäudeklasse und dessen mögliche Änderung ist entscheidend für 
das Umsetzten der Potentiale. Behält das Gebäude seine Gebäudeklas-
se, bleibt somit auch der Bestandsschutz bestehen. Behält das Gebäude, 
beispielsweise aufgrund einer Aufstockung, nicht seine Gebäudeklasse, 
ändern sich dadurch die Brandschutzanforderungen zu höheren Brand-
schutzanforderungen. Ebenfalls erlischt der Bestandsschutz. Dies hat zur 
Folge, dass die betroffenen Bauteile, neue bauliche Anforderungen er-
füllen müssen. Bauteile die nicht betroffen sind, genießen weiterhin Be-
standsschutz.

Abb. 4.6.11
Pfad Gebäudeklasse

Eine abweichende Zuordnung der Gebäudeklasse ist nicht möglich. Liegt 
beispielsweise die maßgebende Höhe des obersten Geschossfußbodens 
(in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist) eines im Hang positionierten 
Gebäudes knapp über 7,00 m, so erhält das Gebäude die GK 4. (vgl. Mayr 
2020: 24).

ÄNDERUNG DER GEBÄUDEKLASSE AUFGRUND EINER AUFSTOCKUNG, 
ERWEITERUNG ODER UMNUTZUNG 
Durch eine Aufstockungsmaßnahme steigt tendenziell das Gefahren- und 
Schadenpotential. Aus diesem Grund ist zu empfehlen, das brandschutz-
technische Konzept innerhalb der Planungsphase genauer zu untersu-
chen und notwendige Maßnahmen zu tätigen (vgl. Forschungsinitiative 
ZukunftBau 2019: 60).

„Für die Untersuchung der bestehenden Gebäudestruktur sind we-
sentliche Hinweise beschrieben. Je nach Qualität der vorhandenen 

DEFINITIONEN DER MBO UND BAUO NRW
Höhe: „Das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschos-
ses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche 
im Mittel“ (MBO 2020: 5). 

Geländeoberfläche: „Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich aus der 
Baugenehmigung oder den Festsetzungen des Bebauungsplanes ergibt, 
im Übrigen die natürliche Geländeoberfläche“ (BauO NRW).

Aufenthaltsräume: „Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vo-
rübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind“ 
(MBO 2020: 7).

Brutto-Grundflächen: „ […]bei der Berechnung der Brutto-Grundflächen 
nach Satz 1 bleiben Flächen in Kellergeschossen außer Betracht“(MBO 
2020: 5).

ABWEICHUNG VON DER GEBÄUDEKLASSE

Bestandsunterlagen sind Untersuchungen am Gebäude erforder-
lich. Empfehlenswert zur Minimierung von Kosten ist die Kombina-
tion der brandschutz- und tragwerkstechnischen Untersuchungen 
am Bestand. Beispielsweise kann die Dicke einer Wand für beide 
Betrachtungen von wesentlicher Bedeutung sein. Auch die Güte 
des verbauten Materials kann entscheidende Anhaltspunkte für die 
Einsetzung der jeweiligen Leistungseigenschaften haben. Aus die-
sem Grund ist eine Abstimmung mit den Planungen und Vorgehen 
der Tragwerksuntersuchungen empfehlenswert“ (Forschungsinitia-
tive ZukunftBau 2019: 65).

Die brandschutztechnische Untersuchung und die Erstellung eines Brand-
schutzkonzeptes ist abhängig vom Gebäude. Folglich kann auf einen 
Brandschutzsachverständigen/ eine Brandschutzsachverständige nicht 
verzichtet werden (vgl. Forschungsinitiative ZukunftBau 2019: 65). 
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Abb. 4.6.11
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(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmittel-
bar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile genießen weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 
Anpassung auch nur mittelbar berührter Bauteile durch die Behörde 
verlangt wird.)

Hinweis:
- Bestandsschutz bleibt

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m unter der Dachschräge auf mind. 50 
% der gesamten Grundfläche der Aufenthaltsräume für einen Dachausbau ge

!

!

BRANDSCHUTZ

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m nach 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä

ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
ERHALTUNGSAUFWAND
POTENTIAL 
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BRENNBARE BAUSTOFFE
Brennbare Baustoffe werden grundsätzlich als brennbar eingestuft. Hin-
sichtlich ihrer Brenndauer und Entzündbarkeit unterscheiden sie sich. Des 
Weiteren werden die einzelnen Baustoffe je nach geleisteten Einfluss auf 
den Brand unterschieden (vgl. BauNetz 2022).

SCHWER ENTFLAMMBARE BAUSTOFFE B1
„Baustoffe dieser Klasse dürfen nach der Beseitigung der Wärme-
quelle, die sie entzündet hat, nicht selbstständig weiter brennen. 
In DIN 4102-4 sind diese geregelten Baustoffe aufgeführt, u.a. 
Gipskartonplatten mit gelochter Oberfläche, Holz-Wolle-Leicht-
bauplatten (HWL-Platten), Kunstharzputze oder Wärmedämm-
putzsysteme. Baustoffe, die nicht aufgeführt sind, werden in die 
Baustoffklasse B1 eingestuft, wenn sie die Brandschachtprüfung 
nach DIN 4102-1 bestehen, die modellhaft den Brand eines Gegen-
stands im Raum (z.B. Papierkorb) darstellt“ (BauNetz 2022).

NORMAL ENTFLAMMBARE BAUSTOFFE B2
„Alle brennbaren Stoffe, die als Baustoff verwendet werden dür-
fen, müssen mindestens die Anforderungen dieser Baustoffklasse 
erfüllen. Entsprechend lang ist die Liste der geregelten Baustoffe 
in der DIN 4102-4; sie enthält u.a. Holz und Holzwerkstoffe mit ei-
ner Dicke von mehr als 2 mm, Gips-Verbundbauplatten, Rohre und 
Formstücke aus PVC-U, PVC-Fußbodenbeläge, textile Fußboden-
beläge, Dachdichtungsbahnen aus Polymerbitumen oder Bitumen 
sowie elektrische Leitungen. Weitere Baustoffe werden in diese 
Baustoffklasse eingestuft, wenn ihre Entzündbarkeit bei einer Kan-
ten- oder Flächenbeflammung mit einer kleinen Flamme (Streich-
holz) auf ein nach DIN 4102-1 bestimmtes Maß begrenzt ist“ (ebd.).

LEICHT ENTFLAMMBARE BAUSTOFFE B3
„Brennbare Baustoffe, die nicht in die Baustoffklassen B1 oder B2 einge-
stuft werden können, wie Stroh, Schaumkunststoffe oder Papier, sind der 
Baustoffklasse B3 zuzuordnen“ (ebd.).
In §26 Absatz 1 Satz 3 BauO NRW 2021 ist geregelt, dass leichtentflamm-

4.6.2 KLASSIFIZIERUNG DER BAUSTOFFE NACH IHREM 
BRANDVERHALTEN
Baustoffe, Bauteile und technische Anlagen, die dauerhaft in Bauwerke 
verbaut sind, werden als Bauprodukte angesehen. (vgl. BauO NRW). Im 
folgenden werden die Brandschutzanforderungen an Baustoffe beschrie-
ben. 

Gemäß DIN 4102 werden Baustoffe in vier Kategorien abhängig ihres 
Brandverhaltens eingeteilt:
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1 oder A2)
- schwer entflammbar (Baustoffklasse B1)
- normal entflammbar (Baustoffklasse B2)
- leicht entflammbar (Baustoffklasse B3)

NICHT BRENNBARE BAUSTOFFE
„Nicht brennbare Baustoffe bestehen zum überwiegenden Teil aus 
Stoffen, die nicht entzündet werden können. Sie stellen selbst keine 
Brandgefahr oder Brandlast dar, sind jedoch am Brandgeschehen 
passiv beteiligt. Durch die Hitze können sie ihr Gefüge verändern, 
ihr Volumen vergrößern und dadurch z.B. Druck auf andere Bautei-
le ausüben. Ebenso verändern sie unter Brandeinwirkung ggf. ihre 
physikalischen Eigenschaften, d.h. sie werden weich oder schmel-
zen. Zudem können unter dem Einfluss von Hitze neue Stoffe mit 
anderen Eigenschaften als die ursprünglichen entstehen. Nicht 
brennbare Baustoffe werden untergliedert in die Klassen A1 und 
A2“ (BauNetz 2022.).

BAUSTOFFKLASSE A1
„Baustoffe, für die kein besonderer Nachweis der Nichtbrennbarkeit ge-
führt werden muss, wie z.B. Sand, Kies, Beton, Stahl, Schaumglas oder 
Steinzeug“ (ebd.).

BAUSTOFFKLASSE A2
„Baustoffe, deren Hauptbestandteile nicht brennbar sind, die jedoch in 
geringem Umfang brennbare Substanzen haben, wie z. B. Gipsplatten mit 
geschlossener Oberfläche“ (ebd.).
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barer Baustoffe nur eingesetzt werden dürfen, wenn sie in Verbindung mit 
anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar sind (BauO NRW).

4.6.3 KLASSIFIZIERUNG DER BAUTEILE NACH IHRER 
FEUERWIDERSTANDSKLASSE
Die baurechtlichen Anforderungen im Brandschutz werden für Bautei-
le in Feuerwiderstandsfähigkeiten gegliedert. Gemäß §26 Absatz 2 der 
MBO werden für die Kategorisierung der Feuerwiderstandsfähigkeit die 
Begriffe „feuerbeständig“, „hochfeuerhemmend“ und „feuerhemmend“ als 
Anforderungsklassen festgehalten. In der Anforderung der Feuerwider-
standsfähigkeit werden grundsätzlich zwei baurechtliche Anforderungen 
miteinander verknüpft. Neben den Anforderungen zu der Brennbarkeit 
der verbauten Baustoffe (s. Kapitel 4.6.5), wird mit der Feuerwiderstand-
fähigkeit auch die Feuerwiderstandsdauer geregelt (vgl. MBO 2022: 26).

Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil einem Feuer 
standhalten kann. Eine Wand der Feuerwiderstandsklasse F60 kann nach 
DIN 4102 mindestens 60 Minuten brennen, ohne dass sie wesentliche 
Funktionseigenschaften verliert. Zu diesen zählen die Tragfähigkeit und 
Wärmedämmung (die Oberflächentemperatur auf der dem Feuer abge-
wandten Bauteilseite darf nicht steigen). Zudem muss das Durchdringen 
der Flammen und heißen Gasen verhindert werden. Diese Funktionseigen-
schaft wird als Raumabschluss definiert (vgl. Grimm 2013). 

Gemäß §26 Absatz 2 BauO NRW 2021 werden insgesamt drei Feuerwider-
standsklassen unterschieden:

FEUERBESTÄNDIGE BAUTEILE (FB – F90)
Tragende und aussteifende Bauteile müssen beispielweise aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen (vgl. BauO NRW).
Feuerwiderstandsdauer: 90 Minuten.

HOCHFEUERHEMMENDE BAUTEILE (HFH – R60)
Tragende und aussteifende Bauteile dürfen aus brennbaren Baustoffen 
bestehen, sofern sie allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Beklei-

dung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) aufwei-
sen. Dämmstoffe müssen dabei aus nichtbrennbaren Baustoffen sein (vgl. 
BauO NRW). 
Feuerwiderstandsdauer: 60 Minuten

FEUERHEMMENDE BAUTEILE (FH – F30)
Hierzu zählen alle brennbaren Bauteile (vgl. BauO NRW).
Feuerwiderstandsdauer: 30 Minuten

4.6.4 ANFORDERUNG AN DIE BAUTEILE
Brandschutzanforderungen an Bauteil unterliegen sämtlichen Anforde-
rungen der Landesbauordnungen. Diese basieren auf der jeweiligen Ge-
bäudeklasse, auf der Anzahl und Größe der Wohnungen, der Gebäudeart 
und -nutzung (s. Abb. 4.6.5).

TRAGENDE UND AUSSTEIFENDE BAUTEILE
Das Tragwerk eines Gebäudes, bestehend aus tragenden und aussteifen-
den Wänden und Stützen, muss im Brandfall ausreichend lange standsi-
cher sein (vgl. Nordrhein-Westfalen o. D.). „Die Brandschutzanforderungen 
dieser Bauteile werden zusammen mit dem Nachweis der Tragfähigkeit im 
kalten Zustand erbracht (Kaltbemessung). Bei der Berechnung der Tragfä-
higkeit von Bauteilen im Brandfall spricht man von einer Heißbemessung“ 
(BauNetz 2022).

Je nach Gebäudeklasse (GK) sind folgende Mindestanforderungen defi-
niert (s. Abb. 4.6.13):

97



Abb. 4.6.12
Brandschutzanforderungen an tragende und 
aussteifende Bauteile Abb. 4.6.12

GSEducationalVersion

Artikel Bauteile
Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5

§ 27 Tragende Wände, Stützen

Absatz 1
tragende und aussteifende
Wände und Stützen

keine Anforderungen fh fh hfh fb

Absatz 1
im Dachgeschoss, wenn
darüber n och Aufenthalts-
räume möglich sind

keine Anforderungen fh fh hfh fb

Absatz 1

in der obersten Dachge-
schossebene, über der
keine weiteren Aufenthalts-
räume möglich sind (§ 29
Absatz 4 bleibt unberührt)

keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen

Absatz 1 Balkone und Altane keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen

Absatz 1
offene Gänge, die als not-
wendige Flure dienen

keine Anforderungen fh fh hfh fb

Absatz 2 im Kellergeschoss fh fh fb fb ( fb
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Abb. 4.6.13
Abb. 4.6.13
Brandschutzanforderungen an Außenwände

RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE
Raumabschließende Bauteile sollen einen Brand auf ein Gebäude oder 
einen bestimmten Bereich eines Gebäudes (Brandabschnitt) begrenzen. 
Ziel ist es Widerstand gegen strahlende Wärme und Feuer- und Rauchaus-
breitung zu leisten. 
Zu ihnen gehören unter anderem Wände, Decken, Dächer, Türen, Vergla-
sungen und Abschottungen (vgl. BauO NRW).

HINWEIS
 „Diese Mindestanforderungen können sich für bauliche Anlagen  
 besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten) entsprechend ei-
 ner vorliegenden Sonderbauverordnung aufgrund größerer
 Brandgefahren oder Brandlasten erhöhen. Bei geringerem Ge-
 fahrenpotenzial können sie auch reduziert werden (z.B. einge-
 schossige Hallen im Industriebau mit geringen Brandlasten). Dies
  ist in einem Brandschutznachweis oder -konzept festzulegen“ 
 (ebd.).
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Absatz 4

Außenwandkonstruktionen
mit geschossübergreifen-
den Hohl - oder Lufträumen
wie hinterlüftete Außen-
wandbekleidungen

keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen

Vorkehrungen bei geschossübergreifenden
Hohl- und Lufträumen (nur GKL 4 und 5; siehe §

28 Absatz 5
BauO NRW 2018)

§ 28 Außenwände

Absatz 2

nichttragende Außen-
wände und nichttragende
Teile tragender Außen-
wände

keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen

nb1 oder

als raumabschließendes Bauteil (brennbar)

fh1

Absatz 3

Oberflächen von Außen-
wänden, Außenwandbe-
kleidungen, Balkonbeklei-
dungen und Solaranlagen
gemäß § 28 Abs a tz 3 Satz 3

keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen se2 und d0

Absatz 4 Doppelfassaden keine Anforderungen keine Anforderungen
Vorkehrungen bei geschossübergreifenden Hohl- und Lufträumen (nur

GKL 3 bis 5;
siehe § 28 Absatz 5 BauO NRW 2018)

Artikel Bauteile
Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5
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Abb.  4.6.14
Brandschutzanforderungen an Trennwände Abb. 4.6.14

TRENNWÄNDE
Zwischen Nutzungseinheiten sind Trennwände als raumabschließende 
Bauteile einzusetzen. Innerhalb der Geschosse müssen sie ausreichend 
lang widerstandsfähig gegen eine Brandausbreitung sein (s. Abb. 4.6.15) 
(vgl. BauO NRW).

GSEducationalVersion

Artikel Bauteile
Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5

§ 29 Trennwände

Absatz 2
Absatz3

Trennwände zwischen Nut-
zungseinheiten sowie zwi-
schen Nutzungseinheiten
und anders genu tzten Räu-
men, ausgenommen not-
wendige Flure sowie zwi-
schen Aufenthaltsräumen
und anders genutzten Räu-
men im Kellergeschoss

fh
nicht bei Wohngebäuden

fh hfh fb

Trennwände zum Abschluss
von Räumen mit Explosions -
oder erhöhter Brandgefahr

fb
nicht bei Wohngebäuden

fb fb fb

Trennwände zwischen Auf-
enthaltsräumen und Woh-
nungen einschließlich ihrer
Zugänge und nicht ausge-
bauten Räume im Dach-
raum

fh
nicht bei Wohnge-

bäuden

fh
nicht bei Wohnge-

bäuden

fh fh fh

Absatz 4

Decken in Dachräumen,
sofern Trennwände nur bis
zu dieser, nicht aber bis un-
ter die Dachhaut geführt
wird

fh
nicht bei Wohngebäuden

fh fh fh

Absatz 5

wegen der Nutzung
erforderliche Öffnungen in
Trennwänden
nach Absatz 2

fh  und ds
nicht bei Wohngebäuden

fh
und ds

fh
und ds

fh
und ds
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Abb. 4.6.15
Brandschutzanforderungen an BrandwändeAbb. 4.6.15

BRANDWÄNDE
Als Gebäudeabschlusswände ist es das Ziel von Brandwänden, Nachbar-
gebäude zu schützen und einen Brandüberschlag zu verhindern. Als „in-
nere Brandwände verhindern sie die unkontrollierte Brandausbreitung, 
innerhalb eines ausgedehnten Gebäudes“ (BauO NRW) (s. Abb. 4.6.16).

§ 30 Brandwände

Absatz 1
Absatz 7

Allgemeine
Anforderungen

Brandwände sind raumabschließende Bauteile. Sie dienen zum Abschluss von Gebäuden (Gebäudeabschlusswand)

oder zur Unterteilung von Gebäuden in Brandabschnitte (innere Brandwand) und müssen ausreichend lang die Brand-

ausbreitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindern. Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über

Brandwände nicht hinweggeführt werden.

Absatz 2

Gebäudeabschlusswand:
 Allgemeine

Anforderungen

 Gemeins ame Brand-
wände

1. zum Abschluss von Gebäuden, wenn diese Abschlusswände an oder mit einem Abstand bis zu 2,50 m gegenüber

der Nachbargrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach

den baurechtlichen Vorschriften zulässigen künftigen Gebäuden gesichert ist.

Das gilt nicht für Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Raumin-

halt.

2. zwischen Wohngebäuden und angebauten landwirtschaftlich oder vergleichbar genutzten Gebäuden (§ 30 Absatz

2 Satz 1 Nummer 4 BauO NRW 2018).

3. eine Gebäudeabschlusswand ist nicht erforderlich bei Seitenwänden von Vorbauten, wenn sie vom Nachbarge-

bäude/Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht (mindestens jedoch 1 m)

sowie für Terrassenüberdachungen, Balkone und Altane (§ 30 Absatz 10 BauO NRW 2018).

 Gemeinsame Brandwände sind zulässig (§ 30 Absatz 2 Satz 2 BauO NRW 2018).

Artikel Bauteile
Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5






101



Abb. 4.6.15
Brandschutzanforderungen an Brandwände





 Gemeinsame Brandwände sind zulässig (§ 30 Absatz 2 Satz 2 BauO NRW 2018).

Absatz 2

Innere Brandwand:
 Allgemeine

Anforderungen

 Gemeinsame Brand-
wände

1. zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in Abständen von nicht mehr 40 m.

2. zur Unterteilung landwirtschaftlich oder vergleichbar genutzter Gebäude in Brandabschnitte von nicht mehr als

10.000 m3 Brutto- Rauminhalt.

3. zwischen dem Wohnteil und dem landwirtschaftlich oder vergleichbar genutzten Teil eines Gebäudes.

 Gemeinsame Brandwände sind zulässig: Größere Abstände sind in den Fällen der Nummer 1 und 2 zulässig, wenn die

Nutzung des Gebäudes es erfordert und keine Bedenken des Brandschutzes bestehen.

GSEducationalVersion

§ 30 Brandwände (Forsetzung)

Absatz 3
Gebäudeabschlusswände:
Ausführung

Bei GKL 1 – bis 3 anstelle von Brandwänden zulässig
Bei GKL 4 anstelle

von Brandwänden
zulässig:

ß fb

ß und m

ß und nb Baustoffe

hfh

ß hfh

ß und m

oder ia die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifen-
den Teile des Gebäudes, mindestens

jedoch fh und

ai die Feuerwiderstandsfähigkeit
fb

Absatz 3
Innere Brandwände:
Ausführung

Bei GKL 1 – bis 3 anstelle von Brandwänden zulässig
Bei GKL 4 anstelle

von Brandwänden
zulässig:

ß fb

ß und m

ß und nb

hfh hfh hfh

ß hfh

ß und m

Absatz 3

Ge bäudeabschlusswände
zwischen Wohngebäude
und angebauten landwirt-
schaftlich oder vergleich-
bar genutzten Gebäudeteil
≤ 2.000 m³

fh fh fh fh fh

Artikel Bauteile
Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5







Artikel Bauteile
Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5






Abb. 4.6.15
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Abb. 4.6.15
Brandschutzanforderungen an Brandwände
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Absatz 3

Ge bäudeabschlusswände
zwischen Wohngebäude
und angebauten landwirt-
schaftlich oder vergleich-
bar genutzten Gebäudeteil
≤ 2.000 m³

fh fh fh fh fh

Absatz 4
versetzt angeordnete
innere Brandwände

Anstelle durchgehender und in allen Geschossen übereinander angeordneter Brandwände dürfen – unter Beachtung
der nachfolgenden Bedingungen – Wände geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn

1. die Wände nichtbrennbar und unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbeständig sind,

2. die anschließenden Decken feuerbeständig sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine Öffnungen
haben,

3. die tragenden und aussteifenden Bauteile unter diesen Wänden feuerbeständig sind und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen,

4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterhalb des Versatzes feuerbeständig
sind und

5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere Vorkehrungen so getroffen
sind, dass eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte nicht zu befürchten ist.

Absatz 5
Ausführungen
im Dachbereich

ß Brandwände sind mindestens bis unter die Dachhaut zu führen
(§ 30 Absatz 5 Satz 3 BauO NRW 2018)

ß Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen auszufüllen (§ 30 Absatz 5 Satz 4 BauO NRW 2018).

ß Brandwände sind 0,30 m über die Beda-
chung zu führen oder in Höhe der Dach-
haut mit einer beiderseits 0,50 m auskra-
genden feuerbeständigen Platte aus
nichtbrennbaren Baustoffen abzuschlie-
ßen.

ß Darüber dürfen brennbare Teile des Dachs
nicht hinweggeführt werden.

Artikel Bauteile
Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5
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Artikel Bauteile
Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5

§ 30 Brandwände (Fortsetzung)

Absatz 6
Brand wand im Eckbereich
„einspringender Winkel“

Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brandwand getrennt werden, so muss
der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 3 m betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren
Ecke mehr als 120 Grad beträgt oder mindestens eine Außenwand auf 5 m Länge als öffnungslose feuerbeständige
Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4 als öffnungslose hochfeuerhem-
mende Wand ausgebildet ist.

Absatz 8
Absatz 11

Öffnungen in inneren
Brandwänden bzw. Wän-
den anstelle von Brand-
wänden (Beschränkung auf
die für die Nutzung erfor-
derliche Zahl und Größe)

hfh, ds hfh, ds hfh, ds hfh, ds fb, ds

Absatz 9
Absatz 11

Verglasungen in inneren
Brandw änden bzw. Wän-
den anstelle von Brand-
wänden (Beschränkung auf
die für die Nutzung erfor-
derliche Zahl und Größe)

hfh
hfh hfh hfh fb

Absatz 11

Öffnungen in inneren,
hochfeuerhemmenden
Wänden anstelle von
Brandwänden (Absatz 3)

hfh
, ds

hfh
, ds

hfh
, ds

hfh
, ds

nicht erlaubt!

Absatz 11

Verglasungen in inneren,
hochfeuerhemmenden
Wänden anstelle von
Brandwänden (Absatz 3)

hfh hfh hfh hfh nicht erlaubt!

Abb. 4.6.15
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Abb. 4.6.15

Abb. 4.6.15
Brandschutzanforderungen an Brandwände

DECKEN
Decken werden als raumabschließende Bauteile verstanden und sorgen 
für das Verhindern der Brandausbreitung.  Werden Durchbrüche erstellt, 
müssen diese verschlossen werden (s. Tabelle 2.3.5).

DÄCHER
Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch 
Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lang widerstandsfähig sein 
(harte Bedachung) (s. Tabelle 2.3.9).
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Absatz 3

Ge bäudeabschlusswände
zwischen Wohngebäude
und angebauten landwirt-
schaftlich oder vergleich-
bar genutzten Gebäudeteil
≤ 2.000 m³

fh fh fh fh fh

Absatz 4
versetzt angeordnete
innere Brandwände

Anstelle durchgehender und in allen Geschossen übereinander angeordneter Brandwände dürfen – unter Beachtung
der nachfolgenden Bedingungen – Wände geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn

1. die Wände nichtbrennbar und unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbeständig sind,

2. die anschließenden Decken feuerbeständig sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine Öffnungen
haben,

3. die tragenden und aussteifenden Bauteile unter diesen Wänden feuerbeständig sind und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen,

4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterhalb des Versatzes feuerbeständig
sind und

5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere Vorkehrungen so getroffen
sind, dass eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte nicht zu befürchten ist.

Absatz 5
Ausführungen
im Dachbereich

ß Brandwände sind mindestens bis unter die Dachhaut zu führen
(§ 30 Absatz 5 Satz 3 BauO NRW 2018)

ß Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen auszufüllen (§ 30 Absatz 5 Satz 4 BauO NRW 2018).

ß Brandwände sind 0,30 m über die Beda-
chung zu führen oder in Höhe der Dach-
haut mit einer beiderseits 0,50 m auskra-
genden feuerbeständigen Platte aus
nichtbrennbaren Baustoffen abzuschlie-
ßen.

ß Darüber dürfen brennbare Teile des Dachs
nicht hinweggeführt werden.
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§ 30 Brandwände (Fortsetzung)

Absatz 6
Brand wand im Eckbereich
„einspringender Winkel“

Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brandwand getrennt werden, so muss
der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 3 m betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren
Ecke mehr als 120 Grad beträgt oder mindestens eine Außenwand auf 5 m Länge als öffnungslose feuerbeständige
Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4 als öffnungslose hochfeuerhem-
mende Wand ausgebildet ist.

Absatz 8
Absatz 11

Öffnungen in inneren
Brandwänden bzw. Wän-
den anstelle von Brand-
wänden (Beschränkung auf
die für die Nutzung erfor-
derliche Zahl und Größe)

hfh, ds hfh, ds hfh, ds hfh, ds fb, ds

Absatz 9
Absatz 11

Verglasungen in inneren
Brandw änden bzw. Wän-
den anstelle von Brand-
wänden (Beschränkung auf
die für die Nutzung erfor-
derliche Zahl und Größe)

hfh
hfh hfh hfh fb

Absatz 11

Öffnungen in inneren,
hochfeuerhemmenden
Wänden anstelle von
Brandwänden (Absatz 3)

hfh
, ds

hfh
, ds

hfh
, ds

hfh
, ds

nicht erlaubt!

Absatz 11

Verglasungen in inneren,
hochfeuerhemmenden
Wänden anstelle von
Brandwänden (Absatz 3)

hfh hfh hfh hfh nicht erlaubt!
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Abb. 4.6.16

Abb. 4.6.16
Brandschutzanforderungen an Decken
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§ 31 Decken

Absatz 1
Decken sowie Decken von
offenen Gänge, die als not-
wendige Flure dienen

keine Anforderungen
fh fh

hfh
fb

Absatz 1
Decken im Dachgeschoss,
wenn darüber keine Auf-
enthaltsräume möglich sind

keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen

Absatz 1
Decken im Dachgeschoss,
wenn darüber Aufenthalts-
räume möglich sind

keine Anforderungen
fh fh

hfh
fb

Absatz 1 Balkone und Altane keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen

Absatz 2 Decken im Kellergeschoss
fh fh fb fb fb

Absatz 2
Decken unter und über
Räumen Explosions - oder
erhöhter Brandgefahr

fb

nicht bei Wohngebäuden

fb fb fb

Absatz 2

Decken zwischen dem
landwirtschaftlich oder ver-
gleichbar genutzten Teil
und dem Wohnteil eines
Gebäudes

fb fb fb fb fb

Absatz 4
Öffnungen in feuerwider-
standsfähigen Decken

Ungesicherte Öffnungen sind zulässig.

ß Ungesicherte Öffnungen sind zulässig innerhalb derselben Nut-
zungseinheit mit insgesamt nicht mehr als 400 m2 in nicht mehr als
zwei Geschossen.

ß Abschlüsse mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke sind zuläs-
sig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe
beschränkt sind.
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Abb. 4.6.17
Brandschutzanforderungen an Dächer Abb. 4.6.17
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§ 32 Dächer

Absatz 1
Absatz 5

Allgemeine Anforderungen
(harte Bedachung)

ß Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme ausrei-
chend lang widerstandsfähig sein (harte Bedachung).

ß Dachüberstände, Dachgesimse, Zwerchhäuser und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen, Dachflächen-
fenster, Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere
Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann (§ 32 Absatz 5 Satz 1 BauO NRW 2018).

Absatz 2 „Weiche Bedachung“

Zulässig, wenn die Gebäude

1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 12 m,

2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung
einen Abstand von mindestens 15 m,

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Bedachungen, die
die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Abstand von
mindestens 24 m oder

4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Aufenthalts-
räume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-
Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 m

einhalten.

nicht zulässig nicht zulässig

Absatz 2
Abweichende Abstände:
„weiche Bedachung“ bei
Wohngebäuden

Bei Wohngebäuden der GKL 1 und 2 genügt
abweichend:

1. ein Abstand von der Grundstücksgrenze
von mindestens 6 Metern,

2. von Gebäuden auf demselben Grund-
stück mit harter Bedachung von mindes-
tens 9 Metern und

3. von Gebäuden auf demselben Grund-
stück mit weichen Bedachungen von min-
destens 12 Metern.

Abweichung nicht
zulässig

Abweichung nicht
zulässig

Abweichung nicht
zulässig
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§ 32 Dächer

Absatz 1
Absatz 5

Allgemeine Anforderungen
(harte Bedachung)

ß Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme ausrei-
chend lang widerstandsfähig sein (harte Bedachung).

ß Dachüberstände, Dachgesimse, Zwerchhäuser und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen, Dachflächen-
fenster, Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere
Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann (§ 32 Absatz 5 Satz 1 BauO NRW 2018).

Absatz 2 „Weiche Bedachung“

Zulässig, wenn die Gebäude

1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 12 m,

2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung
einen Abstand von mindestens 15 m,

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Bedachungen, die
die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Abstand von
mindestens 24 m oder

4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Aufenthalts-
räume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-
Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 m

einhalten.

nicht zulässig nicht zulässig

Absatz 2
Abweichende Abstände:
„weiche Bedachung“ bei
Wohngebäuden

Bei Wohngebäuden der GKL 1 und 2 genügt
abweichend:

1. ein Abstand von der Grundstücksgrenze
von mindestens 6 Metern,

2. von Gebäuden auf demselben Grund-
stück mit harter Bedachung von mindes-
tens 9 Metern und

3. von Gebäuden auf demselben Grund-
stück mit weichen Bedachungen von min-
destens 12 Metern.

Abweichung nicht
zulässig

Abweichung nicht
zulässig

Abweichung nicht
zulässig



Abb. 4.6.17
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Absatz 3
Gebäude ohne harte oder
weiche Bedachung

Generell zulässig

1. bei Gebäuden ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt,

2. sind lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare Fugendichtungen und brennbare
Dämmstoffe in nichtbrennbaren Profilen,

3. sind Dachflächenfenster, Oberlichte und Lichtkuppeln von Wohngebäuden,

4. sind Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nichtbrennbaren Baustoffen und

5. sind Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingänge nur zu Wohnungen führen.

Absatz 4
Lichtdurchlässige Teilflä-
chen und Gründächer

1. Lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in harten Bedachungen und

2. begrünte Bedachungen

sind zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende
Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden.

Absatz 5
Abstand von Öffnungen im
Dach zu Brandwänden

Von der Außenfläche von Brandwänden, von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, und von der Mittelli-
nie gemeinsamer Brandwände müssen

1. mindestens 1,25 m entfernt sein

a) Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, wenn diese Wände nicht min-
destens 0,30 m über die Bedachung geführt sind und

b) Photovoltaikanlagen, Zwerchhäuser, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen,
wenn sie nicht durch diese Wände gegen Brandübertragung geschützt sind, und

2. mindestens 0,50 m entfernt sein

a) Photovoltaikanlagen, deren Außenseiten und Unterkonstruktion aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und

b) Solarthermieanlagen.

Artikel Bauteile
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Abb. 4.6.17
Brandschutzanforderungen an Dächer

Abb. 4.6.18
Die min. angeforderte Treppenlaufbreite einer 
Fluchttreppe

Abb. 4.6.17

Abb. 4.6.18
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Treppen, die zu
Aufenthaltsräumen führen 80 cm

Gebäudeart Treppenart
Nutzbare

Treppenlaufbreite (min.)

Sonstige Gebäude

Wohngebäude mit nicht
mehr als zwei Wohnungen
(einschkießlich Treppen in
Maisonette-Wohnungen)

Kellertreppen, die nicht zu
Aufenthaltsräumen führen

Bodentreppen, die nicht zu
Aufenthaltsräumen führen

Baurechtlich notwendige
Treppen

80 cm

50 cm

100 cm
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Absatz 6
Dächer von traufseitig anei-
nander gebauten Gebäu-
den

Dächer müssen als raumabschließende Bauteile von innen nach außen feuerhemmend sein (einschließlich der sie tra-
genden und aussteifenden Bauteile). Öffnungen in diesen Dachflächen müssen waagrecht gemessen mindestens 2 m
von der Brandwand oder der Wand, die an Stelle der Brandwand zulässig ist, entfernt sein.

Absatz 7
Anforderungen an Dächer
von Anbauten

Für Wohngebäude der GKL 1 bis 3: Keine.

Dächer von Anbauten, die an Außenwände
mit Öffnungen oder ohne Feuerwiderstandsfä-
higkeit anschließen, müssen innerhalb eines
Abstands von 5 m von diesen Wänden als
raumabschließende Bauteile für eine Brandbe-
anspruchung von innen nach außen ein-
schließlich der sie tragenden und aussteifen-
den Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit
der Decken des Gebäudeteils haben, an den
sie angebaut werden.
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Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5



ins Freie in höchstens 35 Meter Entfernung erreichbar sein“ (MBO 2020: 
30). Bei Versammlungsstätten gelten hingegen 30,00 m Fluchtlänge. Je 
nach Art und Nutzung von Sonderbauten oder Arbeitsstätten können kür-
zere Flucht- und Rettungswege erforderlich sein oder längere zugelassen 
werden.

TREPPEN UND TREPPENRÄUME
Sobald bauaufsichtliche Rettungswege über Treppen und Treppenräume 
geführt werden müssen, sind diese notwendig (s. Abb. 4.6.19).

ANFORDERUNGEN AN NOTWENDIGE TREPPENRÄUME
Wände von Treppenräumen müssen als raumabschließende Bauteil die 
gleichen Anforderungen hinsichtlich der verwendeten Baustoffe, des Feu-
erwiderstands sowie der Tragfähigkeit von Brandwänden erfüllen. 

NOTWENDIGE FLURE
Die Anforderungen an notwendige Flure unterscheiden sich je nach Ge-
bäudeklasse, der Größe der Nutzungseinheit, der Art der Nutzung und 
der Lage der Räume (z.B. Keller). Wände und Decken von notwendigen 
Fluren müssen feuerwiderstandfähig und raumabschließend sein. 

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Um die Potentiale eines Gebäudes bewerten zu können, muss geprüft 
werden, ob die Anforderungen für einen zweiten Rettungsweg gesichert 
sind. Ist dies nicht der Fall, muss dieser nachträglich hergestellt werden, 
ggf. durch bauliche Maßnahmen. Dabei wird empfohlen Fachplaner:innen 
hinzuzuziehen.

4.6.5 ERSTER UND ZWEITER RETTUNGSWEG 
FLUCHTWEGE
Fluchtwege sind Wege, die der eigenständigen Flucht dienen (= Selbstret-
tung).

RETTUNGSWEGE
Rettungswege sind Wege, die der Rettung durch andere dienen (= Frem-
drettung) (vgl. MBO 2020: 14).
In den Bauordnungen werden die beiden Begriffe unter dem Rettungsweg 
zusammengefasst. In Sonderbauverordnungen werden die beiden Begrif-
fe hingegen unterschieden. So können Rettungswege Wege sein, die nur 
von Rettungskräften betreten werden dürfen.

ERSTER BAUAUFSICHTLICHER RETTUNGSWEG
Der erste bauaufsichtliche Rettungsweg muss immer baulich, durch bei-
spielsweise einen direkten Ausgang ins Freie oder das Treppenhaus, her-
gestellt werden (vgl. MBO 2020: 28).

ZWEITER BAUAUFSICHTLICHER RETTUNGSWEG
Der zweite bauaufsichtliche Rettungsweg kann bzw. muss bei einigen 
Sonderbauten entweder ebenfalls als baulicher Rettungsweg ausgeführt 
werden oder über Geräte der Feuerwehr führen. Eine alternative stellen 
Sicherheitstreppenhäuser dar, die die Anforderungen an zwei bauaufsicht-
liche Rettungswegse vereinen. 

DIMENSIONIERUNG VON FLUCHT- UND RETTUNGSWEGEN
Gemäß §34 Absatz 5 der Musterbauordnung (MBO) muss die nutzbare 
Breite der Treppenläufe und Treppenabsätze notwendiger Treppen sowie 
notwendiger Flure für die maximalste Anzahl von Personen ausreichen. 
Die Mindestbreite von bauaufsichtlichen Rettungswegen kann mithilfe von 
Abb. 4.6.17 bemessen werden (vgl. Die Regelungen durch DIN 18065 o. 
D.). Dies gilt nicht für Sonderbauten. 

FLUCHTLÄNGE
„Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses 
muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder 
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Abb. 4.6.19
Brandschutzanforderungen an den ersten und 
zweiten Rettungsweg

Abb. 4.6.19
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§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg

Absatz 1
Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten
müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein. Beide
Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen.

Absatz 2

Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zur ebener Erde liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwen-
dige Treppe führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der
Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein.

Der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr ist nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Personen-
rettung bestehen.

Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich,

1. wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen
können (Sicherheitstreppenraum) oder

2. für zu ebener Erde liegende Räume, die einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben, der von jeder Stelle des Rau-
mes in höchstens 15 m Entfernung erreichbar ist.

Absatz 3

Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüs-
tung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt, dürfen nur er-
richtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforder lichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt.
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Abb. 4.6.20

Abb. 4.6.20
Brandschutzanforderungen an Treppen

Abb. 4.6.21
Brandschutzanforderungen an notwendige 
Treppenräume und Ausgänge

3) Statt notwendiger Treppen 

sind gemäß § 34 Absatz 1 Satz 

2 BauO NRW 2021 sind Ram-

pen mit flacher Neigung (max. 6 

Grad / 10 %) zulässig. 

4) Das gilt nicht für die Verbin-

dung von höchstens zwei Ge-

schossen innerhalb derselben 

Nutzungseinheit von insgesamt 

nicht mehr als 200 m², wenn in 

jedem Geschoss ein anderer Ret-

tungsweg erreicht werden kann 

(siehe § 35 Absatz 1 Satz 3 Num-

mer 2 BauO NRW 2021).

5) Gilt nicht für Treppen inner-

halb von Wohnungen (siehe § 34 

Absatz 8 BauO NRW 2021).
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§ 34 Treppen 3

Absatz 2
Einschiebbare Treppen und
Leitern 3

sind als Zugang zu einem Dachraum ohne
Aufenthaltsraum zulässig.

nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig

Absatz 3
Notwendige Treppen:
Treppenführung

keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen

ß Notwendige Treppen sind in einem Zuge
zu allen angeschlossenen Geschossen zu
führen.4

ß Sie müssen mit den Treppen zum Dach-

raum unmittelbar verbunden sein.4

Absatz 4 Treppen, tragende Teile keine Anforderungen keine Anforderungen
nb oder

fh 5 nb5 nb und
fh 5

Absatz 4
Außentreppen,
tragende Teile

keine Anforderungen keine Anforderungen nb nb nb

Abb. 4.6.21
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§ 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge

Absatz 1 notwendiger Treppenraum
Notwendige Treppe ohne Treppenraum

zulässig

Notwendig Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulässig

1. für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb der-
selben Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m², wenn
in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

2. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im
Brandfall nicht gefährdet werden kann.

Absatz 2
Ausgänge in einen notwen-
digen Treppenraum oder
ins Freie

ß Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen not-
wendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein.

ß Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Ausgänge in notwendige Treppenräume o-
der ins Freie haben.

ß Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass sie möglichst entgegengesetzt
liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz sind.
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Absatz 3
Ausgang von einem not-
wendigen Treppenraum in
das Freie

ß Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben.

ß Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwischen
dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe,

2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraumes erfüllen,

3. rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendigen Fluren haben und

4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.

Absatz 4 Treppenraumwände keine Anforderungen keine Anforderungen

fh
hfh

m

fb

m

Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, die aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese Au-
ßenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet
werden können.

Absatz 4 oberer Abschluss keine Anforderungen keine Anforderungen

fh hfh fb

Das gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die Treppen-
raumwände bis unter die Dachhaut reichen

Absatz 5 Oberflächen keine Anforderungen keine Anforderungen

In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach § 35 Absatz 3
Satz 2 müssen

1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung
aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben und

3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens
schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.
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Abb. 4.6.21
Brandschutzanforderungen an notwendige 
Treppenräume und Ausgänge

Abb. 4.6.21
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Absatz 6

Öffnungen zu Kellerge-
schossen, nicht ausgebau-
ten Dachräumen, Werkstät-
ten, Läden, Lager sowie zu
sonstigen Räumen und Nut-
zungseinheiten > 200 m²,
ausgenommen Wohnungen

keine Anforderungen keine Anforderungen
fh

rs

fh

rs

fh

rs

Absatz 6
Öffnungen zu
notwendigen Fluren

keine Anforderungen keine Anforderungen rs rs rs

Absatz 6
Öffnungen zu sonstigen
Räumen und Nutzungsein-
heiten

keine Anforderungen keine Anforderungen ds ds ds

Absatz 6 Öffnungen zu Wohnungen Keine Anforderungen Keine Anforderungen ds ds ds

Abs atz 6
Öffnungen, lichtdurchläs-
sige Seitenteile und Ober-
lichte

keine Anforderungen keine Anforderungen
Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen lichtdurchlässige
Seitenteile und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss insgesamt
nicht breiter als 2,50 m ist.

Absatz 7 Sicherheitsbeleuchtung keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen

für notwendige Trep-
penräume ohne Fens-
ter bei einer Gebäu-
dehöhe von mehr als
13 m.
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Abb. 4.6.21
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Abb. 4.6.21
Brandschutzanforderungen an notwendige 
Treppenräume und Ausgänge

Abb. 4.6.21
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Absatz 8
Belüftung,
Rauchableitung

keine Anforderungen keine Anforderungen

Notwendige Treppenräume müssen belüftet und zur Unterstützung wirk-
samer Löscharbeiten entraucht werden können.

Die Treppenräume müssen:

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittel-
bar ins Freie führende Fenster mit einem
freien Querschnitt von mindestens 0,50 m²
haben, die geöffnet werden können, oder

1. in jedem oberirdi-
schen Geschoss
unmittelbar ins
Freie führende
Fenster mit einem
freien Querschnitt
von mindestens
0,50 m² haben,
die geöffnet wer-
den können, und

2. an der obersten Stelle eine Öffnung zur
Rauchableitung haben.

2. an der obersten
Stelle eine Öff-
nung zur Rauch-
ableitung haben.

In den Fällen der Nummer 2 sind in Gebäuden
der Gebäudeklassen 4 und 5 , soweit dies zur
Erfüllung der Anforderungen nach § 35 Absatz
8 Satz 1 BauO NRW 2018 erforderlich ist, beson-
dere Vorkehrungen zu treffen.

Absatz 8
Belüftung,
Rauchableitung

keine Anforderungen keine Anforderungen

ß Öffnungen zur Rauchableitung nach § 35 Absatz 8 Sätze 2 und 3
BauO NRW 2018 müssen in jedem Treppenraum einen freien Quer-
schnitt von mindestens 1 m² und Vorrichtungen zum Öffnen ihrer
Abschlüsse haben, die vom Erdgeschoss sowie vom obersten Trep-
penabsatz aus geöffnet werden können.

Artikel Bauteile
Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5



Abb. 4.6.22
Brandschutzanforderungen an notwendige Flure 
und offene Gänge

GSEducationalVersion

Artikel Bauteile
Mindestanforderungen in den Gebäudeklassen

1 2 3 4 5

§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge

Absatz 1 notwendige Fl ure

ß nicht erforderlich in Wohngebäuden

ß nicht erforderlich in sonstigen Gebäuden,
ausgenommen Kellergeschosse

sind nicht erforderlich:

1. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m² und in-
nerhalb von Wohnungen sowie

2. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwaltungs-
nutzung dienen, mit nicht mehr als 400 m²; das gilt auch für Teile
größerer Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht größer als 400
m² sind, Trennwände nach § 29 Absatz 2 Nummer 1 haben und je-
der Teil unabhängig von anderen Teilen Rettungswege nach § 33
Absatz 1 hat.

Absatz 3
Unterteilung in
Rauchabschnitte

ß Unterteilung der notwendigen Flure durch nichtabschließbare, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse von
maximal 30 m Länge.

ß Die Abschlüsse sind bis an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn
die Unterdecke feuerhemmend ist.

ß Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum führen, dürfen nicht länger als
15 m sein.

Abb. 4.6.22
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Abb. 4.6.22
Brandschutzanforderungen an notwendige Flure 
und offene Gänge

Abb. 4.6.23
Pfad Rettungsweg

Abb. 4.6.22
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Absatz 4
Absatz 5

Flurwände,
Laubengänge mit nur einer
Fluchtrichtung

keine Anforderungen

fh fh fh

ß Die Wände sind (auch im Kellergeschoss) bis an die Rohdecke zu
führen.

ß Sie dürfen bis an die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn
die Unterdecke feuerhemmend und ein feuerhemmender/feuer-
beständiger Raumabschluss sichergestellt ist.

ß Voraussetzung hierfür ist, dass dies durch die Verwendbarkeitsnach-
weise für Wand und Decke abgedeckt ist.

Absatz 4
Flurwände in
Kellergeschossen

fh

nicht bei Wohngebäuden

fb fb fb

Absatz 4 Türen in Flurwänden
Türen in diesen Wänden müssen dicht schließen. Öffnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss müssen feuerhem-
mende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.

Absatz 6

Bekleidungen, Putze, Unter-
decken und Dämmstoffe in
Fluren und Laubengängen 5

mit nur einer Fluchtrichtung

keine Anforderungen,
in Kellergeschossen sonstiger Gebäude nb

nb nb nb

Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen benötigen eine Beklei-
dung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke.

Absatz 6
Fußbodenbeläge in Fluren

und Laubengängen 5 mit nur
einer Flu chtrichtung

keine Anforderungen
in Kellergeschossen sonstiger Gebäude se

se se se

5 Gemäß § 36 Absatz 5 BauO NRW 2018 sind Fenster in Außenwänden zu Laubengängen ab einer Brüstungshöhe von 0,90 m zulässig.
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Abb. 4.6.23

Wohnflächenberechnung des ausge

Lässt die Geschossflächenzahl 

Lassen die Abstandsflächen 

Wurde das Gebäude in den Baujahren zwischen 1914-1923, 

(Dies betrifft primär die von den baulichen Anforderungen unmittel
bar betroffenen Bauteile. Alle anderen Bauteile genießen weiterhin 
Bestandsschutz, wenn nicht aufgrund gesetzlicher Regelung eine 

Ist der zweite Rettungsweg ge-
sichert?

Ja

Nein

Hinweis:
- § 33 BauO NRW

Ist dies nachträglich durch bau-
liche Maßnahmen möglich?

Ja

Nein Hinweis:
- Empfehlung: Fachplaner kontaktieren

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m unter der Dachschräge auf mind. 50 
% der gesamten Grundfläche der Aufenthaltsräume für einen Dachausbau ge

! !

Ist die lichte Raumhöhe von mind. 2,20 m nach 

Ist die Geschossflächenzahl nicht bekannt:

und Geschossfläche (online Einsicht Bebauungsplä

RETTUNGSWEG
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ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
ERHALTUNGSAUFWAND
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4.6.6 BRANDSCHUTZTECHNISCHE ERTÜCHTIGUNG
Janluka Haselwander

Werden Bestandsgebäude umgenutzt, umgebaut oder erweitert, so ändern 
sich gegebenenfalls die brandschutztechnischen Anforderungen an deren 
Bauteile. Vor allem die nachträgliche Anbringung von Brand- oder Rauch-
schutztüren zur Abgrenzung von Brandabschnitten ist häufig notwendig. Pro-
blematischer gestalten sich Ertüchtigungsmaßnahmen von Decken und Trenn-
wänden. Doch sie sind möglich. Im folgenden werden einige Möglichkeiten 
zur Ertüchtigung solcher Bauteile aufgeführt.

Sollten brandschutztechnische Anforderungen an Bestandsbauteile – insbe-
sondere Decken – anfallen, so sollte in jedem Fall eine statische und brand-
schutztechnische Untersuchung von Fachingenieuren ausgeführt werden. „Die 
enorme Bandbreite an beeinflussenden Faktoren [...] macht jede Untersuchung 
einer Decke zur Untersuchung einer neuen Decke“ (Stephan Appel 2018: 283)

DECKEN UND WÄNDE AUS STAHLBETON
Stahlbetonbauteile im Bestand erreichen im Regelfall eine sehr gute Feuerwi-
derstandsklasse. So kann bei Decken und Trennwänden aus Stahlbeton durch-
aus von REI 90 ausgegangen werden. Maßgeblich hierfür ist die Ausführung 
der Bewehrung und die vorhandene Betonüberdeckung. Diese muss geprüft 
werden. Je nach vorhandener Betonüberdeckung können unterschiedliche 
Feuerwiderstandsklassen nachgewiesen werden. Das Nachweisverfahren er-
folgt gemäß DIN EN 1992-1-2.

ERTÜCHTIGUNG BETONDECKUNG  

Wird aufgrund unzureichender vorhandener Betonüberdeckung eine Ertüchti-
gung notwendig, so ist diese einfach durch Auftrag eines Gips- oder Zement-
putzes möglich (s. Abb. 4.6.24).

MAUERWERK
Bei Trennwänden aus Mauerwerk kann man davon ausgehen, dass bei einer 
Steinstärke von mindestens 115 mm oder einer Gesamtstärke von mehr als 
140mm, mindestens REI 90 erreicht wird. Normalerweise werden sogar weit-
aus höhere Feuerwiderstandsdauern von mehr als 180 Minuten erreicht (vgl. 
Ralf Heidelberg 2013: 264). Bei Mauerwerkswänden von Gebäuden, die in den 
Nachkriegsjahren (ca. 1945 - 1955) errichtet worden sind, gilt es unbedingt die 

Fugenausbildung zu prüfen, da eine Verwendung von Lehmmörtel und -putz 
möglich ist. Außerdem könnten Trümmersteine verwendet worden sein, die 
Beschädigungen aufweisen. Beide dieser Fälle können negative Auswirkungen 
auf den Brandwiderstand des Bauteils haben.

HOLZBALKENDECKEN
Holzbalkendecken findet man häufig in Bestandsgebäuden vor. Sie sind vor 
allem der Standard in Bauten der Gründerzeit (ca. 1870 - 1910). Viele der mög-
lichen Brandschutzmaßnahmen haben teilweise auch positive Auswirkungen 
auf den Schallschutz. Man sollte den Brandschutz und Trittschallschutz also 
generell gemeinsam betrachten und gegebenenfalls eine Lösung für beide 
Probleme abstimmen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es zwar, vorwie-
gend durch die Einbringung von zusätzlicher Masse und Trittschalldämmung, 
zu Verbesserungen  des Schallschutzes kommt, diese aber begrenzt sind. Das 
liegt vor allem an den vorhandenen Verbindungen der Bauteile. Besonders 
sind hier die Auflager der Decken auf den Wänden problematisch. Diese sind 
in den meisten Fällen nicht schallentkoppelt ausgeführt. Gerade der Körper-
schall, der über die Bauteile übertragen wird, kann also nur in begrenztem 
Maße optimiert werden. Im Hinblick auf den Brandschutz kann man mit den 
richtigen Ertüchtigungsmaßnahmen durchaus die geläufigen Anforderungen 
an den Brandschutz im Wohnungsbau erfüllen. 

BEISPIELHAFTE BESTANDSDECKE 
Dargestellt ist eine typische Holzbalkendecke mit einem Achsabstand der Bal-
ken von 85 cm und einer Deckenstärke von 36cm (s. Abb. 4.6.25).

EINBRINGEN VON NICHTBRENNBARER SCHÜTTUNG 
Ist im Bestand eine brennbare Schüttung vorhanden, kann man diese durch 
eine nicht brennbare Schüttung ersetzen. Mit dieser Maßnahme kann min-
destens R 30 erreicht werden (vgl. Ralf Heidelberg 2012: 289). Auch der 
Schallschutz kann geringfügig verbessert werden, wenn die neu eingebrachte 
Schüttung eine höhere Masse als die vorhandene aufweist. Die Deckenstärke 
bleibt in diesem Beispiel gleich (s. Abb. 4.6.26).

Abb. 4.6.24
Ertüchtigung Betondeckung

15
1

Abb. 4.6.24
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BEPLANKUNG DER UNTERDECKE  
Als recht einfache Maßnahme kann die Unterdecke mit Gipskarton- oder spe-
ziellen Feuerschutzplanken bekleidet werden. Hierbei wird je nach Ausführung 
mindestens R 30 erreicht (ebd.). Die Auswirkungen auf den Schallschutz sind 
nur unwesentlich.Die Deckenstärke erhöht sich in diesem Beispiel geringfügig 
um 15mm (s. Abb. 4.6.27).

BEIDSEITIGE BEKLEIDUNG DER DECKE 
Die Unterdecke wird in diesem Beispiel durch eine Feuerschutzplanke auf ei-
ner Metallunterkonstruktion bekleidet. Die vorhandene brennbare Schüttung 
wird durch nichtbrennbare Steinwolle ersetzt. Der Fußbodenaufbau wird neu 
ausgeführt und schützt die Decke nun zusätzlich auch oberseitig vor Feuer. 
Mit diesen Maßnahmen kann R 60 erreicht werden (ebd.). Die Auswirkungen 
auf den Schallschutz sind durch die eingebrachte Steinwolle, Trittschalldäm-
mung und schwimmenden Estrich sehr positiv. Die Deckenstärke erhöht sich in 
diesem Beispiel um 80mm (s. Abb. 4.6.28).

ANLASCHEN VON STAHLTRÄGERN 
Bei dieser Variante wird der Fußbodenaufbau ersetzt. In diesem Beispiel gehen 
wir davon aus, dass die Unterdecke den Brandschutzanforderungen bereits 
entspricht. Die Decke wird oberseitig vor Feuer geschützt. Bei dieser Maß-
nahme muss das Augenmerk jedoch nicht unbedingt auf einer brandschutz-
technischen Ertüchtigung liegen, sie kann auch lediglich dem Ziel dienen, den 
Fußbodenaufbau auszutauschen und den Schallschutz zu verbessern. Um das 
zusätzliche Gewicht solcher Fußbodenaufbauten, insbesondere des Estrichs, 
tragen zu können, ist gegebenenfalls eine statische Ertüchtigung notwendig. 
In diesem Beispiel geschieht das durch Anlaschen von U-Profilen aus Stahl an 
den Deckenbalken. Dadurch erreicht man im Umkehrschluss wiederum eine 
Verbesserung der brandschutztechnischen Eigenschaften, da so im Brand-
fall eine längere Tragfähigkeit gewährleistet ist. Man kann davon ausgehen, 
dass mit dieser Maßnahme R 60 erreicht werden kann (vgl. Ralf Heidelberg 
2012: 290). Die Schwingung der Decke kann erheblich verringert werden. Hier-
durch und durch die nachträgliche Einbringung von Trittschalldämmung und 
schwimmendem Estrich ergeben sich positive Auswirkungen auf den Schall-
schutz. Die Deckenstärke erhöht sich um 65 mm (s. Abb. 4.6.29).

3
7
5

Dielenboden 30
Schüttung  100
Fehlboden  25
Schalung   25
Feuerschutzplanke 2x20

4
4

Fußbodenbelag 20
Estrich  35
PE Folie
Trittschalldämmung 20
Schalung  20
Mineralwolle 100
Fehlboden  25
Metall-Unterkontruktion 40
Feuerschutzplanke 25

3
6

Dielenboden 30
Schüttung neu,  100
nicht brennbar 
Fehlboden  25
Schalung   25
Putz  30

3
6

Dielenboden 30
Schüttung  100
Fehlboden  25
Schalung   25
Putz  30

Abb. 4.6.25

Abb. 4.6.26

Abb. 4.6.27

Abb. 4.6.28

Abb. 4.6.25
Beispielhafte Bestandsdecke

Abb. 4.6.26
Einbringen von nichtbrennbarer Schüttung

Abb. 4.6.27
Beplankung der Unterdecke

Abb. 4.6.28
Beidseitige Bekleidung der Decke
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ANLASCHEN VON HOLZBALKEN 
Die dargestellte Maßnahme ist eine andere Variante der letzten näher be-
schriebenen Maßnahme, lediglich werden hier Holzbalken anstatt der Stahl-
profile verwendet (siehe Variante: Oberseitige Bekleidung der Decke und Anla-
schen von Stahlträgern). Bei dieser Ertüchtigungsmaßnahme kann auch 
R 60 erreicht werden (ebd.).
Allgemein ist diese Variante mit Holzbalken vorzuziehen, da bessere Auswir-
kungen auf den Schallschutz und die Schwingung der Decke erzielt werden 
(s. Abb. 4.6.30). 

HOLZ-STAHLBETON-VERBUND 
Eine weitere mögliche Maßnahme ist die nachträgliche Ausführung als Verb-
unddecke. Hierbei wird die vorhandene Schüttung entfernt, und durch Ort-
beton, der durch Stahlschrauben mit den Holzbalken verbunden ist, ersetzt. 
Hier dargestellt ist die Variante slim, bei welcher der Stahlbeton zwischen den 
Holzbalken, anstelle der Schüttung, eingebracht wird. Es gibt eine alternative 
Variante, wobei die vorhandene Schüttung erhalten und Stahlbetonplatten auf 
den Balken angebracht werden. Dabei ergeben sich jedoch weitaus höhere 
resultierende Deckenstärken. Auf den Beton folgt dann ein neuer Fußboden-
aufbau mit Trittschalldämmung und schwimmendem Estrich. Diese Variante ist 
allgemein sehr aufwändig und es stellt sich die Frage, ob man nicht einfacher 
eine neue Decke einbringen kann. Man kann davon ausgehen, dass mit dieser 
Maßnahme R 60 erreicht werden kann (ebd.). 
Durch die zusätzliche Masse, die Trittschalldämmung und den schwimmenden 
Estrich ergeben sich positive Auswirkungen auf den Schallschutz. 
Die Deckenstärke erhöht sich in diesem Beispiel um 45 mm (s. Abb. 4.6.31).

4
2
5

4
2
5

4
0
5

Fußbodenbelag 20
Estrich  35
PE Folie
Trittschalldämmung 20
Schalung  20
Schüttung  50
Fehlboden  25
Schalung   25
Putz  30

Fußbodenbelag 20
Estrich  35
PE Folie
Trittschalldämmung 20
Schalung  20
Schüttung  50
Fehlboden  25
Schalung   25
Putz  30

Fußbodenbelag 20
Estrich  35
PE Folie
Trittschalldämmung 20
Stahlbeton C20/25 90
Baufolie
Lehmverstrich 20
Fehlboden  25
Schalung   25
Putz  30

Abb. 4.6.29
Anlaschen von Stahlträgern

Abb. 4.6.30
Anlaschen von Holzbalken

Abb. 4.6.31
Holz-Stahlbeton-Verbund

Abb. 4.6.29

Abb. 4.6.30

Abb. 4.6.31
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Abb. 4.7.2

Abb. 4.7.1
Foto Wärmeschutz

Abb. 4.7.2
Icon Wärmeschutz

Abb. 4.7.3
Pfad Wärmeschutz

4.7 WÄRMESCHUTZ
Majd Mahzia, Christina Sonnborn

Die thermische Gebäudehülle ist einer der wesentlichen Einflussfaktoren 
auf den Ressourcenverbrauch für das Heizen und Kühlen von Gebäuden, 
während der Nutzungsdauer. Energieverluste bzw. der Heizwärmebedarf 
sind abhängig von der Qualität der thermischen Gebäudehülle. Folglich 
hat neben der verbauten Gebäudetechnik, der ausgeführte Dämmstan-
dard einen maßgeblichen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck in 
der Nutzungsdauer eines Gebäudes (vgl. Forschungsinitiative ZukunftBau 
2019: 61).

Gemäß §15 Absatz 1 der Musterbauordnung wird gefordert, dass alle „Ge-
bäude […] einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhältnissen ent-
sprechenden Wärmeschutz haben“ (MBO 2020: 14).
Generell sind die Forderungen sehr allgemein gehalten. Hinsichtlich des 
des Mindestwärmeschutzes wird gefordert, normative Nachweisverfah-
ren wie EnEV und GEG anzuwenden (vgl. Forschungsinitiative ZukunftBau 
2019: 61).

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Für den Erhaltungsaufwand ist es wichtig herauszufinden, wie groß die 
potentiellen Wärmeverluste des Gebäudes sein können.
Je größer der Anteil der Außenbauteilfläche eines Gebäudes, welche an 
unbeheizte Gebäudeteile oder an Außenluft grenzen, ist, desto höher 
kann der potentielle Wärmeverlust des Gebäudes sein. 
Ein ins Verhältnis zu Refernzgebäuden abgefragter Endenergieverbrauch 
bewertet den vorhandenen Wärmeschutz des Bestandsgebäudes.
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Abb. 4.7.3
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Wie groß ist der Anteil der Außenwandfläche, welcher an 
unbeheizte Gebäudeteile oder an Außenluft grenzt?

Das Gebäude ist freihstehend

Das Gebäude ist einseitig angebaut

Das Gebäude ist zweiseitig angebaut

Das Gebäude ist dreiseitig angebaut

Wie hoch ist der Endenergieverbrauch?
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Abb. 4.8.2

Abb. 4.8.1
Foto Schallschutz - Lärmbelastung

Abb. 4.8.2
Iocn Schallschutz - Lärmbelastung

Tabelle 4.8.3
Gebietscharakter (nach TA-Lärm, DIN 18005 oder 
vergleichbaren kommunalen Einstufungen) 

Tabelle 4.8.4
Maßgeblicher Außenlärmpegel in dB(A) nach 
DIN 4109:2018-01 bzw. Lärm-pegelbereich (Bahn, 
Straße, Gewerbe, Freizeit)

Abb. 4.8.5
Pfad Lärmbelastung

Unter Schallschutz versteht man Maßnahmen, die Schallübertragungen 
mindern. Dies kann durch beispielweise getrennte Bauteile, akustistisch 
wirksame Materialien / Masse oder elastische Oberflächen erfolgen. 

Bauordnungsrechtlich sind die Anforderungen an den Schallschutz nach 
der Musterbauordnung (MBO) sehr allgemein gehalten. In der MBO und 
der jeweiligen Landesbauordnung wird nur, ein der Situation angepasster 
Schallschutz nach der Nutzung des Gebäudes gefordert (vgl. MBO 2020: 
14).
Derzeit wirds die „alte“ Norm für den Mindestschallschutz, DIN 4109 aus 
dem Jahr 1989, durch die Neufassung DIN 4109-1: Schallschutz im Hoch-
bau – Teil 1: Mindestanforderungen vom Januar 2018 als technische Bau-
bestimmung ersetzt (vgl. BauNetz. 2022).

SCHALLSCHUTZKLASSEN HINSICHTLICH DES STANDORTES 
UND DER AUSSENLÄRMSITUATION
Neben den Schalldämmmaßen von Bauteilen bewerten Schallschutzklas-
sen die Lärmbelastung durch Außenlärm. Dabei kann die Einstufung in 
zwei Methoden funktionieren: nach Gebietscharakter, nach DIN 18005 (s. 
Tabelle 2.5.1) oder nach dem maßgeblichen Außenlärmpegel, in dB nach 

4.8 SCHALLSCHUTZ
Majd Mahzia, Christina Sonnborn

Abb. 4.8.3

Abb. 4.8.4
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der DIN 4109:2018-01 (s. Abb.  4.8.5).
BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Für die Erhaltungswürdigkeit, spielt die Lage eines Gebäudes und dessen 
Orientierung in Bezug auf die schalltechnische Qualität eine wichtige Rolle. 
Ist das Gebäude, aufgrund von beispielsweise Verkehrs- /Gewerbe- oder 
Fluglärm, einer hohen Außenlärmbelastung ausgesetzt, so ist das Gebäu-
de und dessen Außenraum für eine Wohnnutzung  ggfs. unattraktiver.
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Abb. 4.8.5
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Wie hoch ist der Außenlärm-
pegel?

siehe Internetseite:
https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de
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Abb. 4.9.1 
Foto Schadstoffe

Abb. 4.9.2
Icon Schadstoffe

Abb. 4.9.3
Schadstoffe im Ökosystem
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4.9 SCHADSTOFFE
Omar Masfaka, Christina Sonnborn

In diesem Abschnitt wird speziell auf Baumaterialien eingegangen, die 
in Europa und insbesondere in Deutschland Verwendung finden und 
möglicherweise Schadstoffe enthalten. Früher war es aufgrund fehlender 
Technologien nicht möglich, fortgeschrittene Tests durchzuführen, um das 
Ausmaß der Gefährlichkeit von Stoffen für Mensch und Umwelt zu messen. 
Später wurden durch Fortschritte in der Wissenschaft Technologien 
entwickelt, mit denen festgestellt werden konnte, dass bestimmte 
Materialien ganz oder teilweise nicht für den menschlichen Gebrauch 
geeignet sind. Die Verwendung dieser Materialien wurde eingeschränkt 
und viele von ihnen wurden gesetzlich verboten. Strenge Gesetze wurden 
erlassen, um ihre Verbreitung zu begrenzen, und bestimmte Maßnahmen 
wurden ergriffen, um mit ihnen umzugehen, falls sie in bestehenden 
Gebäuden entdeckt wurden. Allerdings wird den Auswirkungen der 
täglichen Schadstoffe in der Bauindustrie auf die menschliche Gesundheit 
derzeit weniger Beachtung geschenkt. Sogar in öffentlichen Gebäuden wie 
Schulen, wo Kinder und Jugendliche täglich viele Stunden verbringen, wird 
die Gefahr durch Schadstoffe noch immer unterschätzt. Schadstoffgefahren 
in Gebäuden treten oft erst in Erscheinung, wenn Nutzer:innen spezifische 
Symptome aufweisen, die mit Emissionen von Schadstoffen im Gebäude in 
Zusammenhang stehen. Solche Symptome können Schleimhautreizungen, 
Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Atembeschwerden, Erbrechen, 
Fieber und Schwindelanfälle sein, die Folgen der Verdunstung von 
Schadstoffen in die Raumluft sind.

DER MENSCH UND DIE UMWELT
„Hohe Einträge luftgetragener Schadstoffe führen so zu einem Verlust 
an biologischer Vielfalt und bedrohen naturnahe Ökosysteme dauerhaft 
in ihrer Existenz. Die Begrenzung der Luftbelastung ist deshalb ein ent-
scheidender Schritt zum Schutz der Umwelt“ (Wirkungen auf Ökosysteme, 
2023).

Schadstoffe können sich über große Entfernungen ausbreiten und nach 
der Ablagerung Schäden an Lebewesen verursachen oder den natürlichen 
Fluss von Stoffen stören. Dadurch können auch angrenzende Ökosysteme 
beeinträchtigt werden. Die Ansammlung von Schadstoffen sollte als ein 

erstes Anzeichen für komplexe und oft unvorhersehbare Veränderungen 
betrachtet werden (vgl. Luftschadstoffe – Wirkung in  Ökosystemen, 2015).

SCHADSTOFFE IN BAUMATERIALIEN
In einem im Jahr 2019 veröffentlichten Forschungsbericht der Forschungsi-
nitiative Zukunft BAU „Leitlinie zur Vereinfachung der Planung und Durch-
führung von Aufstockungs- / Erweiterungsmaßnahmen als Nachverdich-
tungsmaßnahme in innerstädtischen Bereichen“ werden die in Europa mit 
Baumaterialien im Zugsammenhang stehenden Schadstoffe beschrieben.  

Der Bericht ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.zukunftbau.
de/projekte/forschungsfoerderung/1008187-1721

Neben der Beschreibung des Schadstoffes wird auf die gesundheitsschä-
digende Wirkung, das Vorkommen in Baumaterialien, die Art und Weise 
des Einbringens des Baumaterials sowie Maßnahmen zur Beseitung oder 
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Abb. 4.9.4
Kriterien für Gebäudeschadstoffe 
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Reduzierung des Schadstoffes eingegangen. Zu den aufgeführten Schad-
stoffen gehören: Asbest, KMF, PCB, Formaldehyd, PAK, PCP, Lindan, DDT, 
Schwermetalle und VOC. 
In einer nachfolgenden Übersicht werden die Erkenntnisse aus der Studie 
zusammenfassend dargeboten und durch weitere Angaben wie mögliche 
Bauzeiten ergänzt.

BEZUG ZUM BEWERTUNGSVERFAHREN
Die Schadstoffe werden im Bewertungsverfahren nicht mit einbezogen. 
Schadstoffe müssen in einem komplexen Prüfverfahren untersucht werden 
und können nicht über beispielsweise die Abfrage des Bauzeitalters be-
wertet werden. Wenn es sich um ein Gebäude handelt, das vor 1930 erbaut 
wurde, kann allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 
werden, dass es schadstofffrei ist. In den Jahren zwischen 1930 und 2010 ist 
nicht auszuschließen, dass in einzelnen Materialien Schadstoffe enthalten 
sind. Ob diese den Nutzenden Schaden, ist im Einzelfall zu prüfen.
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Asbest KMF
Künstliche

Mineralfasern

PCB
Polychlorierte

Biphenyle

Formaldehyd PAK
Polycyclische

aromatische

Kohlenwasserstoffe

PCP
Pentachlorphenol

Lindan DDT
Dichlordiphenyltri

chlorethan

Schwermetalle VOC
volatile organic 

compounds

mögliche

Anwendungs-

bereiche

mögliche

Bauzeiten
1930-1990 1930-1996 1950-1989 1918-1986 1918-1990 1945-1989 1942-2006 1939-1972 Bis 1983 1945-1983

Erforderliche

Maßnahmen

asbesthaltige 
Material im 
Gebäude zu 
behalten

vor Einwirkungen
zu schützen

endgültige
Sanierung: 
Entfernen, 
Beschichten
Abtrennen

Grundsätzlich zu
entfernen

Ausnahme wenn
gesichert ist, dass
kein Staub in der 
Luft getragen wird

Fasern/m3
E1 <50
E2 50-250
E3 > 250

Wert von unter 300 
ng PCB pro m³

Für dauerhaften
Sanierungserfolg, 
ist vollständig zu
entfernen

Wert unter 0,05 
ppm zu 
erreichen

Abdichten

Chemische
Bindung

Entfernen

Verschließen
Abdichten
Entfernen

Beschichten
Bekleiden
Entfernen

Zeil: die Belastung
der Innenraumluft
und die Aufnahme 
der 
holzschutzmittelhal
tigen Wirkstoffe zu 
senken

Beschichten
Bekleiden
Entfernen

Zeil: die 
Belastung der 
Innenraumluft
und die 
Aufnahme der 
holzschutzmitte
lhaltigen 
Wirkstoffe zu 
senken

Beschichten
Bekleiden
Entfernen

Zeil: die 
Belastung der 
Innenraumluft
und die 
Aufnahme der 
holzschutzmittel
haltigen 
Wirkstoffe zu 
senken

Dichte von über 5 
g/cm³ 

Entfernen

Schadstoffkonz
entrationen 
durch Lüftung
zu senken

Entfernen

Auswirkung

auf 

Gesundheit

langfristig
chronische
Krankheiten wie
Lungenkrebs

krebserzeugend Störungen des 
Nervensystems, 
Leberschäden, im 
Tierversuch 
krebserregend

Krebserzeugend
Giftig beim 
Einatmen, 
Verschlucken 
und Berührung 
mit der Haut

Krebserzeugend
Hautentzündungen, 
Atembeschwerden, 
Kopfschmerzen, 
Erbrechen, Fieber, 
Schwindel

krebserzeugend 
und 
fruchtschädigend. 
Verdacht auf 
erbgutverändernde 
Wirkung. 
Nervenschäden

Störungen des 
Nervensystems 
Leberschäden, 
im Tierversuch 
krebserregend

steht im 
Verdacht, Krebs 
zu erzeugen.

schmerzhafte
Koliken,
Blutarmut, Leber-
und Nierenschäden

Leber und Niere 
sowie das 
Nervensystem
Stören, Krebs 
erzeugen

Besondere 

Merkmale

Fachunternehmer

Über 3000 
verschiedene 
Produkte
Dachwellplatten, 
Fassadenelement
en, in Kittstoffen, 
putzen, 
Leichtbauplatten

Ca.50-60 Euro 
pro Sack
Fachunternehmer

Häufig: Glaswolle-
, Steinwolle- und 
Schlackenwolle
Produkte

Sonderentsorgung

Häufig: 
Weichmacher für 
Dichtmassen, 
Farbanstriche, 
Putze oder 
Klebstoffe

Kleine Spritzer 
können mit viel 
Wasser verdünnt 
werden/ 
Abwasser
größere als 
Sondermüll

Häufig: 
Holzwerkstoffe, 
Möbel, Lacke, 
Farben und 
Klebstoffe

fachgerechte
Entsorgung

teerhaltige
Klebstoffe unter
Holzparkett, 
bituminierte 
Dichtungsbahnen

fachgerechte
Entsorgung

Als Anstriche auf 
die Oberfläche von 
Holz

fachgerechte
Entsorgung

Häufig 
zusammen mit 
PCP eingesetzt

durch Anstriche 
auf die 
Oberfläche des 
Holzes

fachgerechte
Entsorgung

Wird weltweit
abgebaut

fachgerechte
Entsorgung

Blei, Zink, Kupfer, 
Nickel und Chrom

in Pigmenten von 
Farben und Lacken

fachgerechte
Entsorgung

Lösemittel
Klebstoffe, 
Grundierungen, 
Lacke, Farben 
und 
Bodenbeläge

Abb. 4.9.4 
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TEIL 5
FRAGENKATALOG UND TOOL
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5 FRAGENKATALOG UND 
TOOL
5.1 FRAGENKATALOG
Christina Sonnborn

In dem vorherigen Kapitel wurden die Recherchgrundlagen und dazuge-
hörigen Fragepfade, Hinweise und Checklisten einzeln vorgestellt. 

Mit Hilfe der nachfolgend abgebildeten QR-Codes werden die Frakatalo-
ge digital zur Verfügung gestellt. Diese zeigen die Sammlungen der Fra-
gen und Checklisten einer jeweiligen Bewertungskategorie. 
Weiterhin werden die Fragenkataloge in einem Bewertungstool bereitge-
stellt, welches im folgenden Abschnitt dargestellt und erläutert wird.

ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT ERHALTUNGSAUFWAND POTENTIALE

Abb. 5.1.1

Abb. 5.1.1
QR Codes Pfade und Checklisten 
Erhaltungswürdigkeit | Erhaltungsaufwand | 
Potentiale
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5.2 TOOL 
Majd Mahzia, Janluka Haselwander, Omar Masfaka, Christina Sonnborn

Das Tool liegt im Dateiformat .xlsm vor und unterscheidet sich somit vom 
üblichen Excel-Tabellen Dateiformat .xlsx. Der Unterschied zwischen .xlsx 
und .xlsm liegt darin, dass .xlsm Makro-Funktionen enthält, während diese 
in .xlsx fehlen.   
Ein Makro ist eine Funktion innerhalb von Excel durch das Arbeitsschritte 
innerhalb des Dokuments oder Tabellenblattes aufgezeichnet und im An-
schluss beliebig oft abgespielt werden können. Somit werden wiederkeh-
rende Eingaben automatisch ergänzt, die Nutzung des Tools erleichtert 
und resultierend der Zeitaufwand verringert.

Um die einwandfreie Funktion von Makros sicherzustellen, müssen durch 
die Nutzenden folgende Berechtigungen erteilt werden:
 - VOR dem Öffnen der Datei:
 Eigenschaften > Zulassen > OK (s. Abb. 5.2.8).
 - NACH dem Öffnen der Datei:
 Sicherheitswarnung > Inhalt aktivieren (s. Abb. 5.2.9).

5.2.1 BEWERTUNGSPROZESS IM TOOL 
Das Tool ist in acht Abschnitte unterteilt. Dies soll die schrittweise Vorge-
hensweise unterstützen. Dabei stellen die ersten sechs Abschnitte jene 
dar, die bei der Bestandsbewertung verwendet werden müssen: Intro, 
Nachfrage, Erhaltungswürdigkeit, Erhaltungsaufwand, Potentiale und Be-
wertungsbericht. Die letzten beiden Abschnitte Hilfe und Impressum stel-
len lediglich weitere Informationen zur Verfügung und müssen nicht bei 
jedem Mal angewählt werden. Im Abschnitt Hilfe werden Grafiken aus dem 
Kapitel Einflussfaktoren auf das Bauen mit Bestand abgebildet. Hier wur-
den bisher nur einzelne ausgewählt und platziert.  

INTRO
Auf dem sogenannten Intro-Blatt werden die Vorgehensweise, die Syste-
matik sowie die Ziele der Bewertung zusammengefasst.
Für die Nutzenden des Tools ist es empfehlenswert, die Einweisung min-
destens einmal zu lesen. Sie dient dazu einen ganzheitlichen Überblick 
über das gesamte Bewertungsverfahren zu schaffen.
Außerdem sollen alle relevanten Gebäudeinformationen, wie beispielweise 
Identifizierungszahlen, Adressdaten und aktuelle Nutzung innerhalb des 
Blattes ausgefüllt werden. Alle Daten sind in der Gebäudedatenbank des 
Erzbistums Köln zu finden (s. Abb. 5.2.3).
 
NACHFRAGE
Das Nachfrage-Blatt beinhaltet eine Zusammenfassung der Leerstands- 
und Bevölkerungsentwicklungen. Die Zahlenwerte und Diagramme 
werden durch Auswahl der Stadt oder des Stadtkreises automatisch 
bereitgestellt. Sie bieten eine Grundlage für die Einschätzung der Woh-
nungsmarktentwicklung. Abgebildet werden drei Grafiken (Abb. 5.2.4) zu 
folgenden Entwicklungen: 

 - Leerstandsentwicklung in den Jahren zwischen 2015-2021
 - Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2050
 - Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung des Bevölkerungsan-
   teils der über 80-Jährigen von 2021 bis 2050

Abb. 5.2.2

Abb. 5.2.1

Abb. 5.2.1
Sicherheitszulassung für die Aktivierung der 
Makros vor dem Öffnen der Datei

Abb. 5.2.2
Aktivierung der Makros nach dem Öffnen der 
Datei
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Abb. 5.2.4

PPrroojjeekktt  IInnffooss::

Gebäude ID:

SBKZ:

GKZ:

Kirchengemeinde:

Land- Stadtkreis:  

Ort, PLZ:

Straße, Hausnummer:

Nutzung:

AAllllUURRBBAANN  SSTTOOCCKK  EEVVAALLUUAATTIIOONN
Erhaltungswürdigkeit - Erhaltungsaufwand - Potentiale

Der Anspruch des hier vorgestellten Bewertungstools liegt in einer ganzheitlichen Betrachtung des Bestandes. Es soll nicht nur 
ein Thema wie beispielsweise die Energieeffizienz untersucht werden. Vielmehr geht es darum, alle Themenfelder eines 
Gebäudes miteinander zu verknüpfen, um so eine allumfassende Bewertung des Bestandes zu ermöglichen. 

Es besteht das Ziel, die Bewertung so einfach wie möglich zu gestalten, um so effizient ein großes Gebäudeportfolio bewerten zu 
können.
Das Bewertungsergebnis soll nicht als bereits feststehende Entscheidung verstanden werden. Das Resultat besteht aus 
Teilergebnissen und stellt lediglich eine Entscheidungshilfe dar. Das voneinander Abwägen der Teilergebnisse durch die 
Entscheider:innen ist obligatorisch. Dennoch werden im Weiteren Entscheidungen beispielhaft für einzelne Verhältnisse der 
Teilergebnisse aufgeführt.

SSYYSSTTEEMMAATTIIKK  

Die Bestandsbewertungssystematik bezieht die Bewertung des Gebäudes und die seiner Umgebung mit ein. Bewertet werden 
die EErrhhaallttuunnggsswwüürrddiiggkkeeiitt, der EErrhhaallttuunnggssaauuffwwaanndd sowie die PPootteennttiiaallee Aufstockung, Dachausbau, Anbau/ Neubau und 
Umnutzung. Die Potentiale berücksichtigen dabei lediglich die Verhältnisse für die Schaffung von Wohnraum. 

Die Bewertung findet mit Hilfe der Beantwortung von Fragepfaden statt, die mit Hilfe dieses Tools zu automatisch generierten 
Ergebnissen führt. Teilweise werden die Fragen durch CChheecckklliisstteenn  uunndd  HHiinnwweeiissee, die als Hilfestellungen zur Beantwortung der 
Fragen dienen, ergänzt. 

Zudem ist eine Aufteilung der Zuständigkeiten für die Beantwortung der Fragen in PPllaanneennddee  uunndd  NNuuttzzeennddee vorgesehen. Planende 
sind Personen, die über Kenntnisse des Bauwesens verfügen - beispielsweise Architekt:innen. Nutzende stellen den 
Personenkreis dar, der das Gebäude bewohnt oder anderweitig nutzt. Dieser kann gegebenenfalls über keine Kenntnisse des 
Bauwesens verfügen. Die Unterteilung soll zu einer effizienteren Umsetzbarkeit der Gesamtbewertung führen. Des Weiteren wird 
dadurch ein Einbezug der Nutzenden in die Bewertung ermöglicht. 

Jedem Thema der einzelnen Teilbewertungen werden sogenannte GGeewwiicchhttuunnggssffaakkttoorreenn zwischen eins und drei zugewiesen, die 
administrativ angepasst werden können, jedoch für eine Vergleichbarkeit aller Gebäude gleich bleibend gewählt sein sollten. Die 
Gewichtungsfaktoren dienen dazu, einzelne Themen stärker in das Ergebnis miteinzubeziehen als andere. Der Gewichtungsfaktor 
drei führt beispielweise zu einem drei Mal höheren Einbezug des Themas in das Ergebnis als der Gewichtungsfaktor eins.

Abb. 5.2.3

Abb. 5.2.3
Intro-Blatt

Abb.. 5.2.4
Auswertung der Nachfragethemen
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ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
Der Abschnitt Erhaltungswürdigkeit stellt die erste Bewertungskategorie 
dar. Fragen bezüglich der Themen: Denkmalschutz, Standortfaktoren, 
Nutzung, Lärmbelastung, Naturkatastrophe und Gestaltungsqualität müs-
sen beantwortet und passende Gewichtungsfaktoren gewählt werden. In 
dieser Phase wird der Wert des Bestandes evaluiert.

ERHALTUNGSAUFWAND
Auf diesem Blatt befindet sich die zweite Bewertungskategorie. Die Fra-
gen umfassen die Themen: Erschließung Grundstück, Standsicherheit, Be-
standsschutz, Restnutzungsdauer, Wärmeschutz und Baumängel. Mithilfe 
der Antworten wird ein Gesamtüberblick des Gebäudezustandes und des 
Grundstückes geschaffen.

POTENTIALE
Auf diesem Blatt wird die Bewertung der unterschiedlichen Erweiterungs-
potentiale: Aufstockung, Dachausbau, Neu- oder Anbau und Umnutzung 
vorgenommen. 
Die Bearbeitung startet mit der entscheidenden Frage, um welche vorhan-
dene Dachform es sich handelt. Darauf basierend werden die relevanten 

Fragen für die unterschiedlichen Potentiale ein- oder ausgeblendet. Für 
jedes Potential sind sogenannte KO-Fragen vorgesehen, welche definie-
ren, ob gegebenenfalls die Umsetzung eines Potentials aus baurechtlicher 
Sicht unmöglich ist. Ein Hinweis dazu erscheint im Grafiken-Bereich.
Weiterhin sollen, wie bei den anderen Bewertungskategorien, alle Fragen 
beantwortet sowie die passenden Gewichtungsfaktoren vergeben werden.

Zu Beginn eines jeden der vier Bewertungsblätter werden alle relevanten 
Infos in Grafiken zusammengefasst. So werden beispielweise der Prozent-
satz der Bewertung, die Verhältnisse zwischen den Gewichtungsfaktoren 
jedes Bewertungsthemas sowie die endgültigen Prozentsätze der einzel-
nen Bewertungsthemen dargestellt.
Das Ergebnis ändert sich mit jeder neuen Antwort. Nutzende können also 
direkt erkennen, welche Auswirkung die jeweilige Antwort hat (s. Abb. 
5.2.5).

Abb. 5.2.5

Abb. 5.2.5
Zusammenfassung der Bewertung des 
Erhaltungsaufwandes
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Gebäude ID: 1042896

SBKZ: 4

GKZ: 7

Kirchengemeinde: St. Aposteln

Land- Stadtkreis: Köln

Ort, PLZ: 50672

Straße, Hausnummer: Apostelnkloster, 4

Nutzung: Kita, Saal; Gruppenräume

Bewertungsbericht

N
ac

hf
ra

ge
Po

te
nt

ia
le

1,
10

%

1,
00

%

1,
00

%

0,
90

%

0,
90

%

0,
90

%

1,
00

%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

LEERSTANDENTWICKLUNG

1.
08

3.
49

8

1.
09

1.
84

7

1.
10

1.
66

0

1.
10

9.
41

9

1.
11

8.
15

3

1.
12

8.
22

6

1.
13

7.
17

7

2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

61
.2

53

64
.5

45

63
.1

34

63
.9

97

70
.0

21

82
.9

46

96
.0

88

2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG +80

Er
ha

lt

DDaacchhaauussbbaauu  iisstt  
nniicchhtt  mmöögglliicchh

17%

83%

Anbau-Neubau

1177%%
67%

33%

Umnutzung

6677%%

31%

69%

Aufstockung

3311%%

81%

19%

Erhaltungswürdigkeit

8811%%

36%

64%

Erhaltungsaufwand

3366%%

Leerstandentwicklung Bevölkerungsentwicklung Bevölkerungsentwicklung +80

Abb. 5.2.6
Abb. 5.2.6
Bewertungsbericht eines Gebäudes
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BEWERTUNGSBERICHT
Nach der Beantwortung aller Fragen  (innherlab der vier zuvor beschrie-
benen Bewertungsabschnitte) werden die Grafiken zu den Bewertungen 
automatisch generiert und im Bewertungsbericht (s. Abb. 5.2.6) darge-
stellt. Dieser dient als Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse und 
schafft eine Übersicht über den gesamten Bewertungsprozess. Als eine 
Art Argumentationshilfe kann mit Hilfe des Ergebnissblattes können zu-
künftig Diskussionen über die Zukunft eines Gebäudebestandes geführt 
werden. 

SPEICHERN
Am Ende der Eingabe sollte die Excel-Datei des Projektes gespeichert 
werden.

5.2.2 WEITERE FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN
Alle durch die Nutzenden bearbeitbaren Zellen sind grau hinterlegt. Die-
se Farbgebung macht erkenntlich, welche Bereiche im Tool durch die 
Nutzenden zu bearbeiten sind und umfasst die Bewertungsfragen und 
Gewichtungsfaktoren. Weitere Zellen und Grafiken sind gesperrt, um un-
beabsichtigte Änderungen der Programmierung zu verhindern. Bei jeder 
Bewertungskategorie ist vermerkt, ob die Beantwortung der Frage den 
Planenden oder den Nutzenden obliegt. Basierend auf bestimmten Ant-
worten im Tool werden relevante Fragen ein- oder ausgeblendet  (s. Abb. 
5.2.7, 5.2.8). Dies soll den Nutzenden die Anwendung erleichtern. Sofern 
eine Frage angezeigt wird, muss diese beantwortet werden. 

Abb. 5.2.7, Abb. 5.2.8
Ein- und Ausblenden der Fragen basierend auf 
bestimmten Antworten

Abb. 5.2.9
Einblenden eines Hinweises basierend auf 
bestimmten Antwort

Abb. 5.2.7

Abb. 5.2.8

Bei einigen Antworten werden Hinweise oder Empfehlungen angezeigt. 
Diese dienen als Warnung, wenn Antworten gegebenenfalls die Standsi-
cherheit des Gebäudes betreffen, oder als Lösungsvorschläge bezüglich 
eines Genehmigungsverfahrens. Beispielsweise wird ein Hinweis zum Ein-
binden eines Statikers/einer Statikerin eingeblendet, wenn die Frage: „Sind 
im Bauwerk Abplatzungen zu sehen?“ mit „ JA“ beantwortet wird (s. Abb. 
5.2.9).
Weitere Hinweise dienen als Hilfestellung für Nutzende, um bestimmte 
Fragen zu beantworten. Alle Zellen, die mit einem kleinen roten Dreieck 
vermerkt sind, beinhalten einen Hinweis (s. Abb. 5.2.9).

Jedem Thema der einzelnen Teilbewertungen werden Gewichtungsfak-
toren zwischen eins und drei zugewiesen. Diese können administrativ 
angepasst werden, sollten jedoch für die Vergleichbarkeit aller Gebäude 

Abb. 5.2.9
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feststehend gewählt sein. Die Gewichtungsfaktoren dienen dazu, einzelne 
Themen stärker in die Bewertung miteinzubeziehen als andere. Der Ge-
wichtungsfaktor drei führt beispielweise zu einem drei Mal höheren Effekt 
auf das Ergebnis als der Gewichtungsfaktor eins. Es gibt die Möglichkeit 
Null als Gewichtungsfaktor zu wählen, sodass das betreffende Thema 
nicht in die Endbewertung einfließt.
Die Festlegung der Gewichtungsfaktoren ist grundsätzlich durch die Nut-
zenden zu treffen. In einer nebenstehenden Spalte im Tool werden jedoch 
Gewichtungsfaktoren vorgeschlagen, die als Ausgangspunkt evaluiert 
wurden (s. Abb. 5.2.9). 

Zur Navigation und der Vereinfachung des Verfahrens wurden Buttons mit 
mehreren Funktionen vorprogrammiert (s. Abb. 5.2.10).

5.2.3 ZUKÜNFTIGE VERBESSERUNGSMÖGLICHKEITEN

Das Tool könnte mit Datenbanken verknüpft werden, welche auf Seiten 
des Erzbistums Köln vorhanden sind (z. B. Gebäudeliste). Dadurch wird 
ermöglicht, dass benötigte Daten aus der Datenbank automatisch in das 
Tool übernommen werden. Diese Verknüpfung vereinfacht und beschleu-
nigt den Bewertungsprozess. Beispielsweise könnten durch die Eingabe 
der Gebäude-ID weitere Infos wie: SBKZ, GKZ, Kirchengemeinde, Land-/
Stadtkreis, Adresse und Nutzung des untersuchten Gebäudes automatisch 

Abb. 5.2.10

Abb. 5.2.10
Abb. 5.2.10
Navigation

eingetragen und Fragen über Denkmalschutz, Restnutzungsdauer und 
Wärmeschutz beantwortet werden.

Die Nutzenden eines Gebäudes haben bezüglich vieler Punkte mehr 
Kenntnis über das Gebäude, als die Planenden. Aus diesem Grund sind 
viele Fragen an die Nutzenden gerichtet. Diese liegen als Checklisten vor. 
Um die Bearbeitung dieser Checklisten für die Nutzenden zu vereinfachen 
und das Verfahren papierlos zu gestalten, sollten diese über eine Online-
plattform stattfinden. .

Der Export der Bewertungsergebnisse aus dem Tool soll als isolierter Da-
tensatz ermöglicht werden, um diese in einer Datenbank zu sammeln. 
Mithilfe dieser Datenbank könnten alle untersuchten Projekte verglichen 
und gegenübergestellt werden. 
Außerdem schafft diese Datenbank einen Überblick über alle Projekte und 
dient als Entscheidungshilfe für das Bauen mit Bestand. 
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TEIL 6
BEISPIELHAFTE BEWERTUNG
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Abb. 6.1.4

Abb. 6.1.3

Abb. 6.1.1
Foto Pfarrzentrum

Abb. 6.1.2
Icon Pfarrheim

Abb. 6.1.3
Lageplan 

Abb. 6.1.4
Schwarzplan

6.1 ST. NIKOLAUS
Omar Masfaka

6.1.2 STECKBRIEF
Straße     Gartenstraße, 15
Stadt     51503 Rösrath
GKZ     786

Architekt     Bernhard Rotterdam
Baujahr     1956
Wiederaufbau    nein
Sanierungsjahr     2002
Restnutzungsdauer   40 Jahre
 
Denkmalschutz    nein
Teil eines Denkmalschutzes   nein

Freistehend    nein
Vollgeschosse    1

Bauweise    massiv
Dachform    Satteldach

Barrierefreiheit    teilweise barrierefrei
Aufzug      nein

Bemerkungen    Inzwischen befindet sich 
     eine KÖB (Katholische 
     öffentliche Bücherei) in den  
     Gruppenräumen

6.1.1 PROJEKTVORSTELLUNG

Das vorgestellte Projektbeispiel befindet sich in der Stadt Rösrath und ge-
hört zur St. Nikolaus Gemeinde. Auf dem Grundstück befinden sich ins-
gesamt fünf Gebäude, die St. Servatius Kirche, St. Nikolaus Hoffnungsthal 
Kita, ein Mietobjekt, das Küsterhaus und ein Pfarrzentrum (im Lageplan 
markiert). Da das Grundstück direkt am Ufer des Sülzes liegt, hat es eine 
besondere und sehr wertvolle Lage. Außerdem verfügt es über eine groß-
flächige Grünanlage. Das Gebäude war 2021 vom Hochwasser betroffen. 
Das Kellergeschoss lag komplett unter Wasser. 
Nach der Besichtigung des Grundstücks am 10.Dez.2022 wurde das The-
ma Naturkatastrophen in die Bewertungssystematik sowie in das Tool auf-
genommen.

Sü
lz

Abb. 6.1.2
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Abb. 6.1.5
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Grundriss EG

6.1.3 BESTANDSPLÄNE
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Abb. 6.1.8

Abb. 6.1.6
Schnitt AA
 
Abb. 6.1.7
Fassadenansicht Nord

Abb. 6.1.8
Fassadenansicht West

Abb. 6.1.9
Fassadenansicht Ost
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Gartenstr. 13
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Datum Unterschrift

Frank Niermann - Dipl,-Ing. /Architekt 
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Abb. 6.1.10
QR Code Pfade

Abb. 6.1.11
Bewertungsbericht vom Bewertungstool

Abb. 6.1.10

Abb. 6.1.11
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6.1.4 BEWERTUNG

Gebeaude ID: 1023174

SBKZ: 400

GKZ: 786

Kierchengemeinde: St. Nikolaus

Land- Stadtkreis: Rheinisch-Bergischer Kreis

Ort, PLZ: 51503 Rösrath

Straße, Hausnummer: Gartenstraße, 15

Nutzung: Pfarrheim

Bewertungsbericht
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Abb. 6.1.12
Schnitt AA (Entwurf ) Maßstab 1:100
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Abb. 6.1.13
1.OG (Entwurf ) Maßstab 1:100
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6.1.6 FAZIT
ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
Das Ergebnis der Überprüfung zeigt an, dass die Erhaltungswürdigkeit 
bei 54% liegt. Im Bewertungsverfahren mithilfe des Excel-Tools wurde das 
Gebäude auf bestimmte Punkte untersucht. Für die Schätzung der Erhal-
tungswürdigkeit wurden der Standortfaktor, die Nutzung, die Lärmbelas-
tung, die Gestaltungsqualität sowie die Lage in Bezug auf Naturkatastro-
phen geprüft. Da es sich bei der Nutzung um eine pastoralen Nutzung mit 
einer Nutzungshäufugkeit von 1-2 mal wöchentlich handelt, wodurch die 
Gemeinde keine Mieteinnahmen bekommt, wurde die Nutzung mit 25% 
bewertet. Ein sehr guter Standort des Gebäudes hat zu 100% Bewertung 
für den Standortfaktor geführt. Außerdem wurde der Punkt Naturkatas-
trophe mit 0% bewertet, weil das Grundstück im Hochwasserrisikogebiet 
liegt, 2021 wurde das Grundstück und die drauf stehende Gebäude vom 
Hochwasser betroffen.

ERHALTUNGSAUFWAND
Der Aufwand für das Erhalten des Gebäudes wurde mit 38% bewertet.
Für die Bewertung des Erhaltungsaufwandes wurden 6 Punkte unter-
sucht. Baumängel, Wärmeschutz, Restnutzungsdauer, Bestandschutz, 
Bauschäden und die Erschließung des Grundstückes. Hauptsächlich ha-
ben der Wärmeschutz und die Baumängel (in dem Fall Feuchtigkeit im 
Untergeschoss, welches als Jugendtreff verwendet wird) sowie die Rest-
nutzungsdauer zur Erhöhung des Erhaltungsaufwands auf 38% geführt. 
Die Erschließung für das Gebäude hat ebenfalls dazu beigetragen, weil 
der Weg zum Eingang gezwungenermaßen über andere Bauanlagen auf 
dem Grundstück erfolgen muss. Der Wärmeschutz bezieht sich auf den 
Endenergieverbrauch und wurde mit 120 kw(m²a) geschätzt, da keine Un-
terlagen oder Informationen hierzu vorliegen.

POTENTIALE
Für eine Schätzung durch das Tool, welche Potentiale sich am besten für 
das Gebäude eignen, wurden mehrere Punkte hinsichtlich der Situation 
auf dem Grundstück, des Zustandes des Gebäudes sowie der Bauordnung 
untersucht. Diese sind z. B. Abstandsflächen, GFZ- und GRZ-Berechnung, 

die Ortssatzung und die Barrierefreiheit. Der Bewertungsprozess zeigt 
an, dass sich die Aufstockung zu 66% eignet und dass der Ausbau des 
Dachgeschosses aufgrund von fehlenden Voraussetzungen wie die lichte 
Raumhöhe nicht möglich ist. Eine potentielle Umnutzung des Gebäudes 
wurde mit 83% bewertet. Ein Anbau bzw. neues Gebäude auf dem Grund-
stück würden sich laut Berechnung zu 100% eignen. Hierbei wurden die 
geplanten Abrissarbeiten für die vorhandene Kita berücksichtigt, welche 
2021 vom Hochwasser betroffen war. Nach den Abrissarbeiten würde sich 
ein Grundstück für die Errichtung eines neuen Gebäudes anbieten.
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Abb. 6.2.4

Abb. 6.2.1
Foto Fassadenansicht 

Abb. 6.2.2
Icon Pfarrheim

Abb. 6.2.3
Lageplan

Abb. 6.2.4
Schwarzplan

Abb. 6.2.2

Abb. 6.2.3

6.2 ST. ALBAN
Pia Steffen, Christiane Öhmann

6.2.2 STECKBRIEF
Straße     Carl-Schurz-Straße 134 
Stadt     50374 Erftstadt
GKZ     530

Architekt     unbekannt
Baujahr     1890
Wiederaufbau    nein
Sanierungsjahr     -
Restnutzungsdauer   18 Jahre
 
Denkmalschutz    ja
Teil eines Denkmalschutzes   nein

Freistehend    ja
Vollgeschosse    2

Bauweise    massiv
Dachform    Satteldach

Barrierefreiheit    nein
Aufzug      nein

Bemerkungen    -
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6.2.1 PROJEKTVORSTELLUNG

Das gekennzeichnete Grundstück befindet sich in Liblar, einem Stadtteil 
von Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis. Auf diesem Grundstück befinden sich 
zwei Bestandsgebäude der Gemeinde St. Alban. Diese sind von der Carl-
Schurz-Straße zu erschließen. Es handelt sich bei den Bestandsgebäuden  
um ein Wohnhaus als Mietobjekt und einem Pfarrheim (gekennzeichnetes 
Gebäude). 
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Abb. 6.2.8

Abb. 6.2.5
Fotos Pfarrheim

Abb. 6.2.6
Fassaenansicht Süd

Abb. 6.2.7
Fassadenansicht Nord

Abb. 6.2.8
Fassadenansicht Ost

Abb. 6.2.9
Fassaenansicht West
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Abb. 6.2.9

Abb. 6.2.6 Abb. 6.2.7
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Abb. 6.2.11Abb. 6.2.10

Abb. 6.2.10
Grundriss EG

Abb. 6.2.11
Grundriss OG
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Abb. 6.2.12 Abb. 6.2.13

Abb. 6.2.12
Grundriss DG

Abb. 6.2.13
Schnitt
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Abb. 6.8.14
QR Code Pfade 

Abb. 6.8.15
Ergebnis Exceltool 
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Abb. 6.2.14

6.2.4 BEWERTUNG

Abb. 6.2.15

Gebeaude ID: 1045262

SBKZ: SBKZ 273

GKZ: 530

Kierchengemeinde: St. Alban

Land- Stadtkreis: Rhein-Erft-Kreis

Ort, PLZ: Erftstadt, 50374

Straße, Hausnummer: Carl-Schurz-Straße 134

Nutzung: Pfarrheim
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Abb. 6.8.16
Potential Aufstockung

Abb. 6.8.17
Potential Dachausbau

Abb. 6.8.18
Potential Anbau

Abb. 6.8.19
Potential Umnutzung

6.2.5 POTENTIAL | DARSTELLUNG

Abb. 6.2.16 Abb. 6.2.17

Abb. 6.2.18 Abb. 6.2.19
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6.2.5 FAZIT
ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
Das Ergebnis für die Erhaltungswürdigkeit gibt an, dass das Bestands-
gebäude erhalten werden sollte. Zu diesem eindeutigen Ergebnis von 
100% trägt die vorangestellte Fragestellung zum Denkmalschutz bei. Das 
beurteilte Gebäude steht unter Denkmalschutz und Gebäude, die unter 
Denkmalschutz stehen, sollten dauerhaft bewahrt und gepflegt werden 
(s. Kapitel 4.2). Dadurch erübrigen sich alle weiteren Fragen, welche zur 
Beurteilung der Erhaltungswürdigkeit beitragen.

ERHALTUNGSAUFWAND
Der Erhaltungsaufwand liegt bei 45%. Bauschäden und Baumängel konn-
ten nur von einer Außenbetrachtung des Gebäudes beurteilt werden. Die 
möglichen Bauschäden im Innenraum konnten nicht bewertet werden. 
Des Weiteren ist das Gebäude freistehend, was vorraussichtlich zu einem 
hohen Wärmeverlust führt.

POTENTIALE
Mit 72% stellt die Umnutzung das größte Potential dar. Der zugängliche 
und unausgebaute Dachraum mit einer ausreichenden lichten Raumhöhe 
trägt zu einem Potential von 69 % eines Dachausbaus bei. Das Potential 
der Aufstockung wird mit 56% bewertet. Bei den Potentialen ist abzu-
wägen, welche Intention die Nachverdichtungsmaßnahme anstrebt und 
welcher Bedarf durch die Nachfrage vorliegt.

NACHFRAGE
Die Nachfrageanalyse ergibt, dass die Leerstandsentwicklung im Rhein-
Erft-Kreis sinkt und die Bevölkerungsentwicklung steigt, wodurch die 
Wohnraumnachfrage ebenfalls steigen kann. Des Weiteren steigt die Be-
völkerungsentwicklung der Altersgruppe ab 80 Jahren, weshalb die Nach-
frage nach altersgerechtem Wohnen steigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hohe Erhaltungswürdigkeit, 
der mittelmäßige Erhaltungsaufwand, die hohe Anzahl an Potentialen und 
die hohe Nachfrage an Wohnraum allgemein darauf hindeuten, dass das 
Gebäude für eine Umnutzung zu einem Wohngebäude geeignet ist.

Eine Besichtigung des Gebäudebestands von Innen war nicht möglich, 
demnach sinkt die Aussagekraft des Ergebnisses des Tools. 

Die Bauart, das Baujahr und der von außen betrachtete Zustand des 
Nachbargebäudes ähneln dem untersuchten Pfarrheim, weshalb sich 
das Nachbargebäude als Vergleichsobjekt anbietet. Anhand dessen kann 
verglichen werden, wie die Beurteilung des Erhalts bei einem nicht unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäude ausfällt (s. Kapitel 6.3).
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6.3 ST. ALBAN
Pia Steffen, Christiane Öhmann

Abb. 6.3.4

Abb. 6.3.1
Foto Mietobjekt

Abb. 6.3.2
Icon Mietobjekt

Abb. 6.3.3
Lageplan

Abb. 6.3.4
Schwarzplan

Abb. 6.3.2

Abb. 6.3.3
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6.3.2 STECKBRIEF
Straße     Carl-Schurz-Straße 136 
Stadt     50374 Erftstadt
GKZ     530

Architekt     unbekannt
Baujahr     1900 (Annahme)
Wiederaufbau    nein
Sanierungsjahr     -
Restnutzungsdauer   12 Jahre
 
Denkmalschutz    nein
Teil eines Denkmalschutzes   nein

Freistehend    ja
Vollgeschosse    2

Bauweise    massiv
Dachform    Satteldach

Barrierefreiheit    nein
Aufzug      nein

Bemerkungen    -

6.3.1 PROJEKTVORSTELLUNG
Das gekennzeichnete Bestandsgebäude ist Teil des zuvor beschriebenen 
Grundstücks. Neben dem bereits bewerteten Pfarrheim befindet sich ein 
Mietobjekt der Gemeinde St. Alban. Getrennt werden die beiden Be-
standsgebäude durch eine dazwischen liegenden Garage. Das Mietobjekt 
ist ebenfalls von der Carl-Schurz-Straße zu erschließen. 

 



Abb. 6.3.5
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Abb. 6.3.5
Fotos Mietobjekt

Abb. 6.3.6
Fassadenansicht Ost

Abb. 6.3.7
Querschnitt

Abb. 6.3.7Abb. 6.3.6
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Abb. 6.3.8
Grundriss EG

Abb. 6.3.8
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Abb. 6.3.9
Grundriss OG

Abb. 6.3.10
Grundriss DG

Abb. 6.3.9 Abb. 6.3.10

169



Gebeaude ID: 1045270

SBKZ: SBKZ 273

GKZ: 530

Kierchengemeinde: St. Alban

Land- Stadtkreis: Rhein-Erft-Kreis

Ort, PLZ: Erftstadt, 50374

Straße, Hausnummer: Carl-Schurz-Straße 136

Nutzung: Mietobjekt
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Abb. 6.3.11
QR Code Pfade 

Abb. 6.3.12
Ergebnis Exceltool Abb. 6.3.12

6.3.4 BEWERTUNG

Abb. 6.3.11
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Umnutzung ist
nicht notwendig



Abb. 6.3.13
Potential Aufstockung

Abb. 6.3.14
Potentiai Dachausbau

Abb. 6.3.15
Potential Anbau

6.3.5 POTENTIAL | DARSTELLUNG

Abb. 6.3.13 Abb. 6.3.14

Abb. 6.3.15
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6.3.6 FAZIT
ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz, weshalb weitere Fragen 
zur Beurteilung der Erhaltungswürdigkeit beitragen.
Die Standortfaktoren deuten auf eine ansprechende Wohnlage hin. Eben-
falls befindet sich das Gebäude in einer ruhigen Lage und liegt nicht in 
einem Hochwasserrisikogebiet. Des Weiteren bildet das Bestandsgebäude 
mit dem Nachbargebäude ein Ensemble, welches sich positiv auf die Ge-
staltungsqualität auswirkt. Gesamtheitlich betrachtet spricht dies für eine 
hohe Erhaltungswürdigkeit von 92%.

ERHALTUNGSAUFWAND
Die Erschließung des Grundstücks und des Gebäudes ist gesichert. Vor-
raussichtlich befinden sich keine der aufgelisteten Baumängel und Bau-
schäden an dem Mietobjekt. Die Gesamtbeurteilung ist ohne eine Bege-
hung und eindeutige Angaben jedoch nicht aussagekräftig. 

Für die Fragestellung des Bestandsschutzes wurde die Annahme getroffen, 
dass eine Baugenehmigung für das Bestandsgebäude existiert und diese 
dem aktuellen Bauzustand entspricht. Die Annahme wirkt sich positiv auf 
die Beurteilung aus, muss jedoch ebenfalls genauer überprüft werden. 

POTENTIALE
Der zugängliche und unausgebaute Dachraum mit einer ausreichenden 
lichten Raumhöhe trägt zu einem Potential von 69 % eines Dachausbaus.
bei. Das Potential einer Aufstockung wird mit 56% bewertet. Bei den Po-
tentialen ist abzuwägen, welche Intention die Nachverdichtungsmaßnah-
me anstrebt und welcher Bedarf durch die Nachfrage vorliegt.

Da sich die Nachfrage auf städtischer Ebene nicht verändert hat, lässt sich 
zusammenfassend sagen, dass die hohe Erhaltungswürdigkeit, der mittel-
mäßige Erhaltungsaufwand, die hohe Anzahl an Potentialen und die hohe 
Nachfrage an Wohnraum allgemein darauf hindeuten, dass das Gebäude 
für einen Erhalt und einer Ausweitung der Wohnnutzung geeignet ist.
Eine Besichtigung des Gebäudebestands von Innen war nicht möglich, 
demnach sinkt die Aussagekraft des Ergebnisses des Tools
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Hahnenstraße
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Abb. 6.4.4

Abb. 6.4.3

Abb. 6.4.2

Abb. 6.4.1
Foto Fassadenansicht

Abb. 6.4.2
Icon Kita 

Abb. 6.4.3
Lageplan 

Abb. 6.4.4
Schwarzplan

6.4 ST. APOSTELN
Janluka Haselwander

6.4.2 STECKBRIEF
Straße     Apostelnkloster 4 
Stadt     50672 Köln, Mitte
GKZ     007

Architekt     Karl Band
Baujahr     1955
Wiederaufbau    nein
Sanierungsjahr     2015
Restnutzungsdauer   60 Jahre
 
Denkmalschutz    nein
Teil eines Denkmalschutzes   nein

Freistehend    nein
Vollgeschosse    3

Bauweise    massiv
Dachform    Flachdach

Barrierefreiheit    keine Angabe
Aufzug      nein

Bemerkungen    die recht neue Fassade ist   
     schlecht gealtert und weist  
     Pilz- oder Algenbefall auf.

6.4.1 PROJEKTVORSTELLUNG
Das vorgestellte Projekt befindet sich in Köln Mitte und gehört zur St. 
Aposteln Gemeinde. Das Grundstück liegt unmittelbar an der historischen 
Kirche St. Aposteln. Im Zuge einer Nachverdichtung wurde das dreige-
schossige, unterkellerte Gebäude 1955 fertiggestellt. Heute beherbergt es 
im Erd- und 1. Obergeschoss eine Kita. Im 2. Obergeschoss befindet sich 
ein großer Pfarrsaal. 2015 wurde das Gebäude saniert.
Das Gebäude ist in den Obergeschossen durch den Treppenraum in zwei 
Teile zoniert. Der größere der beiden Teile ist circa doppelt so groß und 
hat drei Fassadenseiten. In diesem Teil befindet sich der große Pfarrsaal 
unter dem Dach und die großen Gruppenräume der Kita im EG und 1.OG. 
Im kleineren Teil sind die untergeordneten Nutzungen untergebracht. Auf-
fällig ist, dass der Pfarrsaal in Richtung Westen keine Fenster hat und da-
durch aus dem strengen Fassadenraster hervorsticht. Das Erdgeschoss ist 
mit einer Glasfassade gestaltet, die im Kontrast zur Lochfassade steht und 
durch die das Gebäude in Verbindung mit dem anliegenden städtischen 
Platz tritt. 

Abb. 6.4.2
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Abb. 6.4.5
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Abb. 6.4.6
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Abb. 6.4.9

Abb. 6.4.8
Ansicht West, M 1:200
 
Abb. 6.4.9
Ansicht Ost, M 1:200

Abb. 6.4.10
Ansicht Nord, M 1:200

Abb. 6.4.11
Schnitt A-A M 1:200Abb. 6.4.11
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Abb. 6.4.12
QR Code Pfade

Abb. 6.4.13
Bewertungsbericht vom Bewertungstool

Abb. 6.4.12

Abb. 6.4.13
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6.4.4 BEWERTUNG

Gebäude ID: 1042896

SBKZ: 4

GKZ: 7

Kirchengemeinde: St. Aposteln

Land- Stadtkreis: Köln

Ort, PLZ: 50672

Straße, Hausnummer: Apostelnkloster, 4

Nutzung: Kita, Saal; Gruppenräume
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Abb. 6.4.14

Abb. 6.4.14
Ansicht West (Entwurf ), M 1:200
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Abb. 6.4.15
2. OG (Entwurf ) , M 1:200
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6.4.6 FAZIT
ERHALTUNGSWÜRDIGKEIT
Das Gebäude wird mit 81% als erhaltenswert bewertet. Diese hohe Be-
wertung lässt sich auf die recht ruhige (Lärmbelastung), sehr gute Lage 
(Standortfaktor) und die vorhandene Nutzung zurückführen. 

ERHALTUNGSAUFWAND
Der Erhaltungsaufwand wurde mit 36% bewertet. Da keine Ortsbegehung 
möglich war, konnten folgende Themen: Gestaltungsqualität, Baumängel 
und Standsicherheit nicht, oder teilweise nicht beantwortet werden. Zur 
Gestaltungsqualität wurden lediglich Fragen, die sich auf den Außenraum 
oder das Gebäude äußerlich beziehen, bearbeitet. Für den Wärmeschutz 
wurde mangels Daten die Annahme getroffen, dass der Endenergiever-
brauch bei 100 kwh liegt. 
Der Trittschallschutz wurde mit „erfüllt“ bewertet, da 2015 eine Sanierung 
stattgefunden hat. Aus dem selben Grund wurde davon ausgegangen, 
dass das vorhandene Gebäude der genehmigten Planung entspricht.
Die Bewertung des Erhaltungsaufwandes beruht aufgrund o.g. Gründe 
lediglich auf wenigen Angaben und ist somit nicht aussagekräftig. 

POTENTIALE
Das Potential Dachausbau ist ausgeschlossen, da das Gebäude ein Flach-
dach hat. Das Potential für einen Anbau wird mit 17% als gering bewertet. 
Eine Aufstockung wird mit 31% bewertet. Hier schlugen vor allem die Sta-
tik (Lastreserven, Tragwerk), die Barrierefreiheit und der fehlende Aufzug 
ins Gewicht. Dem Potential der Umnutzung werden 67% zugesprochen. 
Den Ausschlag machten bei dieser Bewertung die Tatsachen, dass eine 
Wohnnutzung laut Flächennutzungsplan möglich, die erforderliche lichte 
Raumhöhe gegeben, der Trittschallschutz gewährleistet und die Raumbe-
lichtung ausreichend ist.

NACHFRAGE
Die Nachfrageanalyse ergibt, dass die Bevölkerungsentwicklung in Köln 
stark steigen wird. Aus diesem Grund ist abzuwägen, ob das Pfarrheim zu 
barrierefreien Wohnungen umfunktioniert werden kann.

In einem schnellen Entwurf wurde das Potential Umnutzung geprüft. Die 
Kita im Erd- und 1. Obergeschoss soll erhalten werden. Deshalb wurde 
lediglich das 2. Obergeschoss, das zwei große Räume zur Gemeindenut-
zung aufnimmt, bearbeitet. Unter der Annahme, dass diese Räume nur 
gelegentlich genutzt werden, könnten diese Flächen als Wohnraum hin-
sichtlich der Nutzungsintensität effizienter genutzt werden.

Es entstehen zwei Wohnungen. Die kleinere ist als Single-Wohnung aus-
gelegt, die größere könnte von einer kleinen Familie genutzt werden. Um 
die vorhandenen Schächte weiterhin zu nutzen wurden die Nassräume am 
Treppenraum angegliedert. Die „Tagbereiche“ beider Wohnungen orien-
tieren sich Richtung Westen zum städtischen Platz. Neue Fenster, die den 
Wohnbereich der großen Wohnung belichten, gliedern sich in das vor-
handene Fassadenraster ein. Zum ruhigeren Hof im Osten orientieren sich 
die Schlafbereiche. Allgemein sind die Wohnbereiche beider Wohnungen 
offen gestaltet und bieten, auch dank der geräumig geplanten Stau- und 
Lagermöglichkeiten, ein großzügiges Raumgefühl.
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BEIBLATT: HILFE ZUR HILFE

Erhaltenswürdigkeit 
Fragestellung Bearbeitungshilfe

DENKMALSCHUTZ Steht das Gebäude unter Denkmalschutz?
Steht ein Teil des Gebäudes unter Denkmalschutz?

Excel Tabelle Gebäudeliste (Spalte AR)
Excel Tabelle Gebäudeliste (Spalte AS)

Bearbeitungszeit

STANDORTFAKTOREN Spricht die Qualität der Lage für den Erhalt des Gebäudes? Checkliste Standortfaktoren im ExcelTool
https://www.google.de/maps

NUTZUNG Um welche Nutzungsart handelt es sich? Excel Tabelle Gebäudeliste (N bis Q)

LÄRMBELASTUNG Befindet sich das Gebäude in einer ruhigen Lage? https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de

NATURKATASTROPHE Befindet sich das Gebäude in einem Hochwasserrisikogebiet? https://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de

GESTALTUNGSQUALITÄT Spricht die Gestaltungsqualität für das Gebäude? Checkliste Gestaltungsqualität im Excel Tool

Erhaltensaufwand 

ERSCHLIESSUNG Ist die Erschließung des Grundstücks gesichert? https://www.google.de/maps
https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/

BESTANDSSCHUTZ

RESTNUTZUNGSDAUER

WÄRMESCHUTZ

STANDSICHERHEIT

BAUMÄNGEL

Ist das Gebäude zum aktuellen Zeitpunkt augenscheinlich standsicher?

Liegt für den Bestand eine entsprechende Baugenehmigung mit Plänen vor?

Restnutzungsdauer beträgt:

Wie groß ist der Anteil der Außenwandfläche, welcher an unbeheizte 
Gebäudeteile oder an Außenluft grenzt?

Weißt das Gebäude Baumängel auf?

Checkliste Bauschäden im Excel Tool
Nutzerbefragung

Bestandspläne
Begehung

Excel Tabelle Gebäudeliste (Spalte BI)

Bestandspläne 
https://www.google.de/maps

Checkliste Baumängel im Excel Tool 
Nutzerbefragung

1-5 min.

5-10 min.

1-5 min.

1-5 min.

1-5 min.

5-10 min.

10-15 min.

1-5 min.

10-15 min.

10-15 min.

5-10 min.

10-15 min.

Abb. 7.1.1
Beiblatt Hilfe zur Hilfe I

Abb. 7.1.2
Beiblatt Hilfe zur Hilfe II Abb. 7.1.1
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BEIBLATT: HILFE ZUR HILFE

Potentiale 
BearbeitungshilfeRechtsgrundlage

FIRST- & TRAUFHÖHE

ABSTANDSFLÄCHEN

DACHFORM

GESCHOSSFLÄCHENZAHL

LASTRESERVEN

BARRIEREHREIHEIT

BRANDSCHUTZ

DACHNUTZUNG

TRAGWERK

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

§33 BauO NRW 2018

BELICHTUNG §46 (2) BauO NRW 2018

LICHTE RAUMHÖHE §46 (1) BauO NRW 2018

AUFZÜGE §39 BauO NRW 2018

Bebauungsplan

§6 BauO NRW 2018, Bebauungsplan

§17 BauNVO 2021 GRUNDFLÄCHENZAHL

§17 BauNVO 2021, Bebauungsplan

TRITTSCHALLSCHUTZ

ZWEITER RETTUNGSWEG

§2 (3) MBO 2002 (geändert durch Beschluss der BMK vom 25.09.2020)

BODENAUFBAU

BAUMBESTAND

-

-

-

-

-

Bestandspläne

Bestandspläne

Excel Tabelle Gebäudeliste (Spalte W), Bestandspläne

Bestandspläne, Begehung

Excel Tabelle Gebäudeliste (Spalte Z),Bestandspläne
Excel Tabelle Gebäudeliste (Spalte AA), Bestandspläne 

Excel Tabelle Gebäudeliste (Spalte AH)

Bestandspläne

Bestandspläne

Bestandspläne, Begehung

Bestandspläne, Begehung

Flächennutzungsplan, Bebauungsplan

Bestandspläne

Bestandspläne (Lageplan)
Baumkataster der Stadt

-

-

-

-

-

Abb. 7.1.2
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  [online] https://service.destatis.de/bevoelkerungspyra-
  mide/index.html
                           [abgerufen am 15.03.2023].
Abb. 3.2.2: Die Entwicklung der Bewohnerzahl in NRW
  Darstellung: Omar Masfaka
  Grundlage: Bevölkerungsentwicklung in den Kreis  
  freien Städten und kreisen Nordrhein-Westfalens 2021
  bis 2050. (o. D.). Information und Technik Nord-
  rhein-Westfalen.Düsseldorf. [online] https://www.it.nrw/
  neue-bevoelkerungsvorausberechnung-fuer-nrw-rueck
  gang-der-einwohnerzahl-um-17-prozent-bis-2050 
  [abgerufen am 15.03.2023].
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Abb. 3.2.3: Die Entwicklung der Bewohnerzahl für die Altergruppe 
  ≥ 80 Jahre in NRW
  Darstellung: Omar Masfaka
  Grundlage: ebd.

TEIL 4
4.1 BAURECHT
Abb. 4.1.1: Fotografie Baurecht
  Quelle: Unsplash

 Tingey Injury Law Firm (2020): Frau in goldenem Kleid 
hält Schwertfigur, unsplash, [online] https://unsplash.
com/de/fotos/L4YGuSg0fxs [abgerufen am 11.02.2023].

Abb. 4.1.2: Icon Baurecht
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.3:  Übersicht Baurecht
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.4: Icon Erschließung
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.1.5: Lageplan Beispiel
  Eigene Darstellung
  Grundlage: Timonline, Cadmapper
Abb. 4.1.6: Pfad Erschließung
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.7: Icon Standortfaktoren
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.8: Standortfaktoren
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.9: Pfad Standortfaktoren
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.10: Checkliste Standortfaktoren
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.11: Icon Bestandsschutz
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.12: Pfad Bestandsschutz
  Eigene Darstellung

Abb. 4.1.13: Icon Firsthöhe
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.14: Icon Traufhöhe
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.15:  Aufstockung - Veränderung der Gebäudegeometrie
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.16:  Traufhöhe
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.17: Firsthöhe
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.18: Pfade First- und Traufhöhe
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.19: Icon Abstandsflächen
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.20:  Abstandsflächen bei Aufstockungsplanungen
  Darstellung: Christiane Öhmann

Grundlage: Fath, Maren/Michael Storck/Christoph Kur-
zer/Steffen Willmy/Joachim Schridde/Mike Sieder/An-
nette Hafner/Stefan Winter/Tanja Kessel (2019): Leitlinie 
zur Vereinfachung der Planung und Durchführung von 
Aufstockungs-/ Erweiterungsmaßnahmen als Nach-
verdichtungsmaßnahme in innerstädtischen Bereichen, 
Stuttgart, Deutschland: Fraunhofer IRB Verlag.

Abb. 4.1.21: Pfad Abstandsflächen
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.22: Icon GRZ
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.23: GRZ
  Darstellung: Christiane Öhmann
  Grundlage: Neufert, Ernst/Matthias Lohmann/Patri-
  cia Merkel/Mathias Brockhaus/Johannes Kister (2018):
  Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften, 
  42. Aufl. 2019, Wiesbaden , Deutschland: Springer Vie-
  weg.
Abb. 4.1.24: Icon GFZ
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  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.25: GFZ
  Darstellung: Christiane Öhmann
  Grundlage: ebd.
Abb. 4.1.26:  Vorgaben der Baugebiete nach BauNVO für Wohnauf  
  stockungen
  Darstellung: Christiane Öhmann

Grundlage: Fath, Maren/Michael Storck/Christoph Kur-
zer/Steffen Willmy/Joachim Schridde/Mike Sieder/An-
nette Hafner/Stefan Winter/Tanja Kessel (2019): Leitlinie 
zur Vereinfachung der Planung und Durchführung von 
Aufstockungs-/ Erweiterungsmaßnahmen als Nach-
verdichtungsmaßnahme in innerstädtischen Bereichen, 
Stuttgart, Deutschland: Fraunhofer IRB Verlag.

Abb. 4.1.27: Pfade GRZ und GFZ
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.28: Icon Barrierefreiheit
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.1.29:  Flurbreite nach DIN 18040-2
  Darstellung: Christiane Öhmann
  Grundlage: https://www.bfb-barrierefrei-bauen.de
Abb. 4.1.30:  Vorgabe eines Aufzugs nach BauO NRW
  Darstellung: Christiane Öhmann
  Grundlage: Fath, Maren/Michael Storck/Christoph Kur-

zer/Steffen Willmy/Joachim Schridde/Mike Sieder/An-
nette Hafner/Stefan Winter/Tanja Kessel (2019): Leitlinie 
zur Vereinfachung der Planung und Durchführung von 
Aufstockungs-/ Erweiterungsmaßnahmen als Nachver-
dichtungsmaßnahme in innerstädtischen Bereichen, 
Stuttgart, Deutschland: Fraunhofer IRB Verlag.

Abb. 4.1.31: Pfade Barrierefreiheit
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.32: Checkliste Barrierefreiheit Aufstockung a.)
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.33: Checkliste Barrierefreiheit Aufstockung b.)

  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.34: Checkliste Barrierefreiheit Umnutzung b.)
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.35: Checkliste Barrierefreiheit Umnutzung b.)
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.36: Icon Umnutzung - Bodenaufbau, Trittschallschutz
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.1.37: Icon Umnutzung - Belichtung
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.1.38: Icon Umnutzung - lichte Raumhöhe
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.1.39:  Beispiel Umnutzung
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.1.40:  Pfad Umnutzung
  Eigene Darstellung
Abb. 4.1.41: Icon Baumbestand
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.1.42: Pfad Baumbestand
  Eigene Darstellung

4.2 DENKMALSCHUTZ
Abb. 4.2.1: Foto Denkmalschutz
  Quelle: Unsplash

 Werp, Gaetan (2020): Weißes und grünes Betonhaus in 
der Nähe von grünen Bäumen tagsüber, unsplash, [on-
line] https://unsplash.com/de/fotos/JLOmcIShVZU [ab-
gerufen am 11.02.2023].

Abb. 4.2.2:  Icon Denkmalschutz
  Eigene Darstellung

 Grundlage: https://www.mhkbd.nrw/themen/bau/
denkmalschutz

Abb. 4.2.3:  Auflagen des Denkmalschutzes
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.2.4: Pfad Denkmalschutz
  Eigene Darstellung
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4.3 GESTALTUNGSQUALITÄT
Abb. 4.3.1: Foto Gestaltungsqualität
  Quelle: Pexels
  Czum, Jeffrey (2019): Drei Rosa, Grüne Und Gelbe Häuser,  
  [online] https://www.pexels.com/de-de/foto/drei-rosa-  
  grune-und-gelbe-hauser-2904142/ [abgerufen    
  am 12.02.2023].
Abb. 4.3.2: Icon Gestaltungsqualität
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.3.3: Kategorien Gestaltungsqualität: Gewichtung
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.3.4: Pfad Gestaltungsqualität
  Eigene Darstellung

Abb. 4.3.5: Checkliste Gestaltungsqualität
  Eigene Darstellung

4.4 NATURKATASTROPHEN
Abb. 4.4.1: Foto Naturkatastrophen
  Quelle: Unsplash
  Braun-weißes Betongebäude (2021): unsplash, [online]
  https://unsplash.com/de/fotos/P8PuYidUYMw
  [abgerufen am 13.02.2023].
Abb. 4.4.2: Icon Naturkatastrophen
  Darstellung: Omar Masfaka
Abb. 4.4.3: Pfad Naturkatastrophen
  Eigene Darstellung
 
4.5 STATIK
Abb. 4.5.1: Foto Statik
  Quelle: Unsplash
  Grundlage: Dylag, Jacek (2018): Noname, unsplash,   
  [online] https://unsplash.com/de/fotos/nhCPOp4A2Xo  
  [abgerufen am 13.02.2023].
Abb. 4.5.2: Icon Statik

  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.3: Vergleich Bestandspläne und Bestandsgebäude
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.4: Icon Dachform
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.5: Icon Lastreserve
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.6: Einzelfundamente, Fundamentplatte und 
  Streifenfundamente
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.7: oberste Geschossdecke hin zu eienem Dachgeschoss
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.8: oberste Geschossdecke als Flachdach
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.9: Durchbiegung der Decke
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.10: Umnutzungsmaßnahme als Dachgeschossausbau
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.11: Nachverdichtungsmaßnahme als Aufstockung
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.12: Mögliche Aufstockung bei einem Flachdach
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.13: Pfade Dachform und Lastreseven
  Eigene Darstellung
Abb. 4.5.14: Icon Baualter
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.15: Pfad Tragwerk
  Eigene Darstellung
Abb. 4.5.16: Icon Standischerheit
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.17: Icon Baumängel
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.18: Rissbildung
  Quelle: Wohnnet
  Grundlage: Pils, Isabella (2022): Risse im Mauerwerk?
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   Der große SOS-Plan!, wohnnet, [online] https://www.
  wohnnet.at/sanierung/aussensanierung/risse-im-mau
  erwerk-22635 [abgerufen am 15.07.2022].
Abb. 4.5.19: Hausschwamm
  Quelle: Ratgeber Bauarbeit
  Grundlage: Mroos, A. (2020): Hausschwamm: Erkennen
  und bekämpfen, Blauarbeit, [online] https://ratgeber.
  blauarbeit.de/sanierung-und-modernisierung/
  hausschwamm [abgerufen am 15.07.2022].
Abb. 4.5.20: Abplatzungen
  Quelle: Malerblatt
  Grundlage: Import, Mvs (2020): Betonsanierung in zwei
  Arbeitsschritten, Malerblatt Online, [online] https://
  www.malerblatt.de/technik/bautenschutz-
  denkmalpflege/betonsanierung-in-zwei-
  arbeitsschritten/ [abgerufen am 15.07.2022].
Abb. 4.5.21: Pfade Standsicherheit und Baumängel
  Eigene Darstellung
Abb. 4.5.22: Checkliste Bauschäden
  Eigene Darstellung
Abb. 4.5.23: Checkliste Baumängel
  Eigene Darstellung
  Grundlage: Begehungsprotokoll Nichtwohngebäude   
  Stand 24.07.06.
Abb. 4.5.24: Icon Maßnahmen
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.25: Fundamentverstärkung
  Darstellung: Pia Steffen
  Grundlage: Fath, Maren/Michael Storck/Christoph 
  Kurzer/Steffen Willmy/Joachim Schridde/Mike 
  Sieder/Annette Hafner/Stefan Winter/Tanja Kessel/
  Technische Universität Braunschweig Institut für 
  Baukonstruktion und Holzbau/Ruhr-Universität Bochum
  Ressourceneffizientes Bauen (2019): Leitlinie zur 
  Vereinfachung der Planung und Durchführung von 

  Aufstockungs-/ Erweiterungsmaßnahmen als 
  Nachverdichtungsmaßnahme in innerstädtischen 
  Bereichen: Abschlussbericht, Weinheim, Deutschland: 
  Beltz Verlag.
Abb. 4.5.26: Fundamentunterfang mittels Querbalken
  Quelle: ebd.
Abb. 4.5.27: Fundamentunterfang mittels Pfahlblöcken
  Quelle: ebd.
Abb. 4.5.28: Lamellen aus carbonfaserverstärktem Kunststoff
  Quelle: GLB
  Grundlage: Guhl, Florian (o. D.): Tragsicherheit bei 
  Sanierungen – CFK-Lamellen, GLB planen bauen 
  einrichten, [online] https://www.glb.ch/onlinemagazin/
  cfk [abgerufen am 23.08.2022].
Abb. 4.5.29: Verzicht auf hohe Eigenlasten
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.30: Orientierung der Innenwände
  Darstellung: Pia Steffen
Abb. 4.5.31: Dachgeschossausbau
  Darstellung: Pia Steffen
  Grundlage: Fath, Maren/Michael Storck/Christoph 
  Kurzer/Steffen Willmy/Joachim Schridde/Mike 
  Sieder/Annette Hafner/Stefan Winter/Tanja Kessel/
  Technische Universität Braunschweig Institut für   
  Baukonstruktion und Holzbau/Ruhr-Universität Bochum
  Ressourceneffizientes Bauen (2019): Leitlinie zur 
  Vereinfachung der Planung und Durchführung von 
  Aufstockungs-/ Erweiterungsmaßnahmen als 
  Nachverdichtungsmaßnahme in innerstädtischen 
  Bereichen: Abschlussbericht, Weinheim, Deutschland: 
  Beltz Verlag.
Abb. 4.5.32: fassadengleiche Aufstockung
  Darstellung: Pia Steffen
  Grundlage: ebd.
Abb. 4.5.33: Staffelgeschoss
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  Darstellung: Pia Steffen
  Grundlage: ebd.
Abb. 4.5.34: auskragende Aufstockung
  Darstellung: Pia Steffen
  Grundlage: ebd.

4.6 BRANDSCHUTZ
Abb. 4.6.1: Foto Brandschutz

Quelle: Unsplash
Grundlage: Hush Naidoo Jade Photography (2021): uns-
plash, [online] https://unsplash.com/de/fotos/dq8S56Z-
mqYs [abgerufen am 13.02.2023].

Abb. 4.6.2: Icon Brandschutz
  Darstellung: Christiane Öhmann
Abb. 4.6.3: Schutzziele des Brandschutzes
  Darstellung: Majd Mahzia
Abb. 4.6.4:  Bestimmung der Gebäudeklassen nach MBO
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: MBO (2002): Musterbauordnung (MBO) Fas-
sung November 2002, Deutschland.

Abb. 4.6.5: Darstellung der GK1a mit dessen Brandschutzanforde-  
  rungen
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: Mayr, Josef (2020): Brandschutzkonzepte 
nach Bauordnung Nordrhein-Wesfalen, Köln, Deutsch-
land: Westermann Druck Zwickau GmbH

Abb. 4.6.6:  Darstellung der GK1b mit der Brandschutzanforderun-  
  gen
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.7: Darstellung der GK2 mit der Brandschutzanforderun  
  gen
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.8:  Darstellung der GK3 mit der Brandschutzanforderungen

  Darstellung: Majd Mahzia 
Grundlage: ebd.

Abb. 4.6.9: Darstellung der GK4 mit der Brandschutzanforderun-  
  gen
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.10: Darstellung der GK5 mit der Brandschutzanforderungen
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.11: Pfad Gebäudeklasse
  Eigene Darstellung
Abb. 4.6.12: Brandschutzanforderungen an tragende und ausstei-  
  fende Bauteile
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: Ministerium für Heimat kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(2021): Baufachliche  Mitteilung 02 Baulicher Brand-
schutz, [online] https://www.mhkbd.nrw/sites/de-
fault/files/media/document/file/2021%2001%2011%20
MHKBG%20BFM-2%20Baulicher%20Brandschutz.pdf 
[abgerufen am 25.08.2022].

Abb. 4.6.13: Brandschutzanforderungen an Außenwände
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.14: Brandschutzanforderungen an Trennwände
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.15:  Brandschutzanforderungen an Brandwände 
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.16:  Brandschutzanforderungen an Decken 
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.17:  Brandschutzanforderungen an Dächer 
  Darstellung: Majd Mahzia 
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Grundlage: ebd. 
Abb. 4.6.18: Die min. angeforderte Treppenlaufbreite einer Flucht  
  treppe 
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: DIN 18065:2020-08
Abb. 4.6.19:  Brandschutzanforderungen an den ersten und zweiten  
  Rettungsweg
  Darstellung: Majd Mahzia

Grundlage: Ministerium für Heimat kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(2021): Baufachliche  Mitteilung 02 Baulicher Brand-
schutz, [online] https://www.mhkbd.nrw/sites/de-
fault/files/media/document/file/2021%2001%2011%20
MHKBG%20BFM-2%20Baulicher%20Brandschutz.pdf 
[abgerufen am 25.08.2022]

Abb. 4.6.20:  Brandschutzanforderungen an Treppen
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.21:  Brandschutzanforderungen an notwendige Treppen-
  räume und Ausgänge
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.22:  Brandschutzanforderungen an notwendige Flure und 
  offene Gänge  
  Darstellung: Majd Mahzia 

Grundlage: ebd.
Abb. 4.6.23: Pfad Rettungsweg
  Eigene Darstellung
Abb. 4.6.24: Ertüchtigung Betondeckung
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.6.25: Beispielhafte Bestandsdecke
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.6.26: Einbringen von nichtbrennbarer Schüttung
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.6.27: Beplankung der Unterdecke

  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.6.28: Beidseitige Bekleidung der Decke
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.6.29: Anlaschen von Stahlträgern
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.6.30: Anlaschen von Holzbalken
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.6.31: Holz-Stahlbeton-Verbund 

  Darstellung: Janluka Haselwander

4.7 WÄRMESCHUTZ
Abb. 4.7.1: Foto Wärmeschutz
  Quelle: Unsplash
  Grundlage: Flerman, Jenia (2022): Jenia Flerman, 
  [online] https://unsplash.com/de/fotos/E5wmN37rTtg
   [abgerufen am 13.02.2023].
Abb. 4.7.2: Icon Wärmeschutz
  Darstellung: Justyna Mazur
Abb. 4.7.3: Pfad Wärmeschutz
  Eigene Darstellung

4.8 SCHALLSCHUTZ
Abb. 4.8.1: Foto Schallschutz - Lärmbelastung
  Quelle: Unsplash
  Grundlage: Rodionenko, Denys (2018b):,
  [online] https://unsplash.com/de/fotos/M_CbApI1ltU 
  [abgerufen am 13.02.2023].
Abb. 4.8.2: Icon Schallschutz
  Darstellung: Janluka Haselwander
Abb. 4.8.3: Gebietscharakter (nach TA-Lärm, DIN 18005 oder ver  
  gleichbaren kommunalen Einstufungen)
  Darstellung: Majd Mahzia

Grundlage: Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (2018): 
Schallschutz im Wohnungsbau - Schallschutzausweis, 
Berlin, Deutschland, [online] https://www.dega-akus-
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tik.de/publikationen/dega-schallschutzausweis/de-
ga-empfehlung-103 URL [abgerufen am 25.08.2022].

Abb. 4.8.4:  Maßgeblicher Außenlärmpegel in dB(A) nach DIN
4109:2018-01 bzw. Lärm-pegelbereich (Bahn, Straße, 
Gewerbe, Freizeit)

  Darstellung: Majd Mahzia
Grundlage: Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (2018): 
Schallschutz im Wohnungsbau - Schallschutzausweis, 
Berlin, Deutschland, (online) https://www.dega-akus-
tik.de/publikationen/dega-schallschutzausweis/de-
ga-empfehlung-103 URL (abgerufen am 25.08.2022).

Abb. 4.8.5: Pfad Lärmbelastung
  Eigene Darstellung

4.9 SCHADSTOFFE
Abb. 4.9.1: Foto Schadstoffe
  Quelle: Unsplash
  Grundlage: Rodriguez, Katie (2022): Noname, unsplash, 
  [online] https://unsplash.com/de/fotos/qsVWEGNnIrM 
  [abgerufen am 14.02.2023].
Abb. 4.9.2: Icon Schadstoffe
  Darstellung: Omar Masfaka
Abb. 4.9.3: Schadstoffe im Ökosystem
  Darstellung: Omar Masfaka
   Grundlage:Bauabfälle (2021): Umweltbundesamt, [on-

line] https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressour-
cen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-ab-
fallarten/bauabfaelle [abgerufen am 15.02.2023].

Abb. 4.9.4: Kriterien für Gebäudeschadstoffe
  Darstellung: Omar Masfaka
Grundlage1:          Fath, Maren/Michael Storck/Christoph Kurzer/Steffen 

Willmy/Joachim Schridde/Mike Sieder/Annette Haf-
ner/Stefan Winter/Tanja Kessel/Technische Universität 
Braunschweig Institut für Baukonstruktion und Holz-
bau/Ruhr-Universität Bochum Ressourceneffizientes 

Bauen (2019): Leitlinie zur Vereinfachung der Planung 
und Durchführung von Aufstockungs-/ Erweiterungs-
maßnahmen als Nachverdichtungsmaßnahme in in-
nerstädtischen Bereichen: Abschlussbericht, Weinheim, 
Deutschland: Beltz Verlag. 

Grundlage2:          Bossemeyer, H. (2020). Gebäudeschadstoffe im Bild: 
Asbest, KMF, PCB, PAK und weitere Schadstoffe in Ge-
bäuden erkennen. Müller, Rudolf. 

Grundlage3:        Bossemeyer, H., Dolata, S., Schubert, U. & Zwiener, G. 
(2019). Schadstoffe im Baubestand: Mit Katalog nach 
Bauteilen und Gewerken. Müller, Rudolf.

Grundlage4:        Nordrhein-Westfalen, L. D. I. D. R. M. 1 4. (o. D.). SMBl 
Inhalt : | RECHT.NRW.DE. Ministerium des Innern NRW, 
Referat 14. [online] https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_
text?anw_nr=1 [abgerufen am 23.08.2022].

Grundlage5:             FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. (2021, 
8. Juli).  Der Dämmstoff - Dämmen, Dämmstoffe und 
Mineralwolle. Der Dämmstoff. [online] https://www.
der-daemmstoff.de/ [abgerufen am 25.03.2023]
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